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LUDWIG MEIER

Der sogenannte Piratenüberfall auf Teos und die Diadochen: 
Eine Neuedition der Inschrift SEG 44, 949

Bei Bauarbeiten in der türkischen Kleinstadt Seferihisar, die in der Nähe der Ruinen 
der antiken Stadt Teos in Ionien liegt, wurde in den frühen 1990er Jahren bei Ab-
brucharbeiten eine stark beschädigte antike Stele gerettet, die als Treppenstufe gedient 
hatte. Sie trägt eine Inschrift aus hellenistischer Zeit, die über hundert Zeilen umfasst 
und zwei Beschlüsse der Volksversammlung von Teos sowie ein Register von Gläubi-
gern enthält. Die Texte haben die Ausschreibung einer öffentlichen Anleihe, eine eid-
lich abgesicherte Vermögensdeklaration und die Erhebung einer außerordentlichen 
Vermögenssteuer zum Inhalt.

Diese Maßnahmen werden in dem Text mit sogenannten «Piraten» in Verbindung 
gebracht, die die Stadt überfallen und erpresst hatten. Der Erstherausgeber der In-
schrift, Sencer Şahin, hielt sie für Kreter, die in der gesamten griechischen Welt als 
Räuber und Piraten verrufen waren. Sie hätten eine Art Zehnten eingetrieben, indem 
sie die gesamte Bevölkerung von Teos zu einer Vermögenserklärung nach einem bü-
rokratischen Verfahren antreten ließen. Im Lichte dieses Überfalles sei verständlich, 
warum sich die Bürger von Teos seit 204 v. Chr. insbesondere bei den Städten auf 

Mein herzlichster Dank gilt dem Leiter der Grabung von Teos, Musa Kadıoğlu (Universität 
Ankara). Mit seiner Einladung nach Teos hat er es mir im Sommer 2011 ermöglicht, in Zusam-
menarbeit mit Christof Schuler (Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik) den 
Stein einer Revision zu unterziehen. Mein Interesse an der «Pirateninschrift» von Teos geht 
zurück auf meine Magisterarbeit, die der Universität München im Frühjahr 2007 vorgelegen 
hat. Viele Freunde und Kollegen haben in dieser langen Zeit zum Gelingen meiner Forschun-
gen beigetragen: Irene Berti, Filiz Dönmez-Öztürk (†), Kay Ehling, Christian Fron, 
Wolfgang Havener, Simone Killen, Hilmar Klinkott, Stephen Lambert, Agnes 
und Reinhild Luk, Albrecht Matthaei, Teresa Röger, Sara Saba, Andreas Victor 
Walser und Martin Zimmermann. In gleicher Weise bin ich der anonymen Begutachtung, 
der intensiven Betreuung durch die Redaktion des Chiron und meinen Mitarbeiterinnen Eve-
lien Roels und Nathalie Kettner sehr verbunden. – Dieser Beitrag ist im Heidelberger 
Sonderforschungsbereich 933 «Materiale Textkulturen. Materialität und Präsenz des Geschrie-
benen in non-typographischen Gesellschaften» entstanden (Teilprojekt «A01 UP01: Die Präsenz 
von Text-Monumenten und das Selbstverständnis bürgerlicher Gemeinschaften im hellenisti-
schen und kaiserzeitlichen Kleinasien»). Der SFB 933 wird durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft finanziert.
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Kreta um Anerkennung der Unverletzlichkeit ihrer Stadt und ihres Dionysos-Heilig-
tums bemüht hätten.1

Bereits in den ersten Anzeigen machten Philippe Gauthier und Henry Ple-
ket auf die Schwächen dieser Interpretation aufmerksam.2 Überhaupt scheint es der 
schwierigen und fragmentarischen Textgestalt geschuldet zu sein, dass die Inschrift 
trotz ihrer ins Auge fallenden Bedeutung sowohl für die Geschichte Westkleinasiens 
als auch für das Verständnis der inneren Strukturen einer hellenistischen Polis in der 
Forschung eher ein Schattendasein führt. Das von Gauthier formulierte Deside-
rat einer ausführlichen Kommentierung und Neukonstituierung des Textes ist bis-
lang noch nicht erfüllt worden.3 Auf Grundlage einer Revision des Steines, die Musa 
Kadıoğlu, Leiter der Grabung von Teos seit 2010, im Sommer 2011 ermöglicht hat, 
soll daher im Folgenden eine Neuedition der Inschrift mit ausführlichem Kommentar 
vorgelegt werden.

1. Materieller Befund

Es handelt sich um eine Stele aus bläulichem Marmor (H. 162,5 cm; B.  55,5 cm; 
T. 23,5–24,5 cm), die ursprünglich im Verbund verbaut war (s.  u.) und sich daher 
nicht nach oben verjüngt. In ihrem oberen Bereich, der eher eine grob kristalline 
Struktur besitzt, hat sich bis auf Höhe von Z. 22 großflächig Sinter abgelagert, der 
den Text verdeckt. Zudem sind auf der Oberfläche rötliche, metallische Ablagerungen 
etwa 2–3 cm tief in den Stein eingedrungen. Die Inschrift ist von zwei Baggernarben 
gestört, denen meist zwei bis drei Buchstaben zum Opfer gefallen sind. Der Stein wird 
im Grabungshaus von Teos verwahrt und wurde vor der Revision von einem Restau-
rator gereinigt. Hartnäckige Sinter- und Zementreste, die insbesondere Beschluss I 
stören, konnten jedoch nicht entfernt werden. Sämtliche Kanten sind stark bestoßen. 
Dies erschwert die Textrekonstruktion erheblich, auch wenn die Zeilenlängen abzu-
schätzen sind. Aufgrund des Maßes an Abplatzungen ist zu vermuten, dass am Kopf-
ende wohl eine Zeile vollständig verloren gegangen ist.

Die Schrift von Beschluss I ist, bislang nicht erkannt, στοιχηδόν (Buchstabenhöhe: 
0,8–0,9 cm; Zeilenabstand: 1,2 cm; Abb. 1). In Kleinasien sind Belege für στοιχηδόν 
sehr selten und gehören zumeist noch dem 4. Jh. v. Chr. an.4 Vorliegender Urkunde 
nahestehende Beispiele sind Proxeniebeschlüsse aus Skepsis (frühhellenistisch)5 und 
Magnesia am Mäander (frühes 3. Jh. v. Chr.)6 sowie ein Ehrenbeschluss aus Neu-
Kolophon, der mit einer Datierung zwischen 180 und 160 v. Chr. allerdings deutlich 

1  Şahin 1994, 18–20. 34–36.
2  Gauthier, BE 1996, 353; Pleket, SEG 44, 949.
3  Gauthier, BE 1996, 353: «Mais c’est tout le document, qui suscitera certainement des 

commentaires».
4  Vgl. die von Austin 1938, 93–98 und McLean 2002, 48 zusammengestellten Belege.
5  Judeich 1898, 231  f. mit Abb. 3 (nicht erwähnt bei McLean 2002, 48).
6  I.Magnesia 3 (Kern notiert: «Die Inschrift ist στοιχηδόν»).
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aus dem Rahmen fällt.7 Auch aus Troizen in der Argolis ist jüngst eine στοιχηδόν-
Inschrift aus dem 3. Jh. v. Chr. bekannt geworden.8

Darüber hinaus wurde Beschluss I von einer anderen Hand graviert als Beschluss II 
und die Gläubigerliste III. In den am besten erhaltenen Zeilen 8  f. verteilen sich 32 
bzw. 34 Buchstaben auf 37 bzw. 39 cm, woraus sich eine durchschnittliche Breite 
von 1,15 cm pro Stelle errechnet. Somit ergibt sich eine Breite von 44 bis 46 Spalten 
(50,6–52,9 cm). Das genaue Maß lässt sich an Z. 6 und Z. 9 bestimmen. Im ersten 
Fall ist [τιμούχων] zwingend zu ergänzen. Im zweiten Fall ist am Beginn der Zeile 
[καὶ] ἀνειπε[ῖν] zu lesen, wobei kaum mehr als drei Spalten verloren sein können. Am 
Umbruch von Z. 7 zu Z. 8 ist schließlich angesichts des vorhandenen Platzes sachlich 
und sprachlich die Ergänzung [τῆς σωτηρ|ίας τ]οῦ δήμο[υ] am ehesten denkbar: Die 
Inschrift umfasst somit 46 Spalten (Abb. 6). Einige Male wich der Steinmetz Störun-
gen auf der Oberfläche aus und ließ die entsprechende Stelle frei. Davon abgesehen 
zeigt das στοιχηδόν-Gefüge keine Abweichungen. Aufgrund der bestoßenen Kanten 
muss aber offen bleiben, ob die Spalten am rechten Rand stets vollständig aufgefüllt 
wurden.9

In den Beschlüssen II und III füllen in der schmalsten Zeile 41 Buchstaben 34 cm 
(Z. 40), in der breitesten Zeile 47 Buchstaben 40 cm (Z. 57). Bei einer durchschnitt-
lichen Buchstabenbreite von 0,8–0,9 cm ergibt sich eine Zeilenlänge von ca. 60–66 
Buchstaben (Buchstabenhöhe: 0,6–0,7 cm; Zeilenabstand: 1,2–1,3 cm; Abb. 2–5). 
Dieses Maß liegt den Ergänzungsvorschlägen in Beschluss II und der Gläubigerliste 
zu Grunde. In der gesamten Inschrift zeigen die sorgfältig gravierten, fein apizierten 
Buchstaben typische Formen des 3. Jh. v. Chr.10 (Α: Querhaste in Beschluss I leicht 
nach rechts abfallend, in Beschluss  II gerade; Ε: mittlere Querhaste in Beschluss  I 
teils stark verkürzt; Θ: mit Punkt; Κ: Schräghasten verkürzt; M: senkrechte Hasten 
in Beschluss I gerade, in Beschluss II geschwungen; N: rechte senkrechte Haste nur 
geringfügig kürzer als die linke; Ξ: durchgehende senkrechte Haste; Π: rechte Haste 
zur Hälfte verkürzt; Σ: schräge, geschwungene Außenhasten, mit etwas gepresstem 
Eindruck in Beschluss II; Υ: Schräghasten in Beschluss I teils stark nach außen ge-
schwungen, in Beschluss II gerade; Ω: im Vergleich zu den anderen Rundbuchsta-
ben in Beschluss I etwas größer mit schräg gestellten Querhasten, in Beschluss II ge-
rade; Rundbuchstaben insgesamt mit Tendenz zu geringerer Höhe in der Zeilenmitte 
schwebend).

Der Stein weist auf beiden Schmalseiten sowie auf der Oberseite eine umlaufende 
Anathyrose auf (B. 6–7,5 cm; Abb. 7). Ein Zapfen (B. 19–20 cm; Abb. 8) an der Unter-

7  Gauthier 2003, 98; Gauthier 2006, 474–494 (Ehrenbeschluss für Athenaios, den jüngs-
ten Sohn des Attalos I. von Pergamon).

8  Fouquet – Kató 2017.
9  In der bereits angesprochenen Inschrift I.Magnesia 3 schwanken die Zeilenlängen zwischen 

16 und 18 Buchstaben (vgl. auch Osborne 1970, der Unregelmäßigkeiten bei στοιχηδόν dis-
kutiert).

10  Vgl. auch Şahin 1994, 12.
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seite wurde grob abgeschlagen. Die Rückseite ist sorgfältig geglättet. Offenbar handelte 
es sich um ein freistehendes Monument, das man von allen Seiten einsehen konnte: 
Mehrere Stelen wurden in eine Basis eingelassen, mit dichtem Fugenschluss aneinan-
der gefügt und vermutlich mit einem Profil bekrönt. Dies entspräche der Form von 
Gefallenenlisten aus dem klassischen Athen,11 von deren Vorbild der zeichnerische 
Annäherungsversuch inspiriert ist (Abb. 9). Es erscheint sicher, dass das Monument 
aus mindestens drei Stelen bestand. Neben der Gläubigerliste dürften drei, wenn nicht 
gar vier Beschlüsse eingemeißelt worden sein (Z. 13. 21). In besagtem Abbruchhaus 
wurden zwei weitere unbeschriftete Stelen derselben Größe und Machart gefunden.12 
Ob sie aber zu dem Monument gehörten und wo sie verblieben sind, ist nicht zu be-
antworten. Zum Aufstellungsort sei auf den Kommentar zu Z. 68  f. verwiesen.

2. Text, Apparat und Übersetzung

Publikation: Şahin 1994.
Besprechungen: Gauthier, BE 1996, 353; Pleket, SEG 44, 949. Merkelbach 2000 
legt auf Grundlage der Beobachtungen von Gauthier und Pleket eine überarbei-
tete Version von Şahins Text mit knappem Kommentar vor.
Datierung: II, III 287/286–283 v. Chr.; I wohl etwas jünger als II, III.

στοιχ. 46
I 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 . . .6. . . ΙΑΝΕ . . . . . . . . . . . . . . .36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . .5. . ΝΗΤΑΟΜΟΛ . . . .8 . . . . N . . . . . . . . . . . .24. . . . . . . . . . . .
 [. .3. τὰ ὀ]φειλ[ό]μενα χρέα, τὸν ὑποκε[ίμενο]ν [πόρον . . . .8 . . . .]
4 [. .4. . ε]ιν ἐξέστω τοῖς ἐνεστηκόσι τ[αμ]ίαι[ς· . . . . . .12. . . . . .]
 . . .5. . ΟΛΙΕ .2. ΑΣΘΑΙ τοῖς ὑπ[ε]ρτείν[ο]υσι χ[ρή]μασ[ι . . .7. . . .]
 [. .3. δ]έηται· ἐπαινέσαι δὲ τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν [τιμούχων]
 . . . .8 . . . . ἂν [δό]ξωσι φιλοτίμως ἐπ[ιμ]εμελῆσθαι [τῆς σωτηρ]-
8 [ίας τ]οῦ δήμο[υ] καὶ στεφανῶσαι ἕκαvστον αὐτῶν . . . .9. . . . .·
 [καὶ] ἀνειπε[ῖν ἐν] τῶι θεάτρωι τοῖς v Διονυσίοις [τὸν αἰεὶ ἱ]-
 [ερο]κήρυκα [v? ἅμα] ταῖς ἄλλαις ἀραῖς καθ᾽ ἕκαστον [ἔτος . .4. .]
 [.2. ἄ]ρχων μὴ Ε . .3. Λ . ΙΗ δυνατὸς ὦν τὰ ἐψηφισμένα Τ[. . .6. . . ἢ]
12 [ἄρχ]ων ἢ ἰδι[ώτης μὴ] αὐτὸς ποιοῖ τὰ τῆς ἀποδόσεως . . .7. . . .
 [. ψή]φισμα . . . .8 . . . . ΧΛ .2. ἡ πόλις ἐπὶ πρυτάνεως Με[. . .6. . .]
 [ἵνα] πάντε[ς εἰδ]ῶσιν [ὅ]τι ὁ δῆμοvς ὁ Τηΐων ἐπίστατ[αι . . .5. .]
 . .4. . ΣΛ . . .6. . . ΝΕ .2. [ὑ]πὲρ τῶν χρέων ἢ τοῖς εἰσευπ[ορήσασι]
16 . . .5. . ΚΛ .3. . [ἀπ]οδιδ[ό]ναι τὰ δανεισθέντα καὶ μὴ Ο . . .7. . . .
 . . .5. . Σ . . .6. . . [σω]τηρ[ίας τ]οῦ δήμου τοῦ Τηίων· εἰς [δὲ . . .5. .]
 . . .5. . ΑΙ . .5. . . τὸ ἀνάλωμα δ[ο]ῦναι τ[ο]ὺς ταμίας. vacat
                                                                                                                                                                   vacat (3,5 cm)

11  Bradeen 1964, 21–29; Tsirigoti-Drakotou 2000, 99–111.
12  Şahin 1994, 5.
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 non-στοιχ.

II 

 [τιμούχ]ων [κ]α[ὶ] στρ[ατηγῶν καὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν συναπο]δεδειγμένων γνώμη· ἐπ[ειδὴ]
20 - - - - - - - E .ca. 2. ON . ΕΙΣΦ[- - - - - - - - - - - - - πρ]ὸς βασιλέα [Δημή]τριον καὶ τοὺς σ[υμμά]-
 [χους - - - - - - - κ]ατὰ τ[ὸ ψή]φ[ι]σμα τοῦ δήμο[υ τ]άλαντα ἀργυρίου Ἀλ[εξανδρείου - - -]
 [- - - - -· ὑπὲρ τῆ]ς σ[ω]τηρίας κα[ὶ α]ὑτῶν καὶ τέκνων [καὶ] γυνα[ικ]ῶν καὶ τῶ[ν πάντων]
 [τῶν ἐν τῆι χώ]ραι δ[ε]δόχθαι τῶι δήμωι· ὅπως συντελῶμεν τὰ ὡμολ[ογημένα διάφορα εἰσ]-
24 [ενεγκεῖν τοὺς πολί]τας [π]άντας καὶ ἀξιοῦν δανείζειν τόκων δεκάτων το[ὺς βουλομένους]
 [πρὸς τὰ κοινὰ τὰ] ἐν τ[ῆι] πόλει καὶ ἔγγεια καὶ ναυτικὰ καὶ τὴν χώραν κα[ὶ τὰ ἐν τῆι χώραι]
 [εἰς τὴν ἀνακομιδ]ὴν [τῶ]ν ἐλευθέρων σωμάτων ἕως κομίσωνται αὐτὰ καὶ [ἀποδῶσιν]
 [τοῖς δανείσασι τὰ] ἀπ[ὸ] τῆς τιμήσεως γινόμενα κατὰ τὸ ψήφισμα· ἐὰν [δὲ ὁ δῆμος - - -]
28 [- - - - - - - - - ὀφε]ίληι [τὰ] χρήματα τοῖς δανείσασι, τῶν δὲ δανεισθέν[των - - - - - - - - -]
 [καὶ μὴ - - - - - - τί]μησ[ιν] μηδὲ εἰσφορὰ[ν] ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων· [ὅπως δ’ ἂν]
 [πάντες οἱ πολίται] ταύ[τα]ς τὰς χρείας παράσχωνται, τοῖς δανείσ[ασι μὴ ἔλασσον (Zahl)]
 [μνᾶς ὑπάρχειν ἀ]τέλεια[ν] τὴν αὐτὴν καὶ τοῖς ἱερεῦσι καὶ στεφανῶ[σαι αὐτοὺς θαλλοῦ]
32 [στεφάνωι τοῖς] Διονυσί[οις] ἅμα τοῖς εὐεργέταις τῆς πόλεως· τοῖς δὲ [δανείσασι μέχρι]
 [(Zahl) μνᾶς ὑπάρ]χειν θαλ[λ]οῦ στέφανον κατὰ τὰ αὐτά· ἀναγράψαι δὲ κ[αὶ τὸν ταμίαν]
 [εἰς στήλας πάντ]ας ὅσοι ἂν [. .]ς μνᾶς δανείσωσιν καὶ χρείας παράσχ[ωνται τῶι δήμωι·]
 [ἀπογράψαι δὲ τοὺς π]ολίτας πά[ντ]ας καὶ ὅσοι κέκτηνται ποτήρια ἢ κοσμ[ήματα ἀργυ]-
36 [ρᾶ ἢ χρυσᾶ ἢ ἀρ]γύριον ἄσημ[ο]ν ἢ ἐπίσημον ἐν ἡμέραις τρισίν· καὶ ε[ἶναι - - - - - - - -]
 [- - - - - - - ἑκάσ]τωι καθάπερ καὶ [τοῖ]ς τὸ ἐπίσημον εἰσενέγκασιν· ἀ[πογράψαι δὲ καὶ εἰσ]-
 [ενεγκεῖν πάντες] καὶ πᾶσαι ὅσοι παρο[ικ]οῦσιν ἐν τῆι πόλει κατὰ τὰ αὐτά· [εἰ δέ τινες]
 [τῶν πολιτῶν ἤ] τινες ἄλλοι ἔχουσιν [τῆ]ς πόλεως ἀργύριον ἢ χρύσ[ιον μὴ ἀπογεγραμμέ]-
40 [νον, ἔνδειξιν κα]τ’ αὐτοῦ εἶναι τῶι βουλομ[έ]νωι ὡς ἀδικοῦντ!ος"· ὅσοι δὲ [ἐνέχυρα παρ]-
 [έλαβον ἀπογραψ]άτωσαν μὲν αὐτοὶ τὰ ἐνέχυρα, ἀπογραψάτωσα[ν δὲ καὶ τὰ ὀνόματα]
 [τῶν χρήστων καὶ ὅ]σον ὀφείλεται ἐπὶ τοῖς ἐνεχύρ[ο]ις αὐτ[ῶ]ν· τὸ δὲ ΠΛ- - - - - - - - -
 [ἀπογραψάτωσαν] δὲ καὶ ὅσοι παρακαταθήκας ἔχουσιν ἀ[πό] τινων ἢ ἄλ[λ- - - - - - - - -]
44 [- - - - · ἀπογραψ]άτωσαν δὲ καὶ ὅσοι παροικοῦσιν ἐν τῆι [πόλει] πάντες· [ὀμόσαι δὲ πάν]-
 [τας πολίτας καὶ] πάντας ὅσοι παροικοῦσιν ἐν τῆι πόλει [ταύ]ρωι καὶ κρίω[ι καὶ κάπρωι]
 - - - - - - - - - - - -ΤΕ μὴ κεκτήσεσθαι μηδὲ ποτήριον ἀρ[γυ]ροῦν μηδ[ὲ χρυσοῦν - - - - - -]
 [- (?) γραπτὰς ἐ]ν ὅπλοις μηδὲ εἱματισμὸν [γ]υναικεῖον πο[ρ]φύραν ἔ[χ]ον - - - - - - - - - -
48 [- - - καὶ σαμεῖα] μὴ πλατυτέρας εἰκοστοῦ μέρους δακτ[ύ]λου ἐκ πήχεο[ς - - - - - - - - - -]
 [- - - - - - - - - -]τος τάδε περὶ κεφαλὴν πλὴν χρυσο[κλύστ]ων. ὀμόσαι δὲ [πάντας τὸν νό]-
 [μιμον ὅρκ]ον· ἐπιμεληθῆναι δὲ τοῦ ὅρκου τοὺς στ[ρατ]ηγοὺς καὶ τ[οὺς τιμούχους· ἐὰν δέ]
 [τις μὴ ὀμόσ]ηι κατὰ τὸ ψήφισμα ἐπιδημῶν ἀποτινέτ[ω] δραχμὰς πε[ντακοσίας (?) καὶ μὴ]
52 [ἐξέστω] δίκην ἔχειν κατὰ μηθενός· κατὰ δὲ ἐκείνο[υ] τῶι βουλομένω[ι ἐνδεῖξαι ἐξέστω·]
 - - - - - - - αὐτοῖς εἶναι παραγενομένοις ἐν ἡμέραις ε[ἴκ]οσι ὀμόσαι καὶ ἐ[νέχεσθαι (?)]-
 [κατὰ τὰ αὐ]τὰ ἐν τῶι ψηφίσματι· v τοὺς δὲ ὀμόσαντας [τὸ]ν ὅρκον ἀναγ[ράψαι οἱ στρατ]-
 [ηγοὶ καὶ οἱ τ]ιμοῦχοι εἰς λευκώματα καὶ ἐκτιθέτωσαν ε[ἰς τ]ὴν ἀγο[ρ]ὰν ἐφορᾶ[ν πᾶσιν·]
56 [ἐὰν δέ τις] φωραθῆι κεκτημένος τι τῶν ἀπειρημέ[νων] καὶ [ὅτ]αν ἐνηνοχώ[ς - - - - - - - -]
 - - - -ΣΛΤΩΝ εἶν[α]ι· καὶ εἶναι τῶν εὑρηθέντων τ[ὰ] μὲν ἡμίση τοῦ φήναν[τος, τὰ δὲ ἡμίση]
 [τῆς πόλεω]ς· ἐπιμέλεσθαι δὲ τῆς ἀφαιρέσεως κ[αὶ] τῆς πράσεως τῶν εὑρ[ηθέντων τοὺς τα]-
 [μίας· ἀποδίδ]οσθαι [δ]ὲ τοὺς κεκτημένους τὸν [εἱ]ματισμὸν τὸν ἀπειρημέν[ον τοῖς φή]-
60 [νασι ἐν ἡμέραις] τ[ρισ]ίν καὶ εἶναι ἀτελεῖς καὶ ἐ[ξ]άγοντας καὶ αὐτοῦ πωλ[οῦντας· εὔξασθαι]
 [δὲ τὸν ἱεροκήρυ]κα τοῖς Διονυσίοις καὶ τοῖς Θεσμοφορίοις τῶι ἐμμένοντι [τῶι ὅρκωι]
 [e.  g. εὖ εἶναι, τ]ὸν δὲ μὴ ἐξώλη εἶναι καὶ αὐτ[ὸ]ν καὶ γένος τὸ ἐκείνου· v εἶ[ναι δὲ ταῦτα]
 [εἰς τὴν σωτηρία]ν καὶ αὑτῶν καὶ τέκνων κα[ὶ γ]υναικῶν καὶ τῆς πόλεως κ[αὶ τῆς χώρας]
64 [τῆς Τηΐων καὶ τῶν π]αν[τῶ]ν ἐν τῆι χώραι· τιμήσα[σ]θαι δὲ τοὺς πολίτας καὶ τοὺ[ς παροι]-
 [κοῦντας ἀφ’ ἧς ἂ]ν ἡμέρας οἱ πειραταὶ ἐκ τ[ῆ]ς πόλεως ἀπέλθωσιν· ἀνα[γράψαι δὲ τοῦτο]
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 [τὸ ψήφισμα καὶ τὰ] ὀ[ν]όματα τῶν δανεισάν[τ]ων πατρόθεν καὶ τὸ πλῆθος το[ῦ ἀργυρίου]
 [ὃ ἕκαστος ἐδά]νεισεν τὸν ταμίαν Κριτίαν εἰς στήλας λιθίνας καὶ ἀν[αστῆσαι παρὰ τῶι]
68 [βωμῶι τοῦ Ἡρα]κ[λ]έους.
    vacat (5 cm frei, Raum für 4 Zeilen)

III

 [Ὀφείλετα]ι τόκων δεκάτων ὃ εἰσεπράχθη ὑπὸ τῶν πειρατῶν τοῖς δανείσα[σι παρὰ τοῦ]
 [δήμου· μ]ην[ὸ]ς Τρυγητῆρος, ἐπὶ πρυτάνευς Σωκράτου vvv τρια[κάδι· - - - - - - - - - - -]
 [- - - - - - - Με]νεσθέως· χρυσοῦς ἑκατ[ὸ]ν ἑξήκοντα ἕξ, v Ἀλεξανδ[ρείου δραχμὰς - - -]
72 [- - - - - - - κοντ]α ὀκτώ, v ποτηρίων Ἀλεξανδρείου δραχμὰς χιλίας [- - - - - - - - - - - - ἐν]-
 [εχύρων παρὰ] Ἑρμίππου καὶ Ἀντισθένους καὶ Μαντιθέου· v Δωσιθ[έωι - - - - - - - Ἀλεξ]-
 [ανδρείου δραχμ]ὰς δισχιλίας· Μοσχίων[ι κ]αὶ Θεοφαμίδηι Θεοφα[μίδου· - - - - - - - - -]
 [- - - - - - - - - - - -]ίας, v ποτηρίων Ἀλεξαν[δρ]είου δραχμὰς ἑπτακ[οσίας· ἐπιχωρίου (?)]
76 [δραχμὰς - - - - - -]κοντα· v Τιμοθέωι Μιννίωνος· Ἀλεξανδρείου δ[ραχμὰς- - - - - - - - - - ]
 [- - - - - - - - - ἐ]νενήκοντα τρεῖς· v ἐνεχ[ύ]ρων τῶν παρὰ Σωδάμ[ου - - - - - - - - - - - - - - ]
 [- - - - - - - - - - - -]σθένει Θεοδᾶδος· Ἀλεξανδρείου δραχμὰ[ς] ἑξ[ακοσίας· ποτηρίων Ἀλ]-
 [εξανδρείου δραχ]μὰς ἑκατὸν εἴκοσι,v ἐπιχωρίου δραχμὰς ἐνενήκ[οντα - - - - - - - - - - - - ]
80 [- - - - - - - - - - -]ήκοντα ἑπτά, v ποτηρίου Ἀλεξανδρείου δραχμὰς χ[ιλίας - - - - - - - - - - -]
 [- - - - χρυσ]οῦς ὀκτὼ ἡμίχρυσον· v Ἀθηνοπόλιδι Ἀθηνοπόλιδο[ς· Ἀλεξανδρείου δραχμὰς]
 [- - - - - - - χι]λίας ἐνακοσίας πεντήκοντα ὀκτώ, v χρυσίων ὁλκὴ[ν χρυσοῦς - - - - - - - - - -]
 [- - ἡμίχρυσ]ον τετάρτην· v ἐνεχύρων παρὰ Χαρμίδου· ἀργυρωμάτ[ων ὁλκὴν Ἀλεξανδρείου]
84 [δραχμὰς - - -]κοσίας εἰκοσιτέσσερας· v ἐνεχύρων παρὰ Χαρμίδου· χ[ρυσίων ὁλκὴν χρυσοῦς]-
 [- - - - - - -] τετάρτην· v ἐνεχύρου παρὰ Τιμοθέου τοῦ Δημητρίου· χ[ρυσίων ὁλκὴν χρυσὸν]
 [καὶ ἡμίχρυ]σον· vv ἐνεχύρου παρὰ Φιλιτίδος· χρυσίων ὁλκήν χρυσ[οῦς- - - - - - - - - - ἀρ]-
 [γυρωμάτω]ν ὁλκὴν Ἀλεξανδρείου δραχμὰς ἑβδομήκοντα· vv ἐπ[ιχωρίου δραχμὰς - - - - -]
88 [- - - - - - εἴ]κοσι πέντε· v Πολυαρήτωι Λυσιμαχίδου· Ἀλεξανδρείου δ[ραχμὰς - - - - - - - ]
 [- - - - - ὀκ]τώ, v χρυσοῦς δέκα ὀκτώ, ννv χρυσίων ὁλκὴν χρυσοῦς - - - - - - - - - - - - - - - - -
 [ἡμίχρυσο]ν, vv ἄλλων χρυσίων ὁλκήν χρυσοῦς εἴκοσι τέσσερας, - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -ΙΑΣ τεσσεράκοντα ἑπτά, vv ἐπιχωρίου δραχμὰς διακο[σίας - - - - - - - - - - - -]
92 - - - - - - - - χαλκοῦ δραχμὰς ὀγδοήκο[ν]τα· vv Θεοφάνηι Θεοδώρου· χ[ρυσοῦς - - - - - - - -]
 [- - - - - - τε]τάρτην, vv Ἀλεξανδρείου δρα[χ]μὰς ἑκατὸν τέσσερας, - - - - - - - - - - - - - - - -
 [- - - - κοντ]α τρεῖς ὀβολούς, v χαλκοῦ [δ]ραχμὰς ἑβδομήκοντα· v Δημη[τρίωι - - - - - - - -]
 [- - - - - - - χρυ]σοῦς δέκα ἕνα ἐνεχύρ[ο]υ παρ[ὰ] Δημέου· vv Ἀναξιβίωι Τηλ[- - - - - - - - -]
96 [- - - - - Λυσι]μαχίδου· Ἀλεξανδρείου δραχμὰς πεντακοσίας ἑξήκοντ[α, ἀργυρωμάτων ὁλ]-
 [κὴν Ἀλεξανδρ]είου δραχμὰς ἑξήκοντα τρε[ῖ]ς· vvv νουμηνίαι Ἀπατουριῶνο[ς·- - - - - - - - ]
 [- - - - - - - - - Ἀ]λεξανδρείου δραχμὰς ἑκα[τ]ὸν τεσσεράκοντα τρεῖς· ἐνε[χύρων παρὰ - - -]
 [- - - - - - - - - Ἀλ]εξανδρείου δραχμὰς ἐπ[τα]κοσίας ἑξήκοντα ἑπτά ΤΩ- - - - - - - - - - - - -
100 - - - - - - - - - -δώρου· Ἀλεξανδρείου δραχμὰς ἑξήκοντα ἕξ· vv Εὐκλήτ[ωι - - - - - - Ἀλεξαν]-
 [δρείου δραχμὰ]ς τετρακισχιλίας, v ἐπιχωρίου δραχμὰς χιλίας ὀκτακο[σίας - - - - - - - χρυ]-
 [σίων ὁλκὴν χ]ρυσοῦς πεντήκοντα ἑπτὰ ἡμίχρυσον· ἐνεχύρου παρὰ Ι- - - - - - - - - - - - -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  vacat
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Kritischer Apparat:
1–5 Şahin/Merkelbach: [- - -]ΙΛΝΕ[- - - | - - -]ΝΗΤΑΙΟΝΟΙ[- - - | - - -]μενα χρέα ΤΟΙ .  
[- - - | - - -]τωτοις ἐνεστι[- - -]Τ. . .Α[- - -]Φ[- - - | - - -]ΟΛ[- - -]σθαι το[. .] . ν[- -]τε . νο[- - -]. ||  
5 Zeilenbeginn stark abgerieben, die Lesung ist sehr unsicher. Σ ist durch seine gespreizten Au-
ßenhasten mit Apices gesichert, eine Stelle davor wohl Α. Die Buchstabenreste ΑΣΘΑΙ gehören 
zu einem Infinitiv, der sicherlich von ἐξέστω (Z. 4) abhängig ist. || 5  f. Sinngemäß wohl [ἐάν τι 
δ]έηται oder [ὄσων ἂν δ]έηται. || 6 Ende Şahin/Merkelbach: τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν 
[τιμούχων - - -]. || 7 Am Zeilenbeginn sinngemäß wohl [ὅντιν’] ἂν [δό]ξωσι, wobei die genaue 
Formulierung offen bleibt. Starker Abrieb; zunächst ein Dreiecksbuchstabe (Α oder Λ, kein Δ), 
dann eine weitere senkrechte Haste. Das nach zwei Stellen folgende Ξ ist zwar unsicher, doch es 
liegt klar ein finites Verb vor (Konj. 3. Pers. Pl., -ΩΣΙ). || 7  f. Şahin: ἐπ[ιμε]μελῆσθαι Τ[- - - | - - - 
τ]οῦ δήμ[ου]; Merkelbach: ἐπ[ιμε]μελῆσθαι Τ[- - - | ὡς εὐεργέτας τ]οῦ δήμ[ου]. || 8 ἕκαvστον: 
Auslassung einer Stelle wegen Störung der Oberfläche. || 8–10 Şahin: στεφανῶσαι ἕκαστον 
αὐτῶν [- - - | - - -] ἀνειπ[εῖν - - -]τωι αραΤεωι (sic!) τοῖς v? Δι[ο]νυσίοι[ς - - - | - - - τὸν κ]ήρυκα 
Ι[- - - τ]α[ῖ]ς ἄλλαις ἀραῖς κα[θ᾽] ἕκαστο[ν ἐνιαυτὸν - - -]; Pleket, modifiziert nach Gauthier: 
στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν [θαλλοῦ στεφάνωι | τὸν δὲ στέφανον] ἀνειπ[εῖν ἐν] τῶι θ[εά]τρωι 
τοῖς Δι[ο]νυσίοι[ς e.  g. τραγωιδῶν τῶι | ἀγῶνι τὸν ἱεροκ]ήρυκα [ἅμα τ]α[ῖ]ς ἄλλαις [τι]μαῖς 
κα[θ᾽] ἕκαστο[ν ἐνιαυτὸν]; Merkelbach, modifiziert nach Gauthier: στεφανῶσαι ἕκαστον 
αὐτῶν [θαλλοῦ στεφάνωι· τοὺς | δὲ στεφάνους] ἀνειπ[εῖν ἐν] τῶι θ[εά]τρωι τοῖς Δι[ο]νυσίοι[ς 
τραγωιδῶν τῶι ἀγῶνι | - - - τὸν ἱεροκ]ήρυκα [ἅμα τ]α[ῖ]ς ἄλλαις τιμαῖς κα[θ᾽] ἕκαστο[ν 
πατρόθεν - - -]. || 9 τοῖς v Διονυσίοις: Auslassung einer Stelle wegen Störung der Oberfläche; von 
Şahin vermerkt (s. o). || 10 Stein: ΑΛΛΑΙΣΑΡΑΙΣ; Gauthier: ἄλλαις [τι]μαῖς. In der Lücke 
vor ταῖς ἄλλαις ἀραῖς ist Platz für vier Buchstaben. ἅμα ist zwingend, umfasst aber nur 3 Buch-
staben. Wohl auch hier Auslassung einer Stelle (vgl. Z. 8. 9. 14). Zeilenende Gauthier: κα[θ᾽] 
ἕκαστο[ν πατρόθεν]. || 10  f. Sinngemäß wohl [ὅτι εἰ δέ τις ἄ]ρχων μὴ κτλ. Der Infinitv ἀνειπεῖν 
zieht in der Regel ein direktes Objekt nach sich, kann aber gelegentlich, vor allem in attischen 
Inschriften, mit ὅτι konstruiert werden; vgl. neben anderen Beispielen IG II³ 349, Z. 17  f. (Be-
kränzung des Gottes Amphiaraos, 332/331 v. Chr.). || 11 Zwischen μὴ und δυνατὸς ὦν die Spu-
ren eines finiten Verbs (Opt., 3. Pers. Sg., -ΙΗ; vgl. auch ποιοῖ, Z. 12). Şahin/Merkelbach: 
δυνάμ[ει]ς, ὧν τὰ ἐψηφι[σ]μένα. || 12 Şahin/Merkelbach: [- - -]ωνηι Λ[- - -]ΥΤ[. . . . .]ΟΙΤΑ 
τῆς ἀπο[δ]όσεως [- - -]. || 13 Şahin/Merkelbach: [- - -]ισμ[- - - - - - - - - -]ΛΙΣ ἐπὶ πρυτάνεως 
ΝΙ[- - -]. || 14 δῆμοvς: Auslassung einer Stelle wegen Störung der Oberfläche. || 14  f. Şahin: [- - - 
]Λ[- - - ὅτ]ι ὁ δῆμος ὁ Τηΐων ἐπιστατ[- - - | δόναι - - -] ΝΤΑΣ . . . ΡΤΟΝ . . ωντι τοῖς ΕΙΣΕ . 
Π[- - -]; Merkelbach: [- - - ἵνα δὲ π]ᾶ[σι φανερὸν ἦ ὅτ]ι ὁ δῆμος ὁ Τηΐων ἐπίστατ[αι ἀποδιδόναι 
- - - | - - -] κτλ || 16 Şahin/Merkelbach: [- - - τ]ὰ δαν[ε]ισθέντα καὶ μὴ ο[- - - ]. || 17 Şahin/
Merkelbach: [- - -] ταύτηι, ὧν (?) ειλ[- - -]. || 18 Şahin: [- - - τὰ δὲ ἀναλώματα τὰ εἰς ταῦτα 
ἐσόμενα διδόναι τοὺς] ταμίας vac.?; Merkelbach: [- - -] ταμίας. || 19 Trotz starker Versinterung 
ist ΔΕΔΕΙΓΜΕΝΩΝ auf dem Stein und den Photographien deutlich zu lesen (vgl. Abb. 10). 
Şahin 1994, 17 erwägt [- - -τ]ῶν [στρατηγῶν καὶ τῶν τιμούχων καὶ τῶν ἡιρη]μένων γνώμη und 
gibt in der Edition [- - - -]ων - - - -ΕΙ . ΩΝ γνώμη. || 20 Der Befund am Beginn der Zeile ist sehr 
unsicher. Die Buchstaben ΟΣΒΑΣΙΛΕΑ sind aber trotz ausgeprägter Versinterung gut zu lesen. 
Die Wendung πρὸς βασιλέα ist allgemein gebräuchlich, wie ein Blick in Datenbanken zeigt. 
Τ  folgt nach einer Lücke von etwa 4,5 cm, ein Rundbuchstabe ist nach den Ansätzen zweier 
senkrechter Hasten ebenfalls klar erkennbar (Abb. 11). Trotz der etwas weiten Lücke kann auf-
grund dieses Befundes allein der Königsname [Δημή]τριον rekonstruiert werden (vielleicht 
auch hier Störung in der Oberfläche; vgl. Z. 8. 9. 14). Zeilenende Şahin/Merkelbach: - - - καὶ 
τοὺς στ[ρατηγοὺς - - -]. || 20  f. Eine Lesung wie τοὺς σ[υστρα|τευσαμένους] ist aus Platzgrün-
den wohl eher auszuschließen; vgl. z.  B. IG XI 4, 1135, Z. 1  f. (Delos; 3. Jh. v. Chr.): Πεισίστρατος 
Ἀριστολόχου Ῥόδιος | ναυαρχήσας καὶ τοὶ συστρατευσάμενοι; I.Lindos 151, Z.  6: καὶ οἱ 
συστρατευσάμενοι ἁγεμόνες (Diod. 20, 97, 5 bietet mit τῶν τῷ βασιλεῖ – d.  i. Demetrios Polior-
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ketes – συστρατευόντων den Indikativ, der in der inschriftlichen Überlieferung nicht gebräuch-
lich zu sein scheint). || 21 Şahin/Merkelbach: [- - -] . . . . . ΑΥ[. . . . . . . . . . . .]ματου . 
ΗΜ[- - - (?) ἀργ]υρίου. || 21  f. Şahin: ΑΙ[- - - | ὑπὲρ τ]ῆς [σω]τηρίας; Gauthier/Merkel-
bach: ἀγ[αθῆι τύχηι καὶ | ὑπὲρ τ]ῆς [σω]τηρίας. || 22  f. Şahin/Merkelbach: καὶ τ[ῶν ἄλλων 
τῶν ἐν τῆι πόλει καὶ ἐν | τῆι χώρ]αι κτλ. || 23  f. Şahin: τὰ ὡμολο[γημένα χρέα- - - | - - - τοὺς 
πολί]τα[ς π]άντας καταξιοῦν κτλ.; Gauthier: τὰ ὡμολο[γημένα χρήματα - - - τοῖς πειραταῖς 
(?)]; Merkelbach: τὰ ὡμολο[γημένα χρέα τοῖς πειραταῖς | - - - τοὺς πολί]τα[ς π]άντας  
καταξιοῦν κτλ || 24  f. ΤΟ ist am Ende von Z. 24 deutlich lesbar. Şahin: το[- - - | - - - πάντα τὰ ἐ]ν  
τ[ῆι] πόλει; Gauthier: τῶ[ι δήμωι]; Merkelbach: τῶ[ι δήμωι πᾶν ἀργύριον καὶ χρυσίον | 
κατὰ πάντα τὰ ἐ]ν τ[ῆι] πόλει || 25 Gauthier: «Les lignes suivantes (25–27), avec la mention 
de ἔγγεια καὶ ναυτικά, me restent impénétrables.» Zu κα[ὶ τὰ ἐν τῆι χώραι] vgl. Z.  64. || 26 
Şahin: [- - -]ην [(?) τῶ]ν ἐλευθέρων σωμάτων; Merkelbach: [- - - εἰς τὴν κομιδ]ὴν [τῶ]ν 
ἐλευθέρων σωμάτων. || 26  f. Şahin: αὐτὰ καὶ [τὰ ὡμολογημένα (?) | (?) χρέα τὰ] ἀπ[ὸ] τῆς 
τιμήσεως γινόμενα; Merkelbach: αὐτὰ καὶ [- - - | (?) χρέα τὰ] ἀπ[ὸ] τῆς τιμήσεως γινόμενα || 
28 Şahin/Merkelbach: [- - -]ληι; Pleket: «perhaps» [συντε]λῆι. || 28  (f.) Şahin: τῶν δὲ 
δανεισθέν[των χρημάτων - - -]; Gauthier: τῶν δὲ δανεισθέν[των χρημάτων μὴ πράττεσθαι]; 
Merkelbach: τῶν δὲ δανεισθέν[των χρημάτων - - - | μὴ πράττεσθαι]. Die Ergänzung von 
χρημάτων ist nicht zwingend, wie ein Blick auf Z. 16 zeigt. || 29 Beginn: ΜΗΣ[. .]ΜΗΔΕ; Σ zur 
Hälfte verloren, Μ vollständig. In der Baggernarbe bleibt Platz für zwei Buchstaben, daher ist 
[τί]μησ[ιν] der Lesung [τι]μήσ[εως] vorzuziehen. Sehr unsicher ist die Kasusendung von 
ΕΙΣΦΟΡΑ[.]; wohl vor ΑΠΟ eine senkrechte Haste (Ν). Şahin/Merkelbach: [- - -] . . μη . . . 
μηδὲ εἰσφορὰς κτλ. || 29  f. Gauthier/Merkelbach. Şahin: [ἐὰν δὲ οἱ στρατηγοὶ | καὶ 
τιμοῦχοι] τα[ύτα]ς κτλ. || 30 Am Beginn der Zeile ist nach ΤΑ an der Baggernarbe die linke 
Schräghaste von Υ mit Apex noch zu erkennen. || 30  f. Şahin: τοῖς δανείσ[ασι· εἶναι δὲ αὐτοῖς 
ἐν τοῖς | ἀγῶσιν προε]δρία[ν]; Gauthier: τοῖς δανείσ[ασι (au moins telle somme) ὑπάρχειν 
προε]δρία[ν]; Merkelbach: τοῖς δανείσ[ασι ὑπὲρ μνᾶς δέκα - - - | ὑπάρχειν προε]δρία[ν]. || 
31 Beginn: ΤΕΛΕΙΑ trotz leichten Abriebs deutlich zu lesen; Α ist bis auf den Ansatz der linken 
Schräghaste mit Apex der Baggernarbe zum Opfer gefallen. || 31  f. Gauthier. Şahin: καὶ 
στεφαν[οῦσθαι αὐτοὺς καθ᾽ ἕκαστον | ἐνιαυτὸν τοῖς] Διονυσ[ίοις]; Merkelbach: καὶ 
στεφανῶ[σαι αὐτοὺς χρυσέωι στεφάνωι | - - - τοῖς] Διονυσ[ίοι]ς. || 32  f. Modifiziert nach Gau-
thier: τοῖς δὲ (so bestätigt am Stein) [δανείσασι (au moins telle somme) ὑπάρ]χειν κτλ. Şahin: 
τοῖς λη[- - - | - - -]χειν θαλ[λ]οῦ στέφανον; Merkelbach: τοῖς λη[- - - | - - - ὑπάρ]χειν θαλ[λ]οῦ 
στέφανον. || 33  f. Şahin: ἀναγράψαι δ[ὲ τοὺς ταμίας τοὺς πο|λίτας πάντα]ς κτλ.; Gauthier: 
ἀναγράψαι δ[ὲ εἰς στήλας]; Merkelbach: ἀναγράψαι δ[ὲ εἰς στήλας τοὺς | πολίτας πάντα]ς. || 
34 Şahin/Merkelbach lesen ὅσοι ἂν [. .]ς μνᾶς κτλ. Durch die Baggernarbe ist die rechte 
senkrechte Haste von N zwar verloren, die Schräghaste aber ist auf den Photographien vollstän-
dig und klar erkennbar. Gauthier («cette courte lacune est tantalisante») erwägt und verwirft 
mit Blick auf Z. 71 und 100 [ἕχ]ς μνᾶς. Siehe auch den Kommentar zur Stelle. || 34  (f.) Şahin: 
παράσχ[ωνται εἰς στήλας· ἀπο|γράψαι δὲ τοὺς π]ολίτας πά[ντ]ας κτλ; Gauthier/Merkel-
bach: παράσχ[ωνται τῶι δήμωι·]. || 35 Merkelbach: [εἰσενεγκεῖν δὲ τοὺς π]ολίτας πά[ντ]ας 
καὶ ὅσ!α" κέκτηνται κτλ. ΟΣΟΙ ist aber deutlich lesbar und sprachlich korrekt. || 35  f. Şahin/
Merkelbach: κοσμ[ήματα ἀργυρᾶ ἢ | χρυσᾶ καὶ ἀρ]γύριον. || 36 Sehr unklare Spuren von 1–2 
Buchstaben nach Ε am Zeilenende. Şahin: καὶ εἴκ[οσι·- - -]; Gauthier: καὶ εἶν[αι αὐτοῖς - - -]; 
Merkelbach: καὶ εἶν[αι - - -]. || 37 Şahin/Merkelbach: [- - -]ωι καθάπερ. || 37  f. Şahin/
Merkelbach: ἀ . [- - - | - - -πάντες] καὶ πᾶσαι. || 38 Şahin/Merkelbach: κατὰ τὰ αὐτὰ [- - -]. 
|| 39 Şahin: [- - - καὶ εἴ] τινες ἄλλοι ἔχουσιν [τῆ]ς πόλεως ἀργύριον ἢ χρύσ[ιον καὶ μὴ ἀπέγραψαν 
(?)]; Merkelbach: [εἰ δὲ πολῖται ἤ] τινες ἄλλοι ἔχουσιν [τῆ]ς πόλεως ἀργύριον ἢ χρύσ[ιον καὶ 
μὴ ἐδάνεισαν]. || 40 Am Beginn der Zeile vor ΑΥΤΟΥ eine breite Narbe im Stein. Der untere 
Ansatz einer senkrechten Haste mit Apex ist aber noch erkennbar. Vermutlich liegt in der die 
Zeilen 38–40 umfassenden Satzperiode ein wohl fehlerhafter Wechsel im Numerus vor (ἄλλοι, 
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Z.  39/[κα]τ’ αὐτοῦ, Z.  40). Darüber hinaus gibt der Stein gegen Ende der Zeile klar 
ΩΣΑΔΙΚΟΥΝΤΙ (Dativ), zu korrigieren zu ὡς ἀδικοῦντ!ος" (Genitiv); siehe zu beidem den 
Kommentar zur Stelle. Şahin/Merkelbach: [- - -]ΛΙ αὐτοῦ εἶναι τῶι βουλομ[έ]νωι . 
I. ἀδικοῦντι. || 40  f. Modifiziert nach Şahin/Merkelbach: ὅσοι δὲ [ἐνέχυρα παρέλαβον | ἀπό 
τίνων ἀπογρα]ψάτωσαν κτλ. || 41  f. Modifiziert nach Merkelbach: ἀπο[γρ]αψάτωσα[ν δὲ τὰ 
ὀνόματα | - - - καὶ ὅ]σον κτλ.; Şahin: ἀπο[γρ]αψάτωσα[ν δὲ πάντες καὶ πᾶσαι | ὅσοι - - - ὅ]σον 
ὀφείλεται κτλ. || 42 Ende Şahin/Merkelbach: τὸ δὲ πλει[- - -·]. || 43 Şahin/Merkelbach: 
ἔχουσ[ιν] ἀ[πὸ] τίνων ἢ ἄλ[λων - - -]. || 44  f. Şahin/Merkelbach: πὰντες [κατὰ τὰ | αὐτά·]. 
|| 45 Şahin: [ἀπογράψαι δὲ] πάντας; Merkelbach: [ὀμόσαι δὲ] πάντας. Am Ende der Zeile ist 
ΡΩΙΚΑΙΚΡΙΩ deutlich zu lesen. Şahin/Merkelbach: ἐν τῆι πόλει [. .] . ρωι Χαι . ριω[- - -]. || 
46 ΤΕ zu Beginn der Zeile ist deutlich zu lesen. Da an dieser Stelle ein abhängiger Infinitiv vor-
liegt (siehe Kommentar), ist [- - - ὥσ]τε μή κτλ. wohl auszuschließen. Vielleicht liegt eine pleo-
nastische Konstruktion wie οὐδέποτε μή (IG V 2, 516, Z. 29; Lykosoura, 42 n. Chr.) oder eine 
Formulierung wie ποτε μή (IG IX 2, 584, Z. 2; Larisa, 4. Jh. v. Chr.) vor, doch gibt es über die 
angegebenen Parallelen hinaus keine weiteren Belege im inschriftlichen Befund. || 47  Vor 
ΟΠΛΟΙΣ der untere Teil einer senkrechten Haste mit Apex. Şahin/Merkelbach: [- - -? ἐν 
ποικ]ίλοις. || 48 Beginn Şahin/Merkelbach: - - - μὴ πλατυτέρας. || 49 Şahin/Merkelbach: 
χρυσοκλ[ύσ]των. || 49  f. Şahin/Merkelbach. || 50  f. Şahin/Merkelbach: καὶ τ[ιμούχους]. 
|| 51 ἀποτινέτ[ω] nach Gauthier/Merkelbach; Şahin: ἀποτίνει[ν]. || 51  f. Weniger wahr-
scheinlich πε[ντέκοντα κτλ.] (siehe Kommentar). Şahin 1994, 24 erwägt für Z. 52 [δ]ίκην ἔχειν 
(?), gibt in der Edition aber lediglich πε[ντ- - - | - - - -] . ίκην ἔχειν κτλ.; in dieser Form gefolgt von 
Merkelbach. || 52 Möglich ist am Ende auch τῶι βουλομένω[ι ἔνδειξις ἔστω] (siehe Kommen-
tar). Şahin/Merkelbach: τῶι βουλομένω[ι φῆναι ἔξεστιν]. || 53 Şahin: [πᾶσι δὲ το]ύτοις 
εἶναι κτλ.; Merkelbach: [- - -]υτοις εἶναι κτλ. || 53  f. Şahin/Merkelbach: ὀμόσαι καὶ 
[ἀπογράψαι | κατὰ τὰ αὐ]τὰ ἐν τῶι ψηφίσματι. Am Ende von Z. 53 ist nach ΚΑΙ die obere, linke 
Ecke eines kastenförmigen Buchstabens zu erkennen; möglich ist auch ἐ[μμένειν] (siehe Z. 61 
und Kommentar). || 54  f. Şahin: ἀναγ[ραψάτωσαν οἱ στρα|τηγοὶ καὶ τ]ιμοῦχοι; Merkelbach: 
ἀναγ[ραψάτωσαν οἱ στρατηγοὶ | - - - καὶ τ]ιμοῦχοι. || 55 Şahin: ε[ἰς τὴ]ν ἀγ[ορὰν ἐ]φ’ ἧι 
[ἀξιοῦσιν ?]; Gauthier/Merkelbach: ε[ἰς τὴ]ν ἀγ[ορὰν ἐ]φ’ ἡμ[έρας e.  g. δέκα]. || 56 Beginn 
Şahin/Merkelbach. Ende: [. .]ΑΝΕΝΗΝΟΧΩ deutlich zu lesen. Şahin: καὶ . . . Ι ἐνηνοχ[- - -]; 
Merkelbach: καὶ μὴ ἐνηνοχ[ὼς - - -]. || 57 Şahin/Merkelbach: [- - -]. . . των εἶν[α]ι. ||  
57  f. Şahin/Merkelbach. || 58  f. Şahin: τῶν εὑρ[ηθέντων τοὺς ταμίας· (?) ἀποδίδ]οσθαι κτλ.; 
Merkelbach: τῶν εὑρ[ηθέντων τοὺς | ταμίας· - - -]οσθαι κτλ. || 59  f. Şahin: ἀπειρημ[ένον 
- - -]; Pleket/Merkelbach: ἀπειρημ[ένον τοῖς φήνασι - - -]. || 60 An die Baggernarbe links 
anschließend ΙΝ deutlich lesbar; von T nur noch der linke Ansatz der Querhaste mit Apex er-
halten. Şahin: [- - - ἐν ἡμέραις] τρισὶν; Merkelbach: [- - -] τρισὶν. (…) καὶ εἶναι ἀτελεῖς κτλ.: 
Wechsel im Numerus; vgl. den Kommentar zur Stelle. || 60  f. Pleket/Merkelbach. Şahin 
1994, 26 erwägt [αὐτὸν (= Namen des Klägers) δὲ | ἀνειπεῖν τὸν κήρυ]κα, gibt aber in der Edi-
tion lediglich πωλ[οῦντας ? - - - | - - - ]κα κτλ. || 61–63 Şahin/Merkelbach. || 63  f. Der Stein 
zeigt an Beginn von Z. 64 - - -ΛΙ .ca. 2–3. ΝENΤΗΙ κτλ.; zu [τῶν π]αν[τῶ]ν ἐν τῆι χώραι siehe auch 
den Kommentar zu Z. 22  f. Möglich ist auch καὶ τῆς πόλεως κ[αὶ τῶν ἄλλων | τῶν ἐν τῆι πόλει 
κ]αὶ [τῶ]ν ἐν τῆι χώραι. Şahin/Merkelbach: κ[αὶ τῶν ἄλλων τῶν | ἐν τῆι πόλει] καὶ ἐν τῆι 
χώραι. || 64–66 Şahin/Merkelbach. || 66  f. Stein: - - -ΝΙ ΙΣΕΝ (Narbe zwischen den beiden 
allein stehenden senkrechten Hasten). Şahin: τὸ πλήθος τό[κων δεκάτων καὶ | - - -]νεισην; 
Gauthier/Merkelbach: τὸ πλήθος το[ῦ ἀργυρίου ὅσον ἂν | ἕκαστος δα]νείσηι. || 67  f. Herr-
mann bei Pleket/Merkelbach. Şahin: ἀν[αστῆσαι παρὰ τῶι | ἱερῶι τοῦ Ἡρα]κλέους. || 
69 Zu Beginn der Zeile ist die obere Hälfte einer senkrechten Haste mit Apex erkennbar. Es sind 
insgesamt 48 Buchstaben erhalten. Damit verbleibt auf beiden Seiten eine Lücke von 8 oder 
9 Buchstaben. Şahin: [τὸ πλῆθος τῶ]ν τόκων δεκάτων κτλ.; Migeotte bei Gauthier, gefolgt 
von Merkelbach: [Τόδε ὀφείλετα]ι τόκων δεκάτων κτλ. Zeilenende Merkelbach: τοῖς 
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δανείσα[σι τῶν πολιτῶν]. || 70 Ende: Şahin 1994, 28, erwägt zutreffend τρια[κάδι], gibt in der 
Edition aber lediglich ΤριΛ[- - -]; Merkelbach: τρια[κάδι]. || 71  f. Şahin/Merkelbach: 
Ἀλεξαν[δρείου δραχμὰς - - - | χιλίας- - -κοντ]α ὀκτώ. || 72  f. Şahin/Merkelbach: χιλίας 
[- - -κοντα - - -· ἐνε|χύρων τῶν παρὰ] Ἑρμίππου. || 73 Am Ende der Zeile sind die Reste eines 
Rundbuchstabens (kein Ω) deutlich zu erkennen. Şahin/Merkelbach: Δωσι[άδηι τοῦ δεῖνος]. 
|| 74  f. Zur Ergänzung des Namens vgl. den Kommentar zur Stelle. Şahin/Merkelbach: 
Θεοφ[αμίδου· Ἀλεξανδρείου | δραχμὰς - - -χιλ]ίας. || 75  f. Im Sinne einer konservativen, aber 
doch angemessenen Schätzung sollte am Ende der Zeile ἑπτακ[οσίας] zu lesen sein. Es ist zwin-
gend ein zusätzlicher Eintrag zu ergänzen, bei dem es sich vermutlich um epichorische Drach-
men handelt. Silbergeschirr im Wert von mehr als 7000 Alexanderdrachmen (Şahin/Merkel-
bach: ἑπτακ[ισχιλίας - - -]κοντα) ist dagegen nicht anzunehmen. In beiden Zeilen sind 35 
Buchstaben erhalten; es wäre eine Lücke von insgesamt 26–30 Buchstaben zu schließen. || 77 
Merkelbach: Σωδάμ[ου· - - - χρυσίων ὁλκὴν - - -]. || 78  f. Möglich ist auch [(…) ποτηρίου 
κτλ.] (Z. 80). Das Formular lässt erwarten, dass in der Lücke Silbergegenstände genannt werden. 
Die vorgeschlagene Lesung füllt den Raum wie erforderlich. Şahin/Merkelbach: ἑξ[- - - | - - - 
δραχ]μὰς. || 80 Şahin/Merkelbach: δραχμὰς Ι[- - -]. Apices und Ansätze schräger Hasten von 
Χ sind deutlich an der Kante erkennbar. Die von Şahin gelesene Haste ist eher ein Schaden am 
Stein. || 82 Ende Merkelbach. Şahin: ὁλκὴ[ν - - -]. || 84  f. Şahin/Merkelbach: χ[ρυσίων 
ὁλκὴν - - -]. || 85  f. Die aus Platzgründen wahrscheinlichste Ergänzung. Şahin: χ[ρυσίων ὁλκὴν 
- - -]; Merkelbach: χ[ρυσίων ὁλκὴν χρυσοῦς - - -]. || 86  f. Merkelbach. Şahin: χρυσίων 
ὁλκήν, χρυσ[οῦς- - - | - - - χρυσίω]ν ὁλκήν. || 87  f. ΕΠ am Ende von Z. 87 lesbar. Şahin: ἐν[εχύρου 
παρὰ τοῦ δεῖ|νος· χρυσοῦς ἔι]κοσι πέντε; Merkelbach: ἐν[εχύρου παρὰ - - - χρυσίων | ὁλκὴν 
χρυσοῦς ἔι]κοσι πέντε. || 90 ἄλλων χρυσίων ὁλκήν κτλ. erfordert, dass zuvor auch von Goldno-
minalen die Rede ist. Neben [ἡμίχρυσο]ν (vgl. Z. 81. 83. 86. 102) ist auch [τετάρτη]ν (Z. 83. 93) 
möglich. Şahin/Merkelbach: - - -ν. || 91 Am Zeilenbeginn ist die Lesung der Stellen vor und 
nach Α sehr unsicher. Şahin: [- - -] . ας. τεσσεράκοντα; Merkelbach: [- - - δραχ]μὰς 
τεσσεράκοντα. Zeilenende Merkelbach; Şahin: διακο[σιο- - -]. || 93 Ende Şahin/Merkel-
bach: [ἐπιχωρίου δραχμὰς]. Dies ist nicht zwingend. Es könnte auch von Bronzedrachmen die 
Rede sein. || 93  f. Şahin/Merkelbach: τέσσαρας, [ἐπιχωρίου δραχμὰς | - - -κοντ]α τρεῖς 
ὀβολούς. || 95 Soweit ersichtlich, ist δέκα ἕνα statt ἕνδεκα bislang unbelegt. Am Ende der Zeile 
kommen Namen wie Τηλέμαχος, Τηλέστρατος, Τηλεφάνης, Τηλεφός u.  a. in Frage, die sämtlich 
sehr gut in der Region bezeugt sind. || 96 Μ ist am Beginn der Zeile gut zu erkennen. Şahin 
trifft mit [- - - ? τοῦ Λυσι]μαχίδου sicherlich das Richtige; vgl. auch den Kommentar zur Stelle. || 
96  f. Şahin: [- - - ποτηρί|ων Ἀλεξανδρ]είου δραχμὰς. Merkelbach: ἑξήκοντ[α, - - - | - - - 
Ἀλεξανδρ]είου δραχμὰς. || 99 Der vorhandene Platz spricht eher für ἐπ[τα]κοσίας als für  
ἐν[α]κοσίας (so Şahin/Merkelbach). Ob am Ende der Zeile TΩ- - - einen neuen Eintrag ein-
leitet, ist aus onomastischen Gründen fraglich. Der alte und recht seltene lydische Name Τῶς 
(LGPN V A, s.  v.) dürfte wohl nicht zu erwarten zu sein. || 100 Am Ende der Zeile ΕΥΚΛΗΤ 
(Obere Querhaste mit Apices nach Η) deutlich zu lesen. Der von Şahin/Merkelbach gege-
bene, geläufige Name Εὐκλῆς entfällt damit. Ein Ausfall des Iota adscriptum ( Ἐυκλῆ!ι" 
Ε/Σ/Τ/- - -) ist nicht anzunehmen. Zum vorgeschlagenen Namen siehe den Kommentar zur 
Stelle. || 101  f. Merkelbach. Şahin: ὀκτακο[σίας - - - | - - -, χρ]υσοῦς κτλ.
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Übersetzung:
I
«- - - die geschuldeten Darlehen, den verpfändeten [Einkommenstitel] - - - zu … soll 
den amtierenden Schatzmeistern erlaubt sein, - - - zu … mit den überschüssigen Gel-
dern - - - benötigt wird.

6Man soll belobigen von den Strategen und von [den Timouchen] - - - sie (= Mitglie-
der der Volksversammlung) beschließen, dass sie (= die Strategen und Timouchen) 
auf ehrliebende Weise Sorge getragen haben [für das Heil] der Bürgerschaft, und be-
kränzen jeden von ihnen - - -.

9Es soll ausrufen im Theater bei den Dionysien [der jeweils amtierende Hiero]ke-
ryx zusammen mit den anderen Flüchen ein jedes Jahr - - - als Amtsträger nicht …, 
obwohl er dazu in der Lage ist, das beschlossene - - - sei er Amtsträger, sei er Privat-
mann, nicht selbst tut die Dinge bezüglich der Rückzahlung - - - Beschluss - - - die 
Polis unter dem Prytanen Me[- - -, damit] alle wissen, dass sich das Volk der Teier 
darauf versteht - - - bezüglich der Darlehen, oder denen, die unverzinsliche Darlehen 
gegeben haben - - - zurückzuzahlen, was geliehen wurde, und nicht - - - des Heils der 
Bürgerschaft der Teier. Für die - - - sollen die Ausgaben die Schatzmeister bezahlen.»

II
«19Antrag der Timouchen und Str[ategen und der Männer, die mit ihnen] gewählt 
wurden: Weil - - - zu König Demetrios und den [Bundesgenossen] - - - gemäß Be-
schluss des Volkes … Talente Alexandersilber - - - möge zum Heil der Bürger, ihrer 
Frauen und ihrer Kinder und von [allen, die im Umland sind], das Volk beschließen: 
Damit wir die vereinbarten [Beträge] bezahlen können, sollen alle Bürger [eine außer-
ordentliche Vermögensabgabe leisten,] und man soll [diejenigen, die wollen,] bitten, 
ein Darlehen zu einem Zinssatz von 10 % zu gewähren, [gegen die (Sicherheit der) 
öffentlichen Güter] in der Polis, sowohl zu Land und zur See, und des Landgebietes 
[und was in dem Landgebiet ist, zur Rückführung] der freien Personen, bis sie (= die 
Bürger von Teos) sie (= die Geiseln) zurückerhalten und [den Gläubigern zurückbe-
zahlen,] was aufgrund der Schätzung eingeht gemäß Beschluss des Volkes. Wenn [das 
Volk - - -] die Gelder den Gläubigern schuldet, (soll) von den geliehenen - - -. [Und es 
soll - - - keine] Vermögensschätzung und keine Vermögenssteuer von diesen Geldern.

29[Damit nun alle Bürger] diese Dienste vollbringen, soll den Gläubigern, [die nicht 
weniger als … Minen verliehen haben,] dieselbe Abgabenfreiheit [zustehen] wie den 
Priestern, und man soll [sie] bekränzen [mit einem grünen Kranz bei den] Dionysien 
zusammen mit den Wohltätern der Stadt. Den [Gläubigern] aber, [die bis zu … Mi-
nen verliehen haben,] soll ein grüner Kranz zu gleichen Bedingungen [zustehen]. Es 
soll auch [der Schatzmeister all] diejenigen [auf eine Stele schreiben], die … Minen 
verleihen und der Bürgerschaft einen Dienst erweisen.

35[Es sollen eine Vermögensdeklaration leisten] alle Bürger und diejenigen, die Ge-
schirr oder Schmuck besitzen, [silbernen oder goldenen, oder Silber,] ungeprägtes 
oder geprägtes, innerhalb von drei Tagen. Und [es soll gelten - - -] für jeden von ihnen 



126 Ludwig Meier

wie für diejenigen, die geprägtes (Silber) als Vermögenssteuer bezahlen. [Es sollen 
auch deklarieren und die Vermögenssteuer bezahlen alle Männer] und alle Frauen, 
die als Mitbewohner in der Stadt wohnen, zu den gleichen Bedingungen. [Wenn aber 
einige von den Bürgern oder] einige aus der Stadt (?) Silber oder Gold haben, [das 
nicht deklariert wurde, soll eine Anzeige gegen] ihn (sic!) demjenigen erlaubt sein, der 
will, weil jener ein Unrecht begeht. Diejenigen aber, [die Pfänder entgegengenommen 
haben,] sollen selbst die Pfänder deklarieren, sie sollen aber auch deklarieren [die 
Namen ihrer (Pfand-)Schuldner und] wieviel von ihnen (= den Pfandschuldnern) 
gegen die Pfänder geschuldet wird. - - - sollen auch deklarieren diejenigen, die Depo-
sita entgegengenommen haben von irgendwelchen Leuten, oder andere - - -. Es sollen 
auch alle Mitbewohner in der Stadt eine Deklaration leisten.

44[Es sollen schwören alle Bürger und] alle Mitbewohner in der Stadt mit einem 
Stier und einem Widder [und einem Eber] - - - dass sie weder ein goldenes Trinkgefäß 
besitzen, noch [ein silbernes, (noch) - - - die gemalt sind (?)] in Schilde, noch ein Frau-
engewand, welches hat [ - - - und eine (goldene?) Borte], die breiter ist als der zwan-
zigste Teil des Fingers einer Elle, - - - (noch) - - -, (die man) um den Kopf (wickelt?), 
außer es ist vergoldet. Schwören sollen auch [alle den gesetzlichen Eid]. Es sollen be-
sorgen den Eid die Strategen und die [Timouchen. Wenn einer nicht schwört] gemäß 
Beschluss, obwohl er anwesend ist, soll er bezahlen 500 (?) Drachmen, [und es soll ihm 
nicht erlaubt sein,] (deswegen) Genugtuung zu fordern von irgendjemanden. Gegen 
jenen ist jedem der will [erlaubt, eine Anzeige zu erstatten]. - - - denjenigen die selbst 
zurückgekommen sind innerhalb von 20 Tagen, soll zukommen zu schwören und [ge-
bunden zu sein (?) zu gleichen Bedingungen] an den Volksbeschluss. Diejenigen, die 
den Eid abgelegt haben, sollen aufschreiben [die Strategen und die] Timouchen auf 
geweißte Tafeln und (diese) aufstellen auf der Agora [allen] zur öffentlichen Einsicht.

56Wenn jemand ertappt wird, dass er etwas von den Dingen besitzt, die verboten 
sind, und wenn er abliefernd (?) - - - , soll er - - - sein. Von dem, was aufgefunden 
wurde, soll die Hälfte dem gehören, der Anzeige geleistet hat, [und die Hälfte der 
Stadt.] Es sollen Sorge tragen für die Konfiskation und den Verkauf des Aufgefunde-
nen [die Schatzmeister]. Diejenigen, die ein verbotenes Kleidungsstück besitzen, sol-
len es abgeben [an diejenigen, die Anzeige erstattet haben, innerhalb von drei Tagen], 
und sie (= die Kläger) genießen Steuerfreiheit sowohl wenn sie es ausführen als auch 
wenn sie es hier verkaufen. [Es soll aber beten der Hierokeryx] bei den Dionysien und 
Thesmophorien: «Dem, der sich [an den Eid] hält, [soll es gut gehen], wenn nicht, soll 
er selbst und sein Geschlecht verflucht sein.»

62[Dies soll sein zur Rettung] ihrer selbst (= der Bürger), der Kinder, der Frauen, der 
Stadt [und des Umlandes der Teier, und aller] im Umland. Es sollen geschätzt werden 
die Bürger und die [Mitbewohner von] dem Tag [an], an dem die Piraten aus der 
Stadt abziehen. Es soll der Schatzmeister Kritias aufschreiben [diesen Beschluss und 
die] Namen der Gläubiger mit Vatersnamen und die Summe an [Geld, die ein jeder] 
verliehen hat, auf Marmorstelen und sie auf[stellen lassen beim Altar des] Herakles.»
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III
«[Es wird geschuldet] zu einem Zinssatz von 10 %, was eingetrieben wurde von den 
Piraten, den Gläubigern [durch das Volk:] Im Monat Trygeter, unter dem Prytanen 
Sokrates. Am dreißigsten:

71[Dem N. N., Sohn des] Menestheus: 166 Goldstatere, (mind.) 38 Alexanderdrach-
men, Trinkgefäße (im Wert von mind.) 1000 Alexanderdrachmen - - -. [An Pfändern 
von] Hermippos, Antisthenes und Mantitheos - - -.

73Dem Dositheos, [Sohn des N. N.:] 2.000 [Alexanderdrachmen].
74Dem Moschion und dem Theophamides, Söhne des Theopha[mides: - - -].  

An Trinkgefäßen (mind.) 700 Alexanderdrachmen. [Örtliche Drachmen (?), (mind.)] 
30.

76Dem Timotheos, Sohn des Minnion: … Alexanderdrachmen. - - - (unbekanntes 
Nominal, mind.) 93. An Pfändern von Sodamas - - -.

78[Dem - - -]sthenes, Sohn des Theodas: 600 Alexanderdrachmen. [An Trinkgefä-
ßen (?)] 120 [Alexanderdrachmen (?)]. (Mind.) 90 örtliche Drachmen.

79[Dem N. N.: (Unbekanntes Nominal, Alexanderdrachmen?, mind.)] 57. An  einem 
Trinkgefäß (mind.) 1.000 Alexanderdrachmen. Achteinhalb Goldstatere.

81Dem Athenopolis, Sohn des Athenopolis: (Mind.) 1.958 [Alexanderdrachmen]. 
An Goldgegenständen ein Gewicht von [- - - einem Halbstater] und einem Vier-
telstater. An Pfändern von Charmides Silbergegenstände [mit einem Gewicht von 
(mind.)] 224 [Alexanderdrachmen]. An Pfändern von Charmides [Goldgegenstände 
mit  einem Gewicht von - - - und] einem Viertelstater. Als Pfand von Timotheos, dem 
Sohn des Demetrios, [Goldgegenstände mit einem Gewicht von einem Stater und 
einem Halbstater]. An Pfändern von Philitis Goldgegenstände [mit einem Gewicht 
von …, Silbergegenstände] mit einem Gewicht von 70 Alexanderdrachmen. (Mind.) 
25 örtliche [Drachmen].

88Dem Polyaretos, Sohn des Lysimachides: (Mind.) 8 Alexanderdrachmen. 18 Gold-
statere. An Goldgegenständen ein Gewicht von … Goldstateren und einem Halbstater. 
An anderen Goldgegenständen ein Gewicht von 24 Goldstateren.

90[Dem N. N.: (Mind.)] 47 (Alexanderdrachmen?). 200 örtliche Drachmen. (Mind.) 
80 Bronzedrachmen.

92Dem Theophanes, Sohn des Theodoros: … [Goldstatere und ein] Viertelstater. 
104 Alexanderdrachmen. - - - (Mind.) 37 Obolen. 70 Bronzedrachmen.

94Dem Demetrios - - - (im Wert von) 11 Goldstateren als Pfand von Demeas.
95Dem Anaxibios, Sohn des Tel[- - - und (?) dem N. N., Sohn des Lys]imachides: 

560 Alexanderdrachmen. [Silbergegenstände mit einem Gewicht von] 63 Alexan der-
drachmen.

97Am Ersten des Monats Apatouriôn.
98[Dem N. N.:] 143 Alexanderdrachmen. An Pfändern [von - - - (mit einem Ge-

wicht von)] 767 Alexanderdrachmen. - - -
99[Dem N. N., Sohn des - - -]doros: 66 Alexanderdrachmen.
100Dem Eukletos - - -: 4.000 Alexanderdrachmen. (Mind.) 1.800 örtliche Drachmen. 
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[An Goldgegenständen ein Wert von] 57 Goldstateren und einem halben Goldstater. 
Als Pfand von - - -»

3. Aufbau des Textes

Die Stele enthält ein Dossier von zwei Volksbeschlüssen (I, Z. 1–18; II, Z. 19–68) und 
eine Liste mit Gläubigern und Darlehensbeträgen (III, Z. 69–102). Einige wichtige 
strukturelle Elemente – Sanktionsformel, Motivbericht, Zweckbestimmung und Sank-
tionsantrag – sind in Beschluss I nicht erhalten. Vom Sanktionsantrag abhängige In-
finitive (Z. 6. 8. 9. 16) zeigen aber, dass die erhaltenen Teile zum dispositiven Teil der 
Urkunde gehören. Der textliche (εἰς στήλας λιθίνας, Z. 67) und materielle Befund 
(s.  o.) legen nahe, dass sich die verlorenen Teile des Beschlusses auf einer sich an der 
linken Seite anschließenden Stele befanden. Gleiches gilt für die Gläubigerliste III. 
Sie bricht unvermittelt ab, obwohl noch etwas Platz auf dem Stein vorhanden ist. 
Die Struktur von Beschluss II ist trotz Textverlustes mit gewisser Sicherheit zu er- 
schließen.

Für das Dossier ergibt sich damit folgende Gliederung, die im Rahmen des unten 
gegebenen Einzelkommentars zu begründen ist:
I. Beschluss über Ehrungen und die Rückzahlung von Darlehen
 [I.1. Antragstellung und Begründung]
 I.2. Dispositiver Teil
   Z. 1–6:  Technische Bestimmungen im Zusammenhang mit der Rückzahlung 

von Darlehen
  Z. 6–8: Ehrenbestimmungen
  Z. 9–13: Öffentliche Ausrufung von Verfluchungen
  Z. 14–17: Hortativformel
  Z. 17  f.: Finanzierungsanordnung
II.  Beschluss über die Zeichnung einer öffentlichen Anleihe und die Erhebung 

 einer außerordentlichen Vermögenssteuer
 II.1. Antragstellung und Begründung
  Z. 19: Präskript
   Z. 19–21:  Motivbericht: Verpflichtung zur Leistung einer in Alexandersilber 

zu bemessenden Kontribution
  Z. 22  f.: Segensformel und Sanktionsantrag
 II.2. Dispositiver Teil
   Z. 23–29:  Beschluß und Zweckbestimmung: Aufruf, eine zu 10 % zu verzin-

sende öffentliche Anleihe zu zeichnen
  Z. 29–34: Ehrenbestimmungen für die Gläubiger der öffentlichen Anleihe
   Z. 35–44:  Bestimmungen über die Anmeldepflicht von Vermögen zur Erhe-

bung einer außerordentlichen Vermögenssteuer
   Z. 44–55:  Bestimmungen über eine Vereidigung bezüglich der angegebenen 

Vermögensverhältnisse
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   Z. 56–62:  Bestimmungen über die Eröffnung einer Popularklage und Kon-
fiskationen bei Verstößen gegen die Deklarationspflicht

  Z. 62–64: Rangordnungsklausel
  Z. 64  f.: Anordnung der Vermögensschätzung
  Z. 65–68: Publikationsbestimmungen
III.  Liste von Kreditgebern
 III.1. Präskript und Datierung (Z. 69  f.)
 III.2. Verzeichnis der einzelnen Darlehen (Z. 71–102)

4. Kommentar

I. Beschluss über Ehrungen und die Rückzahlung von Darlehen

1–6 Technische Bestimmungen im Zusammenhang mit der Rückzahlung von 
Darlehen
Der Text ist durch die Ablagerungen von Sinter stark gestört. Trotz στοιχηδόν ist an 
eine wörtliche Wiederherstellung kaum zu denken. Doch ziehen sich die Erwähnung 
von Darlehen (Z. 3. 15. 16), die Frage ihrer Rückzahlung (Z. 12. 16) und die Ehrung 
von Wohltätern (Z. 6–8) als Leitmotiv durch den ganzen erhaltenen Text. Vermut- 
lich kommen auch ein «verpfändeter», wohl zuvor schon genannter Einkommenstitel 
(Z. 3)13 und Haushaltsüberschüsse zur Sprache (Z. 5),14 die wohl jeweils zur Schulden-
tilgung eingesetzt wurden. Die Schatzmeister werden in diesem Zusammenhang mit 
entsprechenden Vollmachten versehen (Z. 4).

6–8 Ehrenbestimmungen
Der Abschnitt über die Belobigung und Bekränzung bereitet syntaktische Schwierig-
keiten, auf die bereits Gauthier hingewiesen hat. Das Verb ἐπαινέω (Z. 6) erfordert 
ein Akkusativobjekt,15 auf dem Stein ist jedoch τῶν στρατηγῶν κτλ. deutlich zu le-

13  Die durch ὑποκεῖσθαι oder ähnliche Vokabeln ausgedrückte Bindung von öffentlichen Ein-
kunftsquellen an den Zweck des Schuldendienstes ist in hellenischer Zeit mehrfach belegt; vgl. 
hierzu Meier 2012, 66–68 mit allem Weiteren. Zur Ergänzung von Z. 3 vgl. I.Mylasa 106, Z. 9  f. 
(2. Hälfte 2./1. Jh. v. Chr.): [τῶν δὲ] | πόρων τῶν εἰς ταῦτα ὑποκειμένων.

14  Zum Verb ὑπερτείνω (Z. 5) vgl. LSJ s.  v. II 2 («exceed»). In der inschriftlichen Überlieferung 
ist es mit zwei Belegen bislang nur in ‹bautechnischem› Zusammenhang bekannt; vgl. I.Didyma 
111, Z. 16  f. (179/8 v. Chr.) und IG XII 5, 739, Z. 163 (RICIS 202/1801; Isis-Aretalogie aus An-
dros, 1. Jh. v. Chr.).

15  Das Verb ἐπαινέω kann in athenischen Inschriften bis zur Zeit um 400 v. Chr. auch mit 
Dativ konstruiert werden (LSJ s.  v. I 2); vgl. neben anderen Beispielen IG I³ 110, Z. 12  f. (408/7 
v. Chr.): ἐπαινέσαι τ|ε αὐτῶι καὶ ἀναγράψαι αὐτὸν πρόξενον καὶ εὐεργέτην Ἀθη|ναίων, oder IG 
I³ 127, Z. 7 (405/4 v. Chr.): ἐπαινέσαι τοῖς πρέσβεσι τοῖς Σαμίοις. In Kleinasien scheint dagegen 
diese Konstruktion zu keiner Zeit belegt zu sein.
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sen.16 Die Lösung besteht darin, von einer Sperrung auszugehen17 und in der Lücke zu 
Beginn von Z. 7 einen relativen Satzanschluss anzunehmen.18 Damit ergibt sich, dass 
die Volksversammlung auf der Grundlage eines gesonderten Beschlusses (ἂν [δό]- 
ξωσι, Z. 7) darüber befinden sollte, wer sich im Einzelnen unter den Mitgliedern der 
Kollegien von Strategen und Timouchen von Teos besonders hervorgetan und da-
her einer Ehrung würdig erwiesen hat. Bemerkenswert ist dabei, dass die Wendung 
φιλοτίμως ἐπ[ιμ]εμελῆσθαι (Z. 7) und ihre Varianten sonst nur in attischen Inschrif-
ten belegt sind.19

9–13 Öffentliche Ausrufung von Verfluchungen
Bei der Revision der Inschrift haben sich hier die Zweifel Gauthiers an der Lesung 
[ἅμα] ταῖς ἄλλαις ἀραῖς («zusammen mit den anderen Flüchen», Z. 10) nicht be-
stätigt.20 Sie lagen sicherlich in der Annahme begründet, in dieser Zeile sei von der 
öffentlichen Ausrufung der zuvor beschlossenen Ehrungen die Rede. Vielmehr wird 
jedoch ein neuer Gedanke formuliert, der öffentliche Verwünschungen zum Gegen-
stand hat, die der Hierokeryx bei den Dionysien zu verkünden hatte und wie sie in 
gleicher Weise in Beschluss II angeordnet werden (Z. 60–62).21 Vielleicht gehören 
letztere gar zu einem Bündel von «anderen Flüchen», von denen hier die Rede ist: Seit 
dem 5. Jh. v. Chr. – dokumentiert in den sogenannten «Teiorum dirae» – bestand in 
der Stadt die Tradition, Verwünschungen bei den großen Festen auszurufen.

Die Wendung [ἢ | ἄρχ]ων ἢ ἰδι[ώτης] (Z. 11  f.) und der Partizipialsatz δυνατὸς ὦν 
(Z. 11) deuten in dieselbe Richtung. Erstere taucht in der Urkunde über die Schul-
stiftung des Polythrous von Teos im Rahmen einer umfangreichen Unwirksamkeits-
klausel auf: ἢ ἄλλος τις ἄρχων | ἢ ἰδιώτης εἴπηι ἢ πρήξηται ἢ προθῆι ἢ ἐπιψηφίσηι ἢ 
νόμον προθῆι ἐναντίον τού|τωι κτλ. («oder wenn irgendein anderer, Amtsträger oder 
Privatmann, einen Antrag stellt oder etwas tut oder etwas vorschlägt oder ein Gesetz 
vorschlägt, das diesem Gesetz zuwiderläuft …»).22 Zweiterer muss konzessiv über-

16  Gauthier, BE 1996, 353, ad loc.: «Les restitutions des premières lignes sont très douteuses 
(ainsi, après ἐπαινέσαι δέ, l. 6, que faire des génitifs τῶν στρατηγῶν καὶ τῶν [τιμούχων]?).»

17  Eine solche findet sich in dem Ehrenbeschluss der Epheser für die Bürger aus Priene, die 
vor der Tyrannis des Hieron in die Grenzfestung Charax geflohen waren; I.Ephesos 2001, Z. 6  f. 
(I.Priene2, 567–569, T 1; 300–298 v. Chr.): [ἐπαινέ]σαι τῶμ πολιτῶν τῶν ἐκ Πριήνης τοὺς ἐν τῶι 
Χάρακι ὄντας.

18  Siehe den kritischen Apparat zur Stelle.
19  Vgl. neben weiteren Beispielen IG II2 1156, Z. 37  f. (Ehrenbeschluss für die in Eleusis sta-

tionierten Epheben aus der Phyle Kekropis, 334/3 v. Chr.). 1273, Z. 30  f. (Ehrenbeschluss eines 
Kybele-Kultvereines für Kephalion aus Herakleia, 281/0 v. Chr. ); IG II³ 884, Z. 6 (Ehrenbeschluss 
für den Hipparchen Komeas; 279 v. Chr.).

20  Gauthier, BE 1996, 353, ad loc.: «et que viendraient faire ici les ἀραί?»; siehe auch den 
kritischen Apparat zur Stelle.

21  Für alle weiteren Details zu den öffentlichen Verfluchungen in Teos sei unten auf den 
Kommentar zur Stelle verwiesen.

22  Syll.³ 578, Z. 41–43 (Laum 1914, 93–96 Nr. 90; Mitte 2. Jh. v. Chr.). – Weitere Belege: IG II2 
43, Z. 51–53 (Ausschreibung des Zweiten Athenischen Seebundes, 378/7 v. Chr.); IG II³ 370 B, 



 Der sogenannte Piratenüberfall auf Teos und die Diadochen 131

setzt werden («obwohl er dazu in der Lage ist») und verweist auf eine Formel, mit der 
man Verstöße gegen Beschlüsse, Regeln und Gehorsamspflichten ahndet,23 die wider 
besseres Wissen begangen werden. Man war somit bestrebt, den Beschlüssen, die im 
Zusammenhang mit der gewaltsamen Erpressung von Teos ergangen waren (Z. 11. 
13), durch Androhung von Verwünschungen und Unwirksamkeitsklauseln entspre-
chendes Gewicht zu geben.

14–17 Hortativformel
Die Hortativformel fällt aus dem Rahmen vergleichbarer Beispiele. Der übliche In-
halt («damit alle wissen, dass die Bürgerschaft sich darauf versteht, ihre Wohltäter 
zu ehren»)24 wird dahingehend erweitert, dass sich die Bürgerschaft darauf verstehe, 
«Darlehen zurückzubezahlen» (Z. 16) und sich nichts gegenüber ihren Wohltätern zu-
schulden kommen zu lassen (μή, Z. 16). Zugleich geht aus ihr hervor, dass sich einige 
Bürger von Teos auch in Form von unverzinslichen Darlehen daran beteiligten, die 
Notlage abzuwenden. Das Verb εἰσευπορέω (Z. 15) bezeichnet einen euergetischen 
Akt, der entweder in der Gabe eines Geldgeschenkes oder eines unverzinslichen Dar-
lehens besteht.25 Aufgrund des Kontextes kann an dieser Stelle nur letzteres der Fall 
sein: Durch die Konjunktion ἤ («oder») wird das Partizip εἰσευπ[ορήσασι] in Gegen-
satz zu [ὑ]πὲρ τῶν χρέων («bezüglich der Darlehen») gestellt und zugleich mit dem 

Z. 233–236 (athenischer Beschluss über die Gründung von Kolonien in der Adria, 325/4 v. Chr.); 
IG XII 7, 69, Z. 36–40 (Migeotte 1984, 177–183 Nr. 50; Darlehensvertrag zwischen Alexan-
der und Arkesine auf Amorgos, frühes 3. Jh. v. Chr.); IG XII 9, 191 A, Z. 30–32 (Pernin 2014, 
281–290 Nr. 34; Pacht- und Werkvertrag mit Chairephanes, Eretria, um 300 v. Chr.); Syll.³ 672, 
Z. 15  f. (Laum 1914, 27–31 Nr. 28; Bringmann – Steuben 1994, 154–158 Nr. 94 E; Schulstif-
tung des Attalos in Delphi, 160/59 v. Chr.).

23  IG XII 5, 647, Z. 25  f. (Gymnasiarchengesetz von Koresia auf Keos, Beginn 3. Jh. v. Chr.): 
ὃς δ’ ἂμ μὴ παρῆι τῶν νεω|τέρων δυνατὸς ὤν, κύριος ἔστω αὐτὸν ζημιῶν μέχρι δραχμῆς («wer 
aber von den jungen Leuten nicht anwesend ist, obwohl er dazu imstande ist, den ist er [= der 
Gymnasiarch] berechtigt, mit bis zu einer Drachme zu bestrafen»; vgl. Schuler 2004, 177 
mit Anm. 81); SGDI 2, 2065 (Freilassungsurkunde aus Delphi, 179 v. Chr.): εἰ δέ τι μὴ ποέοι 
Ἀπολ[λ]ώνιο!ς" [τῶ]ν ποιτασ!σ"ομέν|ων ὑπὸ Φιλοκράτεος κα[θ]ὼς γέγραπται δυνατὸς ὤν, 
ἐξέστω Φιλοκράτει κολάζειν κτλ. («wenn Apollonios etwas nicht von den Dingen tut, die von 
Philokrates vorgeschrieben wurden, wie es aufgeschrieben ist, obwohl er dazu imstande ist, ist 
es Philokrates erlaubt, ihn zu strafen»); FD III 3, 328, Z. 16–18 (Syll.³ 671 A; Laum 1914, 31–26 
Nr. 30; Bringmann – Steuben 1995, 151  f. Nr. 93 [E 3]; Delphi, Opfer zu Ehren von König Eu-
menes II., 160/159 v. Chr.): εἰ δέ τ[ι]ς, τῶν ἁγεμόνων καταγραψάντων τοὺς ἐν ἁλικίαι, μὴ | θέλοι 
πειθαρχεῖν δυνατὸς ὤν, πράκτιμο[ς ἔ]στω τῶι ἁγεμόνι καὶ τοῖς ἄλλοις λαμπαδισταῖς ἀ[ρ]|γυρίου 
δέκα στατήρων ἰδίαι («wenn jemand bei der Einschreibung der Jugendlichen durch die Anfüh-
rer nicht gehorchen will, obwohl er kann, so soll er den Anführern und den anderen Fackelläu-
fern als Strafe 10 Silberstatere bezahlen»); I.Beroia 1 B, Z. 44  f. (Gymnasiarchengesetz, vor 168 
v. Chr.): καὶ ὃς ἂν τῶν παρόντων μὴ βοιηθήσῃ δυνατὸς ὤν, ζημιού|[σ]θω δραχμαῖς πεντήκοντα 
(«wenn einer von den Anwesenden [dem Gymnasiarchen, auf den ein Anschlag verübt wird,] 
nicht zu Hilfe eilt, obwohl er dazu in der Lage ist, soll er 50 Drachmen Strafe zahlen»).

24  Vgl. hierzu z.  B. die Diskussion zeitgenössischer Hortativformeln in Ephesos bei Walser 
2008, 350–353.

25  Zu den Belegen ebd., 188 mit Anm. 130.
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nachfolgenden [ἀπ]οδιδ[ό]ναι τὰ δανεισθέντα («das Geliehene zurückzubezahlen») 
verknüpft.

Unter den Inschriften von Teos gibt es bislang keine weiteren Beispiele für Hor-
tativformeln. Bemerkenswert ist aber eine Wendung im Beschluss über den Ankauf 
von Land für den Verein der dionysischen Techniten, die an eine solche anklingt. Dort 
wird die Publikation als Inschrift damit begründet, dass «alle wissen» sollen, was die 
Bürgerschaft beschlossen hat.26

17  f. Finanzierungsanordnung
Man erwartet eine abundant bezeugte Formel wie εἰς [δὲ τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης] 
τὸ ἀνάλωμα δοῦναι κτλ., doch erlauben dies weder der zur Verfügung stehende 
Raum noch die vorhandenen Buchstabenreste. Die einzige aus den Inschriften von 
Teos bekannte Anordnung zur Finanzierung einer Stele ist sachlich und zeitlich nicht 
vergleichbar. Sie entstammt einem Ehrenbeschluss aus Abdera für Amymon and 
Megathymos von Teos (166–160 v. Chr.). Abgesandte aus Abdera wurden von ihrer 
Heimatstadt mit Geld ausgestattet, um in die alte Mutterstadt Teos zu reisen, den Be-
schluss dort bekannt zu machen und eine Kopie auf Stein zu veröffentlichen.27

Chronologisches Verhältnis zu Beschluss II

In Beschluss II ist die Bürgerschaft unmittelbar mit einem Überfall auf Teos konfron-
tiert (Z. 26. 65. 69) und muss innerhalb kurzer Zeit beträchtliche Gelder aufbringen 
(Z. 23–25). Die Perspektive dieser Urkunde ist auf die Zukunft gerichtet. Unter der 
Voraussetzung, dass in der Tat ein sachlicher Zusammenhang zwischen beiden Doku-
menten besteht, vermittelt Beschluss I dagegen den Eindruck, dass diese Affäre in der 
Vergangenheit liegt und aufgearbeitet wird. Vor allem die eigenwillige Hortativformel 
(Z. 14–17) deutet darauf hin, dass die Rückzahlung von verzinslichen und unverzins-
lichen Darlehen ein zentraler Gegenstand des Dekrets gewesen sein muss.

Beschluss I wäre in diesem Fall als jünger anzusehen als Beschluss II und die Gläu-
bigerliste  III, ohne dass der Abstand genau bestimmt werden kann. Trifft dies zu, 
wurden die Urkunden auf unserem Monument nicht in der sachlich-chronologischen 
Reihenfolge veröffentlicht. Der στοιχηδόν-Stil verweist damit nicht zwangsläufig auf 
einen älteren Text, vermag aber zumindest eine Frühdatierung des gesamten Dossi-
ers zu stützen, die in Abschnitt 5 begründet wird. Die verschiedenen Hände zeigen, 
dass das Textmonument in mehreren Etappen entstand. Zudem liegt in Beschluss I 
ein Verweis auf einen weiteren Volksbeschluss vor, der unter dem Prytanen Me[- - -] 
ergangen war (Z. 13). Dieser ist somit nicht mit Beschluss II und der Gläubigerliste 

26  Demangel – Laumonier 1922, 312–314 Nr. 2, Z. 20  f. (SEG 2, 580; sogenannte Ktemat-
onia-Inschrift; Ende 3./Beginn 2. Jh. v. Chr.): ὅπως δὲ καὶ τὰ δόξαντα τῶι δήμ[ωι | πά]ντες 
εἰδῶσιν, ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισμα κτλ.

27  I.Thrac. Aeg. 5, Z. 38–48.
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identisch, die unter dem Prytanen Sokrates im Monat Trygeter (Z. 71) ratifiziert wur-
den.

II.  Beschluss über die Zeichnung einer öffentlichen Anleihe und die Erhebung einer 
außerordentlichen Vermögenssteuer

Bedauerlicherweise ist auch das Präskript von Beschluss II stark zerstört. Dennoch 
konnten bei der Revision Fortschritte erzielt werden, da sich gelegentlich selbst durch 
die Ablagerungen von Sinter hindurch Buchstabenformen abzeichnen. Für die Ein-
zelheiten sei auf den kritischen Apparat verwiesen.

19 Antragstellung
Eine Sanktionsformel (ἔδοξεν τῶι δήμωι etc.) ist in den Beschlüssen von Teos nicht 
üblich. Die Urkunden eröffnen dort in der Regel mit den Antragstellern, d.  h. dem 
Vermerk, dass die Timouchen und Strategen die zu Grunde liegende Beschlussvor-
lage zur Beratung und Verabschiedung in die Volksversammlung eingebracht hatten 
(τιμούχων καὶ στρατηγῶν γνώμη).28 Im vorliegenden Fall wurden diese Kollegien of-
fensichtlich mit ad hoc dazu gewählten Mitgliedern erweitert ([συναπο]δεδειγμένων). 
Es war also notwendig geworden, eine Sonderkommission einzurichten, um eine kri-
senhafte Situation zu bewältigen. Auf diese Weise hatte man es etwa in Ephesos in der 
Zeit kurz nach 300 v. Chr. angesichts kriegerischer Umstände mehrfach gehandhabt.29 
Die hier vorgeschlagene Wiederherstellung des Textes orientiert sich an Beispielen aus 
Klaros und Priene.30

19–21 Motivbericht
Der Motivbericht wird mit der Konjunktion ἐπ[ειδή] (Z. 19) eingeleitet. Bemerkens-
wert ist, dass ein hellenistischer König zusammen mit seinen Bundesgenossen in das 
Geschehen involviert ist (Z. 20). Auch wenn die Lücke etwas weit erscheint, kommt 
für die Rekonstruktion kein anderer Name als Demetrios in Betracht. Zugleich zitie-

28  Vgl. I.Magnesia 97, II Z. 30 (Ehrenbeschluss für einen Festgesandten aus Magnesia am 
Mäander; 1. Hälfte 2. Jh. v. Chr.); I.Mylasa 634, Z. 2 (Ehrenbeschluss für einen Richter aus My-
lasa; Ende 2./Beginn 1. Jh. v. Chr.); Robert 1960, 213; Herrmann 1965, 51. 65  f.; vgl. auch ebd. 
37–40, Z. 100–102 (SEG 41, 1003 II); Rhodes – Lewis 1997, 394. 494. 

29  Vgl. hierzu Walser 2008, 93  f.
30  I.Priene2 67, Z. 132: μετὰ τῶν συναποδεδειγμένων ἐ[κδίκων] (Ehrenbeschluss für Krates; 

nach 90 v. Chr.); I.Priene2 71, Z. 18  f.: [μετὰ] | τῶν συναποδεδειγμένων ἀνδ[ρῶν] (Ehrenbe-
schluss für Herakleitos; nach 90 v. Chr.); Robert – Robert 1989, 11  f., I Z. 32  f. (SEG 39, 1243): 
μετὰ τοῦ συναποδει|χθέντος ἀνδ[ρ]ός. 15  f., IV Z. 46  f.: μετὰ τῶν συνα|ποδεδειγμένων ἀνδρῶν 
(Ehrenbeschluss für Polemaios; ca. 130–110 v. Chr.); vgl. auch I.Sestos 1, Z. 47; I.Magnesia 92 b, 
Z. 1 (Migeotte 1984, 291–293 Nr. 91; Meier 2012, 374–378 Nr. 54; Beginn 2. Jh. v. Chr.); IG 
XII 6, 168, Z. 8 (Mytilene; 1. Hälfte 3. Jh. v. Chr.); I.Priene2 46, Z. 18 (213–190 v. Chr.); I.Priene2 
64, Z. 231 (Ehrenbeschluss für Moschion; nach 129 v. Chr.). – Weniger Wahrscheinlichkeit darf 
nicht zuletzt aus Raumgründen die Lesung [ἀπο]δεδειγμένων für sich beanspruchen; vgl. z.  B. 
Demangel – Laumonier 1922, 312–314 Nr. 2, Z. 28  f. (SEG 2, 580; sogenannte Ktematonia-
Inschrift; Ende 3./Beginn 2. Jh. v. Chr.): τοὺς δὲ π!ρ"εσβ[ευ]|[τὰς] τοὺς ἀποδεδειγμένους.
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ren die Bürger von Teos einen weiteren Beschluss (Z. 21), der wohl nicht als Text I 
anzusehen ist. Darin hatten sie vermutlich mit allgemeinen Worten eine Kontribution 
anerkannt, auferlegt von einem hellenistischen Herrscher, der nicht mit Demetrios 
identisch ist. Aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gravierten sie diese Urkunde 
sicherlich auch auf das Monument. Im Zusammenhang mit der Affäre in Teos schei-
nen somit mindestens drei, wenn nicht gar vier Beschlüsse verabschiedet worden zu 
sein (Z. 13). Mit Beschluss II musste nun ein Weg gefunden werden, die Kontribu-
tionen aufzubringen, die der Stadt abgepresst wurden. Mögliche Konsequenzen, die 
sich aus der Lesung des Königsnamens Demetrios ergeben, werden in Abschnitt 6 
(Historischer Kontext und Deutungsversuch) diskutiert.

Da man in der Gläubigerliste mit entsprechenden Münzen rechnet, wurde der 
geforderte Betrag sicherlich in Talenten von Alexandersilber (τάλαντα ἀργυρίου 
Ἀλεξανδρείου) bemessen.31 Es handelt sich um Prägungen im Namen Alexanders 
des Großen, die auch nach seinem Tod von seinen Nachfolgern weiterhin ausgege-
ben wurden.32 Sie sind nicht mit alexandrinischen Silbertalenten (ἀργυρίου τάλαντα 
Ἀλεξάνδρεια) zu verwechseln.33 Das Verhältnis eines Talents Alexandersilber zu ei-
nem Talent athenischen Silbers betrug etwa 4:5.34 Auf die Prägeperioden von Alex-
andermünzen in Teos ist im Zusammenhang mit der Datierung der Beschlüsse in 
Abschnitt 5 (Datierung) gesondert zurückzukommen.

22  f. Segensformel und Sanktionsantrag
In Verbindung mit dem Sanktionsantrag (δ[ε]δόχθαι τῶι δήμωι, Z.  23) erscheint 
häufig eine Segensformel in verschiedenen Varianten. Ähnlich wie in einem Ehren-
beschluss der Bürger von Laodikeia für fremde Richter aus Priene35 klingt auch im 
vorliegenden Beschluss in der Segensformel die Rangordnungsklausel im Sinne Fritz 

31  Vgl. z.  B. IG XII 7, 67 A, Z. 5 (Migeotte 1984, 183–187 Nr. 51; Arkesine auf Amorgos, 
325–275 v. Chr.); IG II2 1492, Z. 101  f. 107 (um 305/4 v. Chr.); ID 1513, Z. 34  f. (I.Cret. I xvi 4*; 
Chaniotis 1996, 321 Nr. 55 a; Vertrag zwischen Lato und Olous auf Kreta; Febr./März 116 
v. Chr.); Knoepfler 1997, 45.

32  Radnoti-Alföldi 1978, 108  f. mit Abb. 146  f.; Price 1991, 24; Psoma 2009, 176  f.; Mit-
tag 2016, 166  f. Zur Entstehung und den frühesten Belegen von Alexandergeld vgl. Knoepfler 
1997, 42  f.

33  In dieser Einheit bemessen die pergamenischen Herrscher Philetairos und Eumenes II. 
ihre Schenkungen an Kyzikos (Smith – de Rustafjaell 1902, 194  f. Nr. 3, Z. 4  f. 16  f. [OGIS 
748; Laum 1914, 79 Nr. 68; Bringmann – Steuben 1995, 272–274 Nr. 241 E]; vgl. Bring-
mann 2000, 29. 102  f. 121; 280/79–276/5 v. Chr.) und Delphi (FD III 3, 327, Z. 5  f. 329, Z. 7. 
11 [Bringmann – Steuben 1995, 148–151 Nr. 93 E 1–2]; vgl. auch Bringmann 2000, 154; 
Meier 2012, 143  f.; 160/59 v. Chr.); zum alexandrinischen Talent vgl. auch Böckh – Fränkel 
1886, 26  f.

34  Antigonos Monophthalmos ließ den Bürgern von Athen im Frühjahr 304 v. Chr. ein Geld-
geschenk von 80 Talenten Alexandersilber und 10.800 Goldstateren (= 36 athenische Talente 
Silber) zukommen. Das Verhältnis ergibt sich aus dem Gesamtwert, der mit 140 (athenischen) 
Talenten angegeben wird; IG II2 1492, Z. 101  f. (Bringmann – Steuben 1995, 19  f. Nr. 3 E; vgl. 
auch Bringmann 2000, 17 Anm. 24. 110).

35  I.Priene2 113, Z. 13  f. Z. 34  f.
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Gschnitzers an, die sich am Ende befindet (Z. 62–64). Dennoch sind beide in ih-
rer Funktion deutlich voneinander zu scheiden.36 Die Segensformel wird hergestellt 
nach dem Beispiel eines attischen Beschlusses aus dem Jahr 332/331 v. Chr. über die 
Bekränzung des Gottes Amphiaraos37 in seinem Heiligtum in Oropos. Darin heißt 
es, die Weihung des Kranzes sei zu verbinden mit einem Gebet, das die Vorsteher 
des Heiligtums sprechen sollen «für die Gesundheit und Rettung der Bürgerschaft 
der Athener, der Kinder, der Frauen und aller in dem Land».38 Die Struktur dieses 
athenischen Gebetes stimmt weitgehend mit dem Befund aus Teos überein. Bemer-
kenswert ist, dass sowohl in der Segensformel als auch in der Rangordnungsklausel 
für die männlichen Bürger lediglich ein Pronomen gebraucht wird (ὑπὲρ τῆς/εἰς τὴν 
σ. καὶ αὑτῶν, Z. 22. 63).39

23–29 Zweckbestimmung und Beschluss über eine Anleihe
In diesem Abschnitt ist der Text stellenweise bis zur Hälfte verloren. Dennoch ist in 
Ansätzen eine Wiederherstellung des Sinns möglich. Eine erste Satzperiode umfasst 
die Zeilen 23 bis 28 und ist folgendermaßen zu strukturieren:
– Sie eröffnet mit einer Zweckbestimmung, die in der ersten Person Plural formu-

liert ist (ὅπως συντελῶμεν, «damit wir bezahlen können», Z. 23).40 Eine «Wir»-
Perspektive an dieser Stelle des Urkundenformulars findet sich, soweit ersichtlich, 
allenfalls in einer sachlich vergleichbaren Inschrift aus Oropos, die den Beschluss 
dokumentiert, für den Bau von Stadtmauern eine öffentliche Anleihe aufzulegen.41 
Sie ist wohl der Krisensituation geschuldet, die den Einsatz der gesamten Bürger-
schaft von Teos erfordert. Dass dabei Gelder aufgrund einer «Vereinbarung» (τὰ 
ὡμολ[ογημένα χρήματα]) bezahlt werden sollen, ist angesichts einer Geiselnahme 

36  Gschnitzer 2003, 158–160.
37  Vgl. Scafuro 2009.
38  IG II³ 349, Z. 28–31: ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τοῦ δήμου τοῦ Ἀθηνα|ίων καὶ παίδων καὶ 

γυναικῶν καὶ τ|ῶν ἐν τῆι χώραι πάντων; vgl. Scafuro 2009, 73–75. Die Formel καὶ τῶν ἐν τῆι 
χώραι πάντων ist darüber hinaus ohne Parallele; vgl. Lambert ad loc.

39  Şahin 1994, 17 verkennt insgesamt den Charakter der Segensformel und der Rangord-
nungsklausel. Sie stehen mit den von ihm angeführten Parallelen in keinem Zusammenhang. 
Diese sind alle jeweils dem Motivbericht von Ehrenbeschlüssen entnommen, die einen gewalt-
samen Überfall zum Gegenstand haben. Die Überlegungen zu αὑτῶν («gemeint sind also die 
Strategen, die Timouchen und die gewählten Beamten [Z. 19], die von den Piraten wohl unter 
Arrest gestellt wurden») sind deshalb verfehlt.

40  Vgl. auch den Beschluss über die Sympolitie von Teos und Kyrbissos; Robert – Robert 
1976, 155  f., Z. 14  f. (SEG 26, 1306): ὅπως δ’ ἂν εἰδῶμεν τοὺς φρου|ραρχήσαντας καὶ [. .ca. 25. .], 
ἀναγράψαι τοὺς τιμούχους κτλ.

41  I.Oropos 303, Z. 15–18 (IG VII 4263; Syll.³ 544; Migeotte 1984, 38–41 Nr. 9; Meier 
2012, 221–224 Nr. 14; um 285 v. Chr.): Λύσανδρος εἶπεν· ὅπως ἂμ πόρος χρημάτωγ | γίνηται εἰς 
τὴν οἰκοδομίαν τοῦ τείχους καὶ συντελεσθέντων τῶν τειχῶν χρήσιμοι | ὦμεν αὐτοί τε αὑτοῖς καὶ 
τῶι κοινῶι Βοιωτῶν κτλ. («Lysandros stellte den Antrag: Damit eine Geldquelle für den Mauer-
bau erschlossen wird und wir, nachdem die Mauern fertiggestellt sind, sowohl für uns selbst als 
auch für den Bund der Boioter nützlich sind …»).
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(s.  u.) ein Euphemismus. Die Bürgerschaft von Teos steht unter dem Zwang, kurz-
fristig flüssige Mittel beschaffen zu müssen.

– ἀξιοῦν («bitten, auffordern», Z. 24)42 erfordert ein direktes Objekt, das am Ende 
der Zeile zu ergänzen ist (το[ὺς βουλομένους]). Das Verb taucht in den Inschriften 
mehrfach im Hendiadyoin παρακαλεῖν καὶ ἀξιοῦν («bitten und auffordern») auf.43 
Auch wenn nicht zu bestreiten ist, dass ein ausgeprägter Druck von außen und 
innen auf den Bürgern lastete, ist die Aufforderung, ein Darlehen zu einem Zins-
satz zu 10 % zu gewähren, keine ‹Zwangsanleihe›.44 Mit diesem Begriff hat man 
in der Forschung45 wohl zu Unrecht öffentliche Anleihen bewertet, die sich bei-
spielsweise in spätklassischer und frühhellenistischer Zeit die Bürger von Chios,46 
Ephesos,47 Klazomenai48 und Mende49 ähnlich wie in Teos angesichts ausgespro-
chener Notsituationen selbst auferlegten. Dass den Gläubigern Ehrungen und fi-
nanzielle Privilegien (Z. 29–34) als Gegenleistung zugesagt werden, deutet auf die 
Freiwilligkeit der Leistung. So werden in einem leider fragmentarisch überlieferten 
Beschluss aus Kolophon über die Zeichnung einer Anleihe von 30 Talenten für den 
Mauerbau die potentiellen Gläubiger als οἱ βουλόμενοι («diejenigen, die wollen») 

42  Walser 2008, 92 mit Anm. 185.
43  IG II2 793 Add. (p. 667), Z. 16  f. (Athen; nach 255 v. Chr.); I.Knidos 231 (I.Smyrna 578, 

Z. 17; Wende 3./2. Jh. v. Chr.); IG XII 4, 153 A, Z. 32  f. (Kos; Ende 3. Jh. n. Chr.).
44  So die Deutung von Merkelbach 2000, 101: «Alles in Besitz der Teier befindliche Gold 

und Silber und alles Geld ist abzuliefern. Diese Zwangsabgabe wird als der Stadt geliehene 
Summe deklariert, welche mit 10 % verzinst werden soll.»

45  So etwa Laum 1924, 24; vgl. auch Riezler 1907, 19; Andreades 1965, 196  f.; Meissner 
2012, 34; Migeotte 2014, 352  f.

46  Dort soll die Bürgerschaft beschlossen haben, dass alle Schuldner ihr geliehenes Geld mit 
den damit verbundenen Zinsverpflichtungen an die Polis abzutreten hätten: [Aristot.] oik. 2, 
12 [1347 b, 35–1348 a, 3] (Asheri 1969, 33–35 Nr. 14; Migeotte 1984, 228  f. Nr. 65); van 
Groningen 1933, 94–96; Zoepffel 2006, 594  f.; Meier 2012, 67 Anm. 35; Migeotte 2014, 
352 mit Anm. 994.

47  Siehe hierzu den Kommentar zu Z. 35–43.
48  Die Bürger sollen in einem Fall das Öl, das sie in der Chora produzierten, an ihre Stadt 

verliehen haben, um damit Darlehen zum öffentlichen Ankauf von Getreide abzusichern: [Aris-
tot.] oik. 2, 2, 16 a [1348 b, 17–22] (Migeotte 1984, 271  f. Nr. 82); Riezler 1907, 21; van 
Groningen 1933, 111–115; Zoepffel 2006, 599  f. Ein anderes Mal soll man von den reichsten 
Bürgern 20 Talente an Silbergeld eingezogen haben, um damit Soldschulden zu begleichen, und 
es durch lokale Eisenprägungen ersetzt haben. Diese erfüllten damit eine einem Schuldschein 
vergleichbare Funktion: [Aristot.] oik. 2, 2, 16 b [1348 b, 22–28] (Migeotte 1984, 272  f. Nr. 83); 
Riezler 1907, 21; Laum 1924, 27; van Groningen 1933, 115–118; Zoepffel 2006, 600  f.; 
Meier 2012, 118–121; Migeotte 2014, 383.

49  Als während eines Krieges gegen Olynthos das Geld ausging, sollen die Bürger von Mende 
ihre Sklaven verkauft und den Verkaufserlös ihrer Heimatstadt als Darlehen gewährt haben: 
[Aristot.] oik. 2, 21 b [1350 a, 11–14] (Migeotte 1984, 120  f. Nr. 37); Riezler 1907, 27; van 
Groningen 1933, 144–146; Korver 1934, 85; Zoepffel 2006, 613  f.
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bezeichnet.50 Sicherlich sind damit auch Bürger aus anderen Poleis aufgefordert, 
die nicht in Teos ansässig sind, Kredite zur Verfügung zu stellen.51

– Im Gegensatz zu dieser freiwilligen Leistung muss unmittelbar davor von einer 
Verpflichtung die Rede sein, die die gesamte Bürgerschaft ([τοὺς πολί]τας [π]άν-
τας) betraf. Dies kann nur die allgemeine Vermögenssteuer (εἰσφορά) sein, deren 
Erhebung in Z. 35–44 geregelt wird und die in diesem Zusammenhang sogar auf 
alle ansässigen Nichtbürger ausgedehnt wurde (Z. 36  f. 44). Daher ist [εἰσ|ενεγκεῖν] 
(Z. 23  f.) entsprechend zu ergänzen.

– Der Beschluss ist offensichtlich mit einer Frist verbunden, deren Bedingungen in 
einem mit ἕως (Z. 26) eingeleiteten Temporalsatz definiert werden. Der Gliedsatz 
besteht aus zwei nebengeordneten Teilen, die wohl eine identische grammatika-
lische Struktur besitzen (ἕως κομίσωνται αὐτά, d.  h. ἐλεύθερα σώματα + Verbum 
[Konj. Aor. 3. Pers. Pl.] τὰ … γινόμενα). Die Laufzeit der Anleihe endet, wenn die 
Geiseln (s.  u.) zurückgeführt werden und die Gläubiger – so die hier vorgeschla-
gene Textrekonstruktion – aus den Erträgen der außerordentlichen Vermögens-
steuer befriedigt werden (Z. 27).52 Es liegt somit ein Umlageverfahren vor.53

Die Wendung ἔγγεια καὶ ναυτικά (Z. 25) verweist dabei klar in einen Zusammenhang, 
bei dem es um die Absicherung von Anleihen geht.54 Es besteht kein sachlicher Unter-
schied zur Formel ἔγγεια καὶ ὑπερπόντια, die im Darlehensvertrag zwischen Praxikles 
von Naxos und der Stadt Arkesine (Amorgos) erscheint:55 Dem Gläubiger werden 
darin alle öffentlichen Güter sowie die privaten Besitzungen als Sicherheit gestellt, die 
alle Bürger und Einwohner von Arkesine sowohl zu Land wie zur See besaßen.56 Die 

50  Merritt 1935, 372–377 Nr. 2, Z. 74  f. (Maier 1959, 231–236 Nr. 70; Migeotte 1984, 
282–286 Nr. 87; Meier 2012, 369–374 Nr. 53; 306–302 v. Chr.): ἀπογράφεσθαι αὐτοὺς | - - - τοὺς 
βουλομένους.

51  Dem Beschluss aus Kolophon über die Erweiterung der Stadt ist eine umfangreiche Liste 
mit Spendern beigefügt, die auch einige unverzinsliche Darlehen enthält; Merritt 1935, 
359–372 Nr. 1 (Maier 1959, 224–231 Nr. 69; Migeotte 1992, 214–223 Nr. 69; Meier 2012, 
362–368 Nr. 52; vgl. auch Migeotte 2014, 323). Neben einer Vielzahl von Bürgern werden 
darin ausdrücklich einige Fremde (ebd. Z. 139. 142  f. 147–149) und Metöken (Z. 373  f. 381  f. 402. 
499. 505. 551. 625  f. 628. 843) identifiziert.

52  Von Merkelbach 2000, 105 in diesem Sinne übersetzt, ohne den griechischen Text be-
friedigend herzustellen. Zur Begründung der Ergänzung Z. 26  f. siehe auch den Kommentar zu 
Z. 35–43.

53  Ausführlich hierzu die Bemerkungen zu Z. 35–44.
54  Vgl. z.  B. Demosth. or. 35, 12 (Rede gegen Lakritos, um 351 v. Chr.): ἔστω ἡ πρᾶξις τοῖς 

δανείσασι καὶ ἐκ τῶν τούτων ἁπάντων, καὶ ἐγγείων καὶ ναυτικῶν; Gauthier 1980, 204; Velis-
saropoulos-Karakostas 2011, II, 14.

55  Gauthier 1980, 202  f.; vgl. auch Schuler – Walser 2006, 177  f.
56  IG XII 7, 67 B, Z. 41–44 (Syll.³ 955; Migeotte 1984, 168–177 Nr. 49; Ager 1996, 514 App. 

Nr. 2; 325–275 v. Chr.): ὑπέθετο δὲ Πραξικλῆς τά τ[ε] | [κ]οινὰ τὰ τ[ῆ]ς πόλεως ἅπαντ[α κ]αὶ [τ]
ὰ ἴδια τὰ Ἀρκεσινέων καὶ τῶν οἰκούν|[τ]ων ἐν Ἀρκεσίνηι ὑπάρχ[οντα] ἔγγαια καὶ ὑπερπόντια; 
Gauthier 1980, 205  f.; Walser 2008, 298  f.; Migeotte 2014, 328  f.; vgl. auch IG XII 7, 69 
Z. 8–10, mit der Korrektur von Gauthier 1980, 207 (Migeotte 1984, 177–183 Nr. 50).
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Bürger von Teos sicherten somit die Anleihe, indem sie öffentliche Liegenschaften als 
Sicherheit stellten.57 Aufgrund der im Folgenden angeordneten allgemeinen Vermö-
genssteuer ist es aber unwahrscheinlich, dass die Bürger von Teos doppelt herangezo-
gen wurden, indem ihr Privatgut hypothekarisch belastet wurde.58 Der Vorschlag, die 
hypothekarische Belastung von Gütern durch die Präposition πρός auszudrücken, ist 
durch eine Pachturkunde aus Mylasa begründet.59

Bemerkenswert ist, dass der Beschluss unter dem Eindruck einer Geiselnahme 
zustande kam. Der Ausdruck ἐλεύθερα σώματα bezeichnet freie Personen und ihre 
Angehörigen und taucht regelmäßig in Ehreninschriften auf, die die Befreiung von 
Mitbürgern aus Gefangenschaft zum Gegenstand haben.60 So erwarten auch die Bür-
ger von Teos die Rückgabe ihrer Geiseln (Z. 26). Die inschriftliche Überlieferung 
zeichnet in dieser Hinsicht für die hellenistische Zeit ein drastisches Bild von Gefah-
ren für Leib, Leben und Freiheit: Überfälle mit anschließenden Verhandlungen über 
Lösegelder sind ebenso belegt wie der Freikauf von Verschleppten und gewaltsame 
Befreiungsaktionen.61 Das Augenmerk der Texte liegt jedoch stets auf der Ehrung 
von Wohltätern, die sich mit ihrem Geld für ihre Mitbürger eingesetzt haben. In ei-
ner Grauzone zwischen ‹staatlicher› Kriegführung, Söldnerwesen und privatem Ge-
winnstreben im Sklavenhandel ist der historische Hintergrund im Einzelfall kaum zu 
bestimmen. Dabei scheint es in der griechischen Rechtspraxis üblich, dass Gefangene 
unter Umständen in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Wohltätern gerieten und 
zur Rückerstattung des Lösegeldes verpflichtet waren.62 Dass die Geiselnahme in Teos 
für die Gefangenen derartige Rechtsfolgen mit sich brachte, ist anders als bei indivi-
duellen Auslösungen wohl nicht anzunehmen.

Während der Konditionalsatz in Z.  27  f. aufgrund des starken Textverlustes im 
Detail nicht rekonstruierbar ist,63 scheinen abschließend (Z. 29) all denjenigen, die 
sich bereit erklären, einen Kredit zu geben, finanzielle Vorteile gewährt zu werden. 
Möglicherweise war vorgesehen, die Darlehenssummen – sobald sie zurückbezahlt 

57  Velissaropoulos-Karakostas 2011, 14.
58  Entsprechende Exekutionsklauseln finden sich in den Verträgen aus Amorgos (siehe oben 

Anm. 56); vgl. auch Walser 2008, 298  f.
59  I.Mylasa 201, Z. 11 (unten zitiert und diskutiert in Anm. 101).– Merkelbach 2000, 105 

schlägt dagegen [κατὰ τὰ κοινὰ τὰ] ἐν τ[ῆι] πόλει καὶ ἔγγεια καὶ ναυτικά vor. Dafür gibt es je-
doch keine Parallelen im inschriftlichen Befund.

60  Bielman 1994, 144; Bussi 1999, 165; Ducrey 1999, 26–29.
61  Bielman 1994, 277–309; Chaniotis 2005, 112  f. 119. 136.
62  Bielman 1989, 36; Bielman 1994, 128 mit Anm. 18. 315  f. mit Anm. 336; Gabrielsen 

2005, 393.
63  Gauthier, BE 1996, 353, ad loc.: «Aux ll. 28–29, je suppose qu’il faut restituer quelque 

part un verbe comme πράττεσθαι. Le sens devait être: sur les les sommes prêtées (à la cité), nulle 
contribution (?), nulle eisphora peuvent être levées.» Hiergegen ist einzuwenden, dass Z. 28 und 
29 wohl zu trennen sind. Es ist nicht klar, wie die Wendungen τῶν δὲ δανεισθέν[των χρημάτων] 
(Z. 28) und ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων (Z. 29) innerhalb eines Gedankens (Hauptsatz des in 
Z. 27 eingeleiteten Konditionalsatzes) zueinander positioniert werden könnten.
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waren (?) – weder einer Vermögensschätzung noch einer außerordentlichen Vermö-
genssteuer ([μὴ - - - τί]μησ[ιν] μηδὲ εἰσφορά[ν]) zu unterwerfen. Deutlich scheint zu-
mindest wegen des einschränkenden ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων, dass nicht von einer 
allgemeinen Befreiung von Vermögenssteuern die Rede sein kann, wie sie gelegent-
lich als personenbezogenes Privileg überliefert ist (ἀνείσφορος, ἀνεισφορία).64 Die 
Modalitäten und die Frist der Steuerbefreiung bleiben vollkommen im Dunkeln. Für 
die Ausnahme bestimmter Vermögensteile von außerordentlichen Vermögenssteuern 
liegen, soweit ersichtlich, keine vergleichbaren Beispiele vor.65

29–34 Ehrenbestimmungen für die Gläubiger der öffentlichen Anleihe
Die Wendung χρείας παράσχωνται (Konjunktiv, Z. 30) erfordert ein Satzgefüge mit fi-
nalem Sinn. Die zu ergänzende Konjunktion ὅπως (Z. 29) eröffnet somit einen neuen 
Abschnitt. Den Gläubigern werden Ehrungen in Form von Abgabenerlass, Bekrän-
zung und öffentlicher Niederschrift des Namens in einer ehrenden Liste in Aussicht 
gestellt. Dies fügt sich in das allgemeine Bild, die Zeichnung einer Anleihe nicht zu-
letzt durch finanzielle Zugeständnisse schmackhaft zu machen. Die Wiederherstel-
lung des Abschnittes orientiert sich an den im Folgenden zu diskutierenden Belegen 
aus Oropos und Halikarnassos.

Worin die zugesicherte Steuerfreiheit im Einzelnen bestand, wird durch Verweis 
auf Priester definiert ([ἀ]τέλεια[ν] τὴν αὐτὴν καὶ τοῖς ἱερεῦσι, Z. 31).66 Sachlich ist sie 
von Z. 29 abzusetzen. Vermutlich ist an dieser Stelle – anders als in Z. 60 – nicht von 
Steuern,67 sondern von Liturgien die Rede. Denn wie aus den Ausschreibungen von 
Priesterstellen aus Priene und Kos hervorgeht, wurde den Kandidaten regelmäßig die 
Befreiung von Liturgien in Aussicht gestellt.68 Ob auch in Teos Priesterstellen durch 

64  Migeotte 2014, 104 mit Anm. 277.
65  Es ließen sich allenfalls Pachtordnungen aus den attischen Demen Aixione (IG II2 2492 

[Pernin 2014, 85–89 Nr. 18; 346/5 v. Chr.]), Piräus (IG II2 249, Z. 7–9 [Pernin 2014, 60–64 
Nr. 11; 321/0 oder 318/7 v. Chr.]) und Prasiai (IG II2 2497, Z. 1–4; [Pernin 2014, 79  f. Nr. 15; 
2. Hälfte 4. Jh. v. Chr.]) beibringen. Während der Pächter von Abgaben befreit ist, wird im Fall, 
dass von der Polis Athen eine außerordentliche Vermögenssteuer auf das Grundstück erhoben 
wird, die Last auf die Gemeindemitglieder umgelegt, die ja Eigentümer und Verpächter der 
öffentlichen Parzellen sind; Migeotte 2014, 467.

66  Zu Verweisen auf einen den Zeitgenossen bekannten Kontext im Zusammenhang mit der 
Befreiung von Abgaben vgl. Migeotte 2014, 103.

67  So haben die Bürger von Teos etwa das Grundstück, das sie dem Verein der dionysischen 
Techniten schenken, von Steuern freigestellt, «die die Stadt erhebt»; vgl. Demangel – Laumo-
nier 1922, 312–314 Nr. 2, Z. 9 (SEG 2, 580; Bringmann – Steuben, 302  f. 262 E; Meier 2012, 
357–362 Nr. 51; Ende 3./Beginn 2.): ὂν ἀτελὲς ὧν ἡ πόλις ἐπιβάλλει τελῶν.

68  I.Priene2 144, Z. 24–30 (Syll.³ 1003; LSAM 37): καὶ ἀτελὴς ἔσται ὁ πριάμενος | λαμπαδαρχίας 
vac. ἀγωνοθεσίας vac. ἱπποτροφίας | ἀρχιθεωρίας vac. γυμνασιαρχίας· vac. ἐὰν δὲ ὑπὲρ μυ|ρίας καὶ 
δισχιλίας δραχμὰς ἀγοράσηι, ἀτελὴς ἔσ|ται καὶ τριηραρχίας καὶ οἰκονομίας καὶ νεωποΐας | καὶ 
προεισφορᾶς χρημάτων (Stufung der Privilegien nach erzieltem Kaufpreis). Die Belege zu Kos 
diskutiert Wiemer 2003, 289  f.; vgl. auch Migeotte 2014, 282. 285. Auch in dem Beschluss der 
Teier über die Aufnahme von Neubürgern wird eine (auf vier Jahre befristete) Befreiung von 
Liturgien unter ἀτελεῖς (…) εἶναι subsumiert; Robert – Robert 1976, 176–179, Z. 2–4 (SEG 
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Verkauf besetzt wurden, ist nicht bekannt. Doch dürften sie vergleichbare Privilegien 
genossen haben, die nun auf die Gläubiger übertragen wurden.

Bezüglich der Bekränzung (Z. 31–33) liegt eine Abstufung von Ehrungen vor, die 
sicherlich anhand der Kreditsummen bemessen wurde. Während den Gläubigern, die 
eine bestimmte Summe überschritten, die Befreiung von Liturgien und ein grüner 
Kranz versprochen wird, bekommen die Gläubiger, die weniger Geld zur Verfügung 
stellten, nur den Kranz.69 Eine solche gestaffelte Ehrung ist auch in dem bereits er-
wähnten Beschluss aus Oropos vorgesehen: Gläubiger, die ein Talent oder mehr zu 
einem Zinssatz von 10 % verliehen, sollten mit der Proxenie und allen damit verbun-
denen Rechten ausgezeichnet werden. Die Volksversammlung sollte gesondert ent-
scheiden, welcher Ehrungen die Gläubiger würdig seien, die weniger als diese Summe 
zur Verfügung stellten.70 Da in dieser Urkunde zudem davon die Rede ist, sich «Geld 
zu einem möglichst niedrigen Zinssatz zu leihen», wurde ein Zinssatz von 10 % somit 
wohl als eine günstige Kondition angesehen.71

Auch das Privileg, öffentlich in einer Liste auf Stein als Gläubiger festgehalten zu 
werden – es kann sich in diesem Zusammenhang nur um die Gläubigerliste III han-
deln –, ist in der Regel an einen Mindestbetrag gebunden. Die Bürger von Halikarn-
assos etwa setzten, als sie eine Anleihe auflegten, um eine Säulenhalle in ihrer Stadt 
zu errichten, einen Mindestbetrag von 500 Drachmen für eine inschriftliche Ehrung 
fest.72 In diesem Sinne ist wohl der Relativsatz ὅσοι ἂν [. .]ς μνᾶς δανείσωσιν (Z. 34) 
zu verstehen,73 obwohl offen bleiben muss, wie die Lücke zu ergänzen ist.74 Der lite-
rarische und inschriftliche Befund liefert keine Beispiele, die die Stelle erhellen könn-
ten. Aber man möchte etwa ὅσοι ἂν !ὑπὲρ" (Zahl) μνᾶς (Fem. Pl. Acc.) δανείσωσιν 
(«diejenigen, die mehr als … Minen verleihen»)75 oder ὅσοι ἂν !μὴ ἔλασσον" [(?) 
τῆ]ς μνᾶς (Fem. Sg. Gen.) δανείσωσιν («diejenigen, die nicht weniger als eine Mine 
verleihen») lesen.

2, 579. 26, 1305; Chandezon 2003, 205–121 Nr. 53; frühes 3. Jh. v. Chr.): ἀτελεῖς δὲ αὐτοὺς 
εἶναι καὶ χορηγ[ιῶν | καὶ . ․ca. 6․ ․]οχιῶν καὶ βοηγιῶν καὶ λαμπαδαρχιῶν κτλ.; Migeotte 2014, 
102. 106. 237  f.

69  Ausführlich begründet von Gauthier, BE 1996, 353, ad loc.
70  I.Oropos 303, Z. 15–18 (IG VII 4263; Syll.³ 544; Migeotte 1984, 38–41 Nr. 9; Meier 

2012, 221–224 Nr. 14; um 285 v. Chr.): τοὺς δὲ | δανείσαντας τῆι πόλει εἰς τὸν τειχισμὸν | μέχρι 
ταλάντου καὶ τοῦ πλέονος τόκων | τῶν ἐπιδεκάτων προξένους εἶναι καὶ εὐ|εργέτας. 23–26: ὅσοι 
δ’ ἂν ἔλαττον ταλάντου | δανείσωσιν τῆι πόλει, ὑπὲρ τούτων τὸν δῆμον | ἐπισκέψασθαι κτλ. 

71  I.Oropos 303, Z. 7–9: δανείσασθαι χρήμα|τα ἐάμ ποθεν δύνωνται, τόκων ὅ τι ἂν ἐλα|χίστων 
δύνωνται; Walser 2008, 185.

72  GIBM IV 897, Z. 5–7 (Migeotte 1984, 322–325 Nr. 103; Meier 2012, 399–404 Nr. 61; 
278/9–221 v. Chr.): ὅσοι ἂν προδανείσωσιν | ἄτοκα μὴ ἔλασσον (δραχμῶν) !πε" (ντακοσίων) 
ἀναγράψαι αὐτῶν τὰ ὀνόματα κτλ.

73  Şahin 1994, 22; Merkelbach 2000, 105.
74  Auszuschließen ist ἀπ[ὸ τῆ]ς μνᾶς (Gebühren «pro Mine»); vgl. I.Kalchedon 10, Z. 1–6 

(Ausschreibung einer Priesterstelle; 3./2. Jh. v. Chr.).
75  Vgl. LSJ s.  v. ὑπέρ Β ΙΙΙ.



 Der sogenannte Piratenüberfall auf Teos und die Diadochen 141

35–44 Bestimmungen über die Anmeldepflicht von Vermögen zur Erhebung einer 
außerordentlichen Vermögenssteuer
Für das Verständnis der Urkunde ist es wichtig, die allgemeine Vermögensschätzung, 
deren Details in diesem Abschnitt festgelegt werden, klar von der zuvor beschlossenen 
öffentlichen Anleihe zu unterscheiden. Letztere half, die Forderungen der «Piraten» 
kurzfristig zu befriedigen und sie zum Abzug zu bewegen. Danach musste aber die 
finanzielle Last auf alle Bürger und Einwohner der Stadt verteilt und der Anspruch 
der Gläubiger auf Rückzahlung und Verzinsung eingelöst werden.76

Dies geschah in Form einer außerordentlichen Vermögenssteuer (εἰσφορά), de-
ren Rahmen in der Urkunde mit den Begriffen τίμησις («Vermögensschätzung», 
Z. 27. 29), τιμάομαι («geschätzt werden», Z. 64), εἰσφέρω («beitragen», «beisteuern», 
Z. 37) und ἀπογράφω («aufschreiben» im Sinne von «deklarieren», Z. 41) abgesteckt 
wird. Auch wenn die Institution der εἰσφορά etwa in Athen Ansätze zur Verstetigung 
zeigt,77 stellt sie in der Regel ein punktuelles Mittel zur Beschaffung von Geld bei 
besonderem Bedarf dar,78 das nicht uneingeschränkt eingesetzt werden kann.79 Dass 
außerordentliche Vermögenssteuern in Teos bekannt waren, geht nicht nur aus vorlie-
gender Urkunde, sondern auch aus dem Brief von König Antigonos Monophthalmos 
über den geplanten Synoikismos mit Lebedos hervor.80 Vermutlich wurden zu diesem 
Zweck dauerhaft Verzeichnisse geführt, in denen das Vermögen der Bürger erfasst 
wurde: Als es nämlich im Lauf des 3. Jh. v. Chr. den Kommandanten für die Festung 
von Kyrbissos zu bestimmen galt, war für den Kandidaten nicht nur ein Mindestalter 
von 40 Jahren Voraussetzung, sondern auch ein Zensus (τίμημα) von 4 Talenten an 
nicht hypothekarisch belastetem Haus- und Grundbesitz.81

Unmittelbare Parallelen für die Vorgänge in Teos bieten zwei Episoden aus den 
pseudo-aristotelischen Oikonomika. Der Verfasser erzählt, die athenischen Siedler in 
Poteidaia (Chalkidike) hätten beschlossen, einen Zensus durchzuführen, um damit 
Kriegskosten zu decken. Athenische Kleruchien bestanden in Poteidaia zwischen 429 
und 405 sowie 365 und 356 v. Chr., doch bleiben der Anlass für diese Maßnahme 

76  Merkelbach 2000, 101.
77  Zur außerordentlichen Vermögenssteuer in Athen vgl. zuletzt Migeotte 2014, 518–524. 

565–571.
78  Gauthier 1991, 67  f. Anm. 93.
79  Bousquet 1988, 15, Z.  54–57 (Curty 1995, 183–191 Nr. 75; Meier 2012, 420–424 

Nr. 69; Kytenierstele aus Xanthos, 206/5 v. Chr.); Migeotte 2014, 281.
80  Bei der dort angeordneten προεισφορά (Bencivenni 2003, 171–175, Z. 116  f. [Welles 

1934, 23–26 Nr. 4; Migeotte 1984, 278–282 Nr. 86]) handelte es sich zwar um eine zinslose 
Anleihe, die aus den Einkünften der Stadt zu tilgen war. Sie war von den reichsten 600 Bürgern 
der Stadt zu tragen und sollte in einen Fonds eingezahlt werden, um die Bürger von Lebedos zu 
entschädigen, die nach Teos umsiedeln würden; vgl. Meier 2012, 357  f. mit weiterer Literatur. 
Möglicherweise griff der König aber dabei auf einen bereits erfassten Personenkreis zurück, der 
ähnlich wie in Athen zum Vorschuss (προεισφορά) auf die Vermögenssteuer (εἰσφορά) ver-
pflichtet gewesen sein könnte; vgl. Busolt 1920, 626 Anm. 3; Migeotte 2014, 281  f.

81  Robert – Robert 1976, 155  f., Z. 10  f. (SEG 26, 1306). 196  f.; Rhodes – Lewis 1997, 519  f.
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und andere Details wie so häufig in dieser Sammlung von Skizzen im Dunkeln. 
Deutlich wird jedoch, dass die Siedler eine Vermögensdeklaration leisten muss-
ten (ἀπογράψασθαι ἅπασι συνέταξαν τὰς οὐσίας), wobei vor allem an Grundbesitz 
gedacht zu sein scheint. Die «Armen» (πένητες) dagegen, die über keinen Grund-
besitz verfügten, trugen ihre Person mit einer Bemessungsgrundlage von 2 Minen 
(200 Drachmen) zur Erhebung einer Kopfsteuer ein.82 Auf Grundlage dieser Vermö-
gensdeklaration wurde der Steuerbetrag ermittelt («hinzugeschrieben») und von den 
Siedlern erhoben (ἀπὸ τούτων οὖν εἰσέφερον τὸ ἐπιγραφὲν ἕκαστος).83

Die Bürger von Ephesos wiederum griffen auf den Bestand an Wertgegenständen 
in ihrer Stadt zurück: Sie hätten ein Gesetz erlassen, so heißt es weiter in den Oiko-
nomika, dass ihre Frauen keinen Goldschmuck tragen dürften, und wenn sie welchen 
besäßen, sollten sie ihn der Polis als Darlehen geben (δανεῖσαι τῇ πόλει).84 Da es sich 
somit um ein Darlehen von nicht vertretbaren Sachen handelte (‹Einzelstücke›), ist 
zu vermuten, dass der Schmuck als Sicherheitsleistung eingesetzt wurde, um weiteres 
Geld zu beschaffen.85 Die Episode steht höchst wahrscheinlich in Zusammenhang 
mit dem Wiederaufbau des Artemistempels von Ephesos, der 356 v. Chr. dem von 
Hermostratos gelegten Brand zum Opfer gefallen war.86

Ein Umlageverfahren, wie es oben skizziert wurde, ist nicht ohne Parallele in der 
inschriftlichen Überlieferung. Einige Bürger von Amyzon in Karien hatten im Namen 
ihrer Heimatstadt Zahlungen an die Kultgemeinschaft der Χρυσαορεῖς geleistet. Diese 
Leistung definierte man dort als ein zinsloses Darlehen, das sie der Stadt gewährt 
hatten (προδανείζειν ἄ[τοκα χρήματα]). Deshalb erhob man in der Bürgerschaft von 
Amyzon eine außerordentliche Steuer (εἰσφορά), um ihnen aus dem Ertrag ihren 
Aufwand zu erstatten.87 Da lediglich eine pauschale Summe von 5 Drachmen pro 
Kopf erhoben wurde und die Bürger, die den Betrag leisteten, in einer Namensliste 
verzeichnet wurden, stand dort wohl ein religiöser und gemeinschaftsstiftender As-
pekt im Vordergrund.88 Auch die Bürger von Teos scheinen ein solches Verfahren 
gewählt zu haben, um ihre Wohltäter zufriedenzustellen. Der Steuersatz bzw. der zu 
leistende Beitrag pro Kopf ergab sich wohl, indem man die Summe der vollständigen 

82  Vgl. hierzu Gauthier 1991, 62.
83  [Aristot.] oik. 2, 5 (1347 a, 18–24); vgl. van Groningen 1933, 76–80; Salomon 1997, 

200–208; Zoepffel 2006, 588  f.; Meier 2012, 356 Anm. 677; Migeotte 2014, 508 mit Anm. 
366. 520 mit Anm. 430.

84  [Aristot.] oik. 2, 2, 19 [1349 a, 9–13] (Migeotte 1984, 286  f. Nr. 88).
85  Dies wurde in Priene praktiziert. Moschion von Priene hatte seiner Heimatstadt Silber-

geschirr im Wert von 4.000 Drachmen vorgestreckt, das sie als Sicherheitsleistung verwendete; 
I.Priene2 64, Z. 95–97 (Migeotte 1984, 295–297 Nr. 94): [προ]εισήνεγκε (…) [εἰ]ς δὲ χρῆσιν 
ἐνεχύρων ἀργυρώματα δραχμῶν [Ἀλεξαν|δρεί]ων τετρακισχιλίων; vgl. auch Meier 2012, 99 
Anm. 289.

86  Migeotte 1984, 287; Meier 2012, 97–99; Migeotte 2014, 353.
87  Robert – Robert 1983, 217–227 Nr. 28, Z.  2  f.: εἰσφορὰγ γενέσθαι διαφόρων καὶ 

ἀπό[δοσιν .ca. 3.] τοῖς προδανεισαμένοις ἄ[τοκα χρήματα | τὰ ἀπεσταλ]μένα εἰς Χρυσαορεῖς.
88  Robert – Robert 1983, 223; Migeotte 1989, 196  f. Anm. 15; Migeotte 2014, 280.
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Anleihe, wie sie in der Gläubigerliste dokumentiert werden sollte, mit der Zahl der 
steuerpflichtigen Einwohner und einem bestimmten Tilgungszeitraum ins Verhältnis 
setzte, nach dem die Verzinsung der Anleihe bemessen wurde.

Zunächst wurde in Teos festgesetzt, alles Edelmetall anzuzeigen (Z. 35  f.), sei es 
geprägt oder ungeprägt,89 sei es Schmuck. Für die Deklaration war eine Frist von 
drei Tagen vorgesehen, die mit dem Abzug der «Piraten» aus der Stadt einsetzte 
(Z. 65).90 Sämtliche Deklarationspflichten bestanden auch für die Einwohner ohne 
Bürgerrecht,91 wobei ausdrücklich alle Männer und Frauen angesprochen werden 
([πάντες] καὶ πᾶσαι, Z. 38).92 Dies entspricht zum einen der Unterscheidung zwischen 
Bürgern, ihren Frauen und ihren Kindern, wie sie in der Segensformel (Z. 22  f.) und 
in der Rangordnungsklausel (Z. 62–64) vorgenommen wird. Zum anderen ist vor-
auszusetzen, dass Frauen unter bestimmten Umständen rechts- und vermögensfähig 
sind und nicht der Vertretung eines Vormundes bedürfen. Dies spiegelt tatsächliche 
Rechtsverhältnisse in Teos, insofern eine vermutlich nichtbürgerliche Frau namens 

89  Bresson 2005, 58. Ἀργύριον ἄσημον bezeichnet ungeprägtes Silber in der Form von Bar-
ren. Die athenische Kriegskasse (στρατιωτικά) etwa wurde in dieser Form im Schatzhaus des 
Hekatompedon verwahrt, IG II2 1443, Z. 12–88 (344/3 v. Chr.); Harris 1995, 123–127 Nr. 67. 
Sicherlich war vorgesehen, das Metall bei Bedarf auszumünzen. Ἀργύριον ἐπίσημον ist bereits 
ausgemünztes Silber; Bourriot 1983, 281  f. mit Belegen.

90  Die von Şahin vorgeschlagene Lesung ἐν ἡμέραις τρισὶν καὶ εἴκ[οσι] (Z. 36) ist ohne An-
halt. Die Zweifel von Gauthier, BE 1996, 353, ad loc. sind berechtigt: «devait-elle [d.  h. die 
Vermögensdeklaration] avoir lieu dans un délai de 23 jours (qui paraît bien long)?»

91  Zur jüngeren Forschungsdiskussion über die rechtliche Stellung von Paroikoi vgl. Walser 
2008, 162–164. – Wenn Papazoglou 1997, 172  f., auf die erste Serie von Asyliedekreten (um 
200 v. Chr.) verweist, in denen Formulierungen wie τοὺς ἐν Τέωι κατοικέοντας (z.  B. Rigsby 
1996, 292–294 Nr. 132) und τινὰ Τηΐων ἢ τῶν παροίκων (z.  B. Rigsby 1996, 302–304 Nr. 141, 
Z. 19. 21  f.) nebeneinander stehen, und folgert, die Ausdrücke παροικέω (Z. 38. 44. 45) und 
κατοικέω in Teos seien weitgehend synonym verwendet worden, bleibt unberücksichtigt, dass 
es sich hier um Variationen handelt, die durch Redaktion in fremden Poleis entstanden sein 
könnten. Im Beschluss über die Eingemeindung von Kyrbissos werden gar die Bürger, die dort 
wohnen, als οἱ ἐγ Κυρβισσῶι κατοικοῦντες bezeichnet (Robert – Robert 1976, 176–179, Z. 5; 
vgl. auch Z. 4  f.: μηθένα τῶν πολιτῶν τῶν ἐγ Κυρβισσῶ[ι] | [κατοικούν]των), während die Be-
griffe π[αροικία] und παροικίζομαι in den Briefen von Antigonos Monophthalmos den Umzug 
der Bürger von Lebedos nach Teos meinen (Bencivenni 2003, 171–175, Z. 124. 126. [Welles 
1934, 23–26 Nr. 4; Migeotte 1984, 278–282 Nr. 86]); Papazoglou 1997, 172.

92  Während die Formel in der literarischen Überlieferung geläufig ist, können aus den In-
schriften, soweit ersichtlich, nur zwei vergleichbare Beispiele angeführt werden; IG XII Suppl. 
122, Z. 12  f. (Labarre 1996, 338  f. Nr. 70; Eresos auf Lesbos, 209–205 v. Chr.; vgl. auch Schmitt-
Pantel 1992, 368): θυσιάσαις δὲ καὶ πάν|τεσσι καὶ πάσαισι πανδᾶμι («weil er geopfert hat für 
alle Männer und Frauen und das ganze Volk»); IG XII 5, 668, Z. 6–10 (Stele der Phanis, auch 
genannt Athenais; Syros; kaiserzeitlich; vgl. Schmitt-Pantel 1992, 373–375. 398 mit den 
Korrekturen von van Bremen 1996, 152  f.; Stavrianopoulou 2006, 216  f.): ἐδημοθοί|νησεν 
ἐλευθέρους τοὺ[ς] ἐν Σύ|ρῳ πάντας καὶ πάσας καὶ τὰ τού|των τέκνα καὶ τοὺς ἐπιδη|μήσαντας 
ἐλευθέρους πάντας («er bewirtete alle freien Männer und Frauen in Syros und deren Kinder und 
alle anwesenden Freien»). Eine Variante ist ἐλευθέρους καὶ ἐλευθέρας, die sich in einer anderen 
Bankett-Inschrift aus Syros findet; IG XII 5, 660, Z. 15  f. (antoninische Zeit).
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Philitis in der Gläubigerliste auftaucht (Z. 86).93 Sie hat gegen Pfand ein Darlehen von 
Timotheos erhalten, dem Sohn des Demetrios (Z. 85). Es soll somit deutlich gemacht 
werden, dass die gesamte Bevölkerung, unabhängig vom Geschlecht,94 zu einer außer-
ordentlichen Vermögenssteuer beizutragen hat.95

Wer sich der allgemeinen Vermögensdeklaration zu entziehen versucht (Z. 38–40), 
hat mit einer Popularklage zu rechnen: Ein beliebiger Kläger, der nicht zwingend 
selbst von einem Rechtsverstoß betroffen sein muss (ὁ βουλόμενος, «der, der will», 
Z. 40), hat das Recht, bei einem Amtsträger oder Gerichtshof gegen den Delinquenten 
(ὡς ἀδικῶν, «als einer, der Unrecht tut», ebd.) eine Anzeige zu erstatten, die in dieser 
Edition als ἔνδειξις aufgefasst wird.96 Zeile 40 ist in diesem Zusammenhang als Apo-
dosis eines Konditionalsatzes anzusehen. Das Prädikat der Protasis steht im Indikativ 
(ἔχουσιν, Z. 39) und erfordert damit ein einleitendes εἰ (Z. 38).97 Die Grenzen dieser 
Satzperiode sind klar zu bestimmen: Der Ausdruck κατὰ τὰ αὐτά («zu gleichen Bedin-
gungen», Z. 38) pflegt in vorliegender Urkunde gedankliche Einheiten abzuschließen 
(Z. 33); das Relativpronomen ὅσοι (Z. 40) leitet über zur Frage, wie Pfänder bei der 
allgemeinen Vermögensschätzung zu behandeln seien.

Dennoch ist die Wiederherstellung des Satzgefüges aus drei Gründen schwierig. 
Erstens ist zu beobachten, dass zwischen Protasis und Apodosis der Numerus wech-
selt (ἄλλοι, Z. 39/[κα]τ’ αὐτοῦ, Z. 40). Ein ähnliches Phänomen findet sich auch bei 
den Bestimmungen über eine Popularklage bei Verstößen gegen die Vermögensde-
klaration (Z. 57  f./Z. 59  f.). Vermutlich führt ein stereotyper Gebrauch von rechtlichen 
Klauseln zu solchen Unstimmigkeiten im Satzbau. Zweitens steht das Genitivattribut 
[τῆ]ς πόλεως isoliert. Das Bezugswort dürfte aber eher ἄλλοι als ἀργύριον sein;98 viel-
leicht liegt somit eine – wenn auch wenig befriedigende – Umschreibung für die Ein-
wohner von Teos ohne Bürgerrecht vor. Drittens irritiert das auf dem Stein zu lesende 
ΩΣΑΔΙΚΟΥΝΤΙ (Z. 40, Dativ). Wie ein Blick auf die sinngemäß identische Klausel 
in Z. 52 zeigt (κατὰ δὲ ἐκείνο[υ] κτλ.), muss am Beginn der Zeile das im Genitiv ste-
hende Pronomen αὐτοῦ die Person bezeichnen, gegen die Klage erhoben wird, und 
die Präposition κατά ergänzt werden. Aus Gründen der Kohärenz ist daher zwingend 

93  Siehe unten den Kommentar zur Stelle.
94  An späterer Stelle (Z. 44. 45) wird πάντες καὶ πᾶσαι im Zusammenhang mit den Nichtbür-

gern nicht mehr aufgenommen. In vorliegendem Dossier ist aber insgesamt eine große sprach-
liche Varianz zu beobachten; siehe hierzu auch die Bemerkungen zu Z. 62–64.

95  Die Erhebung außerordentlicher Vermögenssteuern unter Metöken ist etwa in Athen be-
zeugt; Meier 2012, 76  f. 189; Migeotte 2014, 522.

96  Zum Begriff und zur Begründung siehe den Kommentar zu Z. 52. 56–60 mit Anm. 139.
97  Merkelbach 2000, 107, der in diesem Sinne übersetzt und im Griechischen den Neben-

satz entsprechend ergänzt, den Hauptsatz aber nicht wieder herstellt.
98  Şahin 1994, 11, übersetzt: «- - - und manche andere besitzen Silber oder Gold der 

Stadt - - -», ohne die sachlichen Implikationen zu erläutern. Merkelbach 2000, 107 lässt das 
Attribut unübersetzt.
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zu ὡς ἀδικοῦντ!ος" (Genitiv) zu korrigieren.99 Ein schlagender Beleg findet sich im 
Beschluss über die Sympolitie zwischen Teos und Kyrbissos, die Sokolowski folgen-
dermaßen zu lesen vorschlägt: ἐὰν δέ τις μὴ ὀμόσηι, [ζημίαν ψη|φίσαι κα]τ’ αὐτοῦ τὸν 
δῆμον ὡς ἀδικοῦντος («wenn jemand nicht schwört, soll die Volksversammlung ihm 
eine Strafzahlung auferlegen als einem, der Unrecht tut»).100 Möglicherweise hat der 
unmittelbar vorangehende Dativ (τῶι βουλομ[έ]νωι) den Redaktor oder den Stein-
metz zu diesem Fehler veranlasst.

Bemerkenswert ist im Folgenden, dass Vermögenswerte, die nach modernem Ver-
ständnis als Eigentum einer dritten Person angesehen würden, während der Besitzer 
aufgrund eines Schuldverhältnisses oder dinglichen Rechts gewechselt hat, ebenfalls 
in die Vermögensschätzung eingingen (s.  u.): Pfänder (Z. 41) und Deposita (Z. 43). 
Der Ausdruck ἐνέχυρον (Z. 41) umfasst dabei verschiedene Formen von Sicherheiten 
für Darlehen, ohne dass dabei strenge Grenzen zwischen Grundpfandrechten (Hy-
potheken) und Pfandrechten an beweglichen Sachen (Fahrnispfandrechte) gezogen 
werden können.101 Im letzteren Fall unterschied man begrifflich auch nicht zwischen 
Faustpfandrechten, bei denen die verpfändete Sache in die Verfügungsgewalt des 
Gläubigers überging,102 und der Sicherheitsübereignung, bei der die verpfändete Sa-

99  Diese Konstruktion (Beschuldigter + ὡς ἀδικ-) ist in der Geschichtsschreibung und in 
Gerichtsreden überreich bezeugt; vgl. Thuk. 8, 38, 5, Xen. hell. 4, 8, 16 und Demosth. 21, 10 als 
nur wenige Beispiele von vielen.

100  Robert – Robert 1976, 155, Z. 7  f. (SEG 26, 1306). 196, mit Sokolowski 1980, 105; Ru-
binstein 2007, 278 mit Anm. 19; vgl. auch IG I³ 48 bis, Z. 8  f. (Athen; 440–430 v. Chr.); I.Eleusis 
138, Z. 28  f. (367/6–348/7 v. Chr.); IG II2 1275, Z. 16–18 (LSCG Suppl. 126; Athen; Beginn 3. Jh. 
v. Chr.); Kokkoru-Alevras 2004, 119, Z. 13–15 (Halasarna/Kos, um 250 v. Chr.); IG XII 4, 304, 
Z. 24  f. (Kos; 2. Jh. v. Chr.).

101  So setzt die Phyle der Ὀτωρκονδεῖς von Mylasa in einem Beschluss über Regeln zur Ver-
pachtung von öffentlichen Grundstücken fest, dem Pächter sei unter anderem nicht erlaubt, 
mit dem Pachtgrundstück als ‹Hypothek› oder ‹Pfand› ein Darlehen abzusichern, I.Mylasa 201, 
Z. 9–11 (Pernin 2014, 296  f. Nr. 137; kurz vor 200 v. Chr.): μὴ ἐξέστω δὲ τοῖς μισθωσαμ[έ]|νοις 
μήτε ἀποδόσθαι τὴγ γῆν ταύτην μήτε ὑποθεῖναι (…) μηδ’ ἐ[νέ]|[χ]υρα παρέχεσθαι πρός τι τῶν 
ὀφειλημάτων (…); vgl. Descat – Pernin 2008, 296; Migeotte 2014, 157 mit Anm. 166. Wäh-
rend mit der hypothekarischen Belastung des Grundstückes (ὑποθεῖναι) dem Gläubiger lediglich 
ein Vollstreckungsanspruch eingeräumt wird (Walser 2008, 123. 132–134), ist mit ‹Verpfän-
dung› des Pachtgrundstückes (ἐνέχυρα παρέχεσθαι) sicherlich gemeint, es dem Gläubiger direkt 
mit dem Recht des Nießbrauches zu überlassen. Im Dossier über die Kultstiftung der Hegesarete 
von Minoa (Amorgos) erscheint die Formel πρακτοὶ ἔστωσαν ἀεὶ οἱ ἔ|χοντες καὶ νεμόμενοι τὰ 
ἐνέχυρα τὰ ὑποκείμενα | τῆι θεῶι (IG XII 7, 237 B, Z. 60  f. [Laum 1914, 64–66 Nr. 50 a; LSCG 
103; 1. Jh. v. Chr.). Der Fall einer Hypothek im modernen Sinne – d.  h. der Schuldner verfügt 
weiterhin selbst über die Sicherheit (ἔχων) wohl in Form von Landbesitz und bewirtschaftet sie 
(νεμόμενος) – wird an dieser Stelle wiederum als ‹Pfand› (ἐνέχυρον) bezeichnet. Zu den Ver-
hältnissen in Athen vgl. Harris 1988, 358  f.

102  Ein klassischer Fall sind die Kupferbarren, die der athenische Stratege Timotheos dem 
Bankier Pasion (Davies 1971, 428  f.; Deene 2011, 164  f.) als Sicherheit für ein Darlehen von 
10 Minen stellte. Pasion verfügte über eigene Sklaven, die für die Annahme solcher Pfänder 
zuständig waren; [Demosth.] or. 49, 50–52 (363/2 v. Chr.): οἰκέται ἦσαν αὐτῷ, οἳ τὰ ἐνέχυρα τῶν 
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che beim Schuldner zur weiteren Nutzung blieb und wie sie wohl als Spezialfall im Zu-
sammenhang mit einem Seedarlehen überliefert ist.103 In vorliegender Inschrift sind 
sicherlich Faustpfänder gemeint.104 Es ist an Wertgegenstände aus Edelmetall wie Ge-
schirr und Schmuck zu denken. Faustpfänder wurden in der Regel dem Vermögen des 
Gläubigers zugerechnet und konnten von ihm bei Bedarf auch zur Erzielung von Ein-
künften genutzt werden.105 Ebenso war es möglich, Pfänder wiederum als Darlehen 
an die Polis zu vergeben, wie es in der Gläubigerliste mehrfach dokumentiert ist.106 
Folgerichtig hatten die Bürger von Teos in gleicher Weise im Rahmen der allgemeinen 
Vermögensschätzung Faustpfänder zu erklären, wobei wohl anzugeben war, von wem 
sie diese erhalten hatten (Pfandschuldner) und mit welcher Darlehensforderung die 
Pfänder verbunden waren (Z. 41  f.).107

Παρακαταθήκη schließlich bezeichnet die treuhänderische Verwahrung von Geld 
und Sachen bzw. die Aufnahme von schutzbefohlenen Personen.108 Eine klassische 
Definition findet sich im Corpus Platonicum.109 Der Ausdruck taucht in spätklas-
sisch-hellenistischer Zeit einige Male auch in der inschriftlichen Überlieferung auf,110 

δανεισμάτων παρελάβον; Thalheim 1914, 412; Harrisson 1968, 234 mit Anm. 1; Millett 
1991, 77.

103  Als ‹Sicherheitsübereignung› kann ein Geschäft interpretiert werden, das in der pseudo-
demosthenischen Rede gegen Dionysodoros belegt ist. Dionysodoros hatte sein Handelsschiff 
als Sicherheit für ein Seedarlehen (vgl. Millett 1991, 188–196) über 1000 Drachmen gestellt 
(δανεισάμενος παρ’ ἡμῶν ἐπὶ τῇ νηὶ τρισχιλίας δραχμάς). Er habe jedoch gegen den Vertrag ver-
stoßen, indem er nicht nach Athen zurückgekehrt sei, um die Ladung zu löschen und aus dem 
Erlös das Darlehen zurückzuzahlen. Stattdessen sei er von Ägypten nach Rhodos gereist, habe 
das Getreide verkauft und sei in das Nildelta zurückgekehrt. Er habe also weder Schuldendienst 
geleistet noch das Pfand – d.  h. das Schiff – übereignet (οὔτε τὰ χρήματα ἀποδίδωσιν οὔτε τὸ 
ἐνέχυρον καθίστησιν εἰς τὸ ἐμφανές); [Demost.] or. 56, 3 (323/2 v. Chr.).

104  Walser 2008, 117 Anm. 50.
105  Als Demosthenes gegen seinen ehemaligen Vormund Aphobos Klage wegen Veruntreu-

ung erhob, führte er nicht nur die eigenen Sklaven, die in einer Messerwerkstatt arbeiteten 
(μαχαιροποιοί), als zum Vermögen des Vaters gehörig an. Er rechnete auch zwanzig weitere 
Sklaven hinzu, die auf den Bau von Liegen spezialisiert waren (κλινοποιοί). Demosthenes’ Vater 
hatte jene von einem gewissen Moiriades als Sicherheit für ein Darlehen von 40 Minen bekom-
men. Sie warfen einen jährlichen Ertrag von 12 Minen ab; Demosth. or. 27, 9. 26 (364/3 v. Chr.); 
vgl. Davies 1971, 129; Harris 1988, 362  f.; Millett 1991, 168  f.; Shipton 2000, 13. 54. Vgl. 
auch von Reden 2007, 162.

106  Siehe hierzu unten den Kommentar zum Formular der Gläubigerliste (III.2.).
107  Zur Formulierung [ὅ]σον ὀφείλεται ἐπὶ τοῖς ἐνεχύρ[ο]ις (Z. 42) vgl. z.  B. einen Beschluss 

aus Halasarna auf Kos, in dem Priestern und Amtsträgern verboten wird, Darlehen aufzuneh-
men und diese mit Gefäßen und anderen Dingen aus dem Heiligtum des Apollon abzusichern; 
Kokkorou-Alevras 2004, 119, Z. 2–7: μὴ | ἐξέστω τῶι ἱερεῖ μηδὲ τοῖς | τιμάχοις δανείσασθαι 
ἐπὶ τοῖς | ποτηρίοις μηδὲ τοῖς ἄλλοις σκεύεσι | τοῖς ὑπάρχουσι ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ | Ἀπόλλωνος 
(um 250 v. Chr.).

108  Zum Begriff jetzt Scheibelreiter 2010, 357; ders. 2013, 51  f.; jeweils mit allem Wei-
teren.

109  [Plat.] def. 415 d, 3: Παρακαταθήκη δόμα μετὰ πίστεως.
110  Die Belege in der literarischen Überlieferung sind zusammengestellt bei Simon 1965, 44  f.
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wobei stets Personen oder Einrichtungen mit gutem Leumund als Verwahrer genannt 
werden, wie etwa Heiligtümer111 oder ein Amtsträger eines Vereines.112 Dem Verwah-
rer war es gestattet, Geld oder vertretbare Sachen zu verbrauchen; die Grenzen zum 
Darlehen sind somit fließend.113 Zugleich bestand die schuldrechtliche Verpflich-
tung, das verwahrte Vermögen auf Anfrage zurückzugeben. Dies konnte zum Kon-
flikt führen, wie der Fall des Mnesimachos von Sardeis zeigt, der vom Artemisheilig-
tum seiner Stadt einen Betrag von 1.325 Goldstateren zur Verwahrung erhalten hatte 
(παρακαταθήκη). Als er nicht in der Lage war, den Betrag auszulösen, übertrug er im 
Gegenzug das Recht, auf Ländereien Früchte zu ziehen, die ihm König Antigonos Mo-
nophthalmos übertragen hatte, an den Tempel (Antichresis).114 Wenn ein Verwahrer 
über Deposita frei verfügen konnte und das Risiko ihres Verlustes trug, setzt dies vor-
aus, dass sie auch seinem Vermögen zugerechnet wurden. In diesem Zusammenhang 
wurden Deposita in Teos ebenfalls der Deklarationspflicht unterworfen.

44–55 Bestimmungen über eine Vereidigung bezüglich der angegebenen Vermö-
gensverhältnisse
Merkelbach hat erkannt, dass dieser Abschnitt Bestimmungen über eine Vereidi-
gung betrifft.115 Die Verwendung des Infinitivs Futur (Z. 46) ist charakteristisch, um 
den Inhalt von Eiden in indirekter Rede zu referieren.116 Nicht bemerkt wurde aber 
bislang, dass am Ende von Z. 45 [ταύ]ρωι καὶ κρίω[ι καὶ κάπρωι] («mit Stier, Widder 
und Eber») wiederherzustellen ist, eine Formel, die auch im Beschluss über die Sym-
politie von Teos und Kyrbissos auftaucht: Die Eingliederung von Kyrbissos in das 
Territorium von Teos und seine Umwandlung in eine Außenfestung wurde von ver-
schiedenen Eidritualen begleitet. So heißt es darin: ὁρκισάτωσαν δὲ [ο]ἱ στρατη[γοὶ | 
καὶ οἱ τι]μοῦχοι τοὺς πολίτας ἐν τῆι ἀγορᾶι ταύρωι καὶ κρίωι [καὶ κά|πρωι] («die Stra-

111  Zur Verwahrung von Geldbeträgen im Hekatompedon von Athen vgl. die bei Bogaert 
1968, 92 mit Anm. 181 und Harris 1995, 127 Nr. 70 zusammengestellten Belege. – Einen Fonds, 
den man 22 n. Chr. in Lindos (Rhodos) zur Finanzierung von Opferfeiern für Athena Lindia 
und Zeus Polieus auf Grundlage einer öffentlichen Spendenaktion einrichtete, bezeichnete man 
als παρακαταθήκα τᾶς Ἀθάνας, da er den Priestern zur Verwahrung im Heiligtum übertragen 
wurde; I.Lindos 219 (LSCG 90; Migeotte 1992, 121–126 Nr. 41); Migeotte 1992, 123 Anm. 
65; Migeotte 2014, 354  f. Ein ähnlicher Fall scheint in Athen mit der παρακαταθήκη Ἀθηναίας 
vorzuliegen; IG II/III2 1400, Z. 50 (390/89 v. Chr.). 1407, Z. 42 (385/4 v. Chr.); Bogaert 1968, 
92 mit Anm. 181. 283.

112  Vanderpool 1968, 1–6 Nr. 1, Z. 6 (SEG 24, 156; wohl 238/7 v. Chr.); vgl. auch SEG 32, 
149; BE 1970 Nr. 260  f.

113  Simon 1965, 45  f.; Scheibelreiter 2013, 52.
114  So die jüngst von Scheibelreiter 2013, 63–70, vorgelegte Deutung von I.Sardis VII 1, 1 

(nach 306 v. Chr.; wiederaufgezeichnet um 200 v. Chr.); zur reichen Forschungsgeschichte ebd., 
45–50 (ohne Berücksichtigung von Thonemann 2009, 385–387).

115  Merkelbach 2000, 106, Z. 45.
116  Vgl. z.  B. Robert – Robert 1976, 155  f., Z.  34–36 (SEG 26, 1306); Scharff 2016,  

191.
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tegen und Timouchen sollen die Bürger auf dem Marktplatz mit einem Stier, einem 
Widder und einem Eber vereidigen»).117

Diese Beobachtung spricht zunächst dafür, im vorliegenden Text den Ausdruck 
πάντας ὅσοι παροικοῦσιν ἐν τῆι πόλει (Z. 45) nicht als Subjekt einer abhängigen Infi-
nitivkonstruktion anzusehen, sondern als Akkusativobjekt, welches das Verb ὁρκίζω 
(«schwören lassen», «den Eid abnehmen») als Prädikat118 und die Strategen und Ti-
mouchen als Subjekt erfordert. Von einer solchen Rekonstruktion muss jedoch aus 
zwei Gründen Abstand genommen werden. Zum einen ergäbe sich eine inhaltliche 
Doppelung zu Z. 50, die nicht recht zu begründen ist. Zum anderen reicht der Platz 
am Umbruch von Z. 45 zu Z. 46 nicht aus.119 Das Raumproblem würde unter der 
Annahme, dass nicht nur die Einwohner ohne Bürgerrecht, sondern auch die Voll-
bürger vereidigt wurden, noch dringlicher. Es ergibt sich andererseits aus Merkel-
bachs Lesung [ὀμόσαι δὲ] πάντας ὅσοι παροικοῦσιν ἐν τῆι πόλει, dass lediglich die 
Einwohner ohne Bürgerrecht zu einem Eid verpflichtet worden seien. Da aber die 
Statusgruppen der Bürger und Nichtbürger in gleicher Weise der Vermögensschät-
zung unterworfen werden (Z. 44. 64  f.), ist vielmehr davon auszugehen, dass dies auch 
für die Vereidigung galt. Merkelbachs Idee wird in vorliegender Edition daher in 
diesem Sinne erweitert zu der Formulierung [ὀμόσαι δὲ πάν|τας πολίτας καὶ] πάντας 
ὅσοι παροικοῦσιν ἐν τῆι πόλει [ταύ]ρωι καὶ κρίω[ι καὶ κάπρωι], die dem verfügbaren 
Raum gerecht wird und eine Parallele im Beschluss über den Synoikismos von Hera-
kleia am Latmos und Pidasa findet.120

Gauthier schlägt vor, die Passage als eidesstattliche Versicherung für den Fall zu 
verstehen, dass jemand nicht über zu deklarierendes Eigentum an Luxusgegenstän-
den verfügte.121 Das ist sicherlich zutreffend.122 Genannt sind Trinkgefäße (Z. 46), 

117  Robert – Robert 1976, 155  f., Z. 54–56 (SEG 26, 1306). 228–230; vgl. auch IG XII 4, 152, 
Z. 9–10 (Kalymna, Ende 3. Jh. v. Chr. mit Scharff 2016, 199); Scharff 2016, 306, Z. 7 (Dikaia, 
365–359 v. Chr.); sowie unten Anm. 120.

118  Weitere Belege für diese Konstruktion: I.Milet I 3, 145, Z. 42  f. 148, Z. 78. 150, Z. 107  f.; 
I.Smyrna 573, Z. 27. 48; I.Lampsakos 9, Z. 42.

119  Am Ende von Z. 44 und zu Beginn von Z. 45 sind jeweils etwa 10–12 Buchstaben zu ergän-
zen. Allein die Formel ὁρκισάτωσαν οἱ στρατηγοὶ καὶ οἱ τιμοῦχοι umfasst jedoch 35 Buchstaben.

120  Wörrle 2003, 122, Z.  28–32: ὀμόσαι δὲ Πιδασείων ἄνδρας ἑκατὸν (…) καὶ Λατμίων 
διακοσίους (…) ταύρωι καὶ κάπρωι ἐν τῆι ἀγορᾶι (323–313/2 v. Chr.); Scharff 2016, 199.

121  Gauthier, BE 1996, 353, ad loc.
122  Şahin 1994, 22 verkennt, dass ein Eid vorliegt, und spricht von einem allgemeinen Verbot, 

Luxusgegenstände zu besitzen. Merkelbach 2000, 107 vermutet, die Nichtbürger in Teos hät-
ten durch Eid davon abgehalten werden sollen, Luxusgegenstände zu «erwerben» (κεκτήσεσθαι) 
und außer Landes zu verkaufen, um zu verhindern, dass die Bürger von Teos auf diesem Weg 
die Konfiskation ihrer Luxusgegenstände umgehen. Perfektformen von κτάομαι bedeuten aber 
schlicht «besitzen», LSJ s.  v. II a.



 Der sogenannte Piratenüberfall auf Teos und die Diadochen 149

wohl bemalte (?) Schilde (Z. 47),123 purpurne,124 golddurchwirkte Frauenkleidung (Z. 
47  f.)125 und schwerer Kopfschmuck (Z. 49).126 Die eidesstattliche Versicherung war 
zudem durch den [νόμιμος ὅρκ]ος (Z. 49  f.) zu bekräftigen.127 Durch diesen Verweis 
erübrigte es sich, eine gesetzlich festgelegte und allgemein bekannte Eidformel mit 
allen ihren Schwurgöttern, Segenssprüchen und Verwünschungen in der Urkunde zu 
wiederholen.128 Die Verweigerung des Eides wird mit der Zahlung einer Geldstrafe 
belegt (Z. 51), die wohl eher 500 als 50 Drachmen betragen haben dürfte. Beide Le-
sungen erfordern zwar den gleichen Raum; doch zeigen 1000 Drachmen Strafe, die im 
Rahmen des «Bürgereides» von Telos bei Verweigerung des Eides an die Tempelkasse 
des Zeus Polieus und der Athene Polias zu zahlen sind, mit welcher Größenordnung 

123  Der Dativ ὅπλοις fällt aus dem Gefüge von Akkusativobjekten. Das Wort ist daher wohl 
als Teil einer adverbialen Bestimmung anzusehen. Möglicherweise ist daher von wertvollen (ver-
goldeten?), bemalten Schilden die Rede; eine dem entsprechende, vorsichtige Ergänzung wird 
in vorliegender Edition vorgeschlagen. Die frühesten inschriftlichen Belege hierfür finden sich 
aber erst im 1. Jh. v. Chr. (FD III 4, 69, Z. 14  f.: εἰκόνας (…) γρα|[πτὰς δύ]ο ἐν ὅπλοις ἐπιχρύσοις, 
87–85 v. Chr.), um dann in der römischen Kaiserzeit allgemein geläufig zu werden. Daher ist 
diese Interpretation nicht über Zweifel erhaben.

124  Die Herstellung von Purpurkleidung – ebenso wie die Herstellung von Mänteln aus mi-
lesischer Wolle – spielte in der Stadt vermutlich eine wichtige Rolle; Robert – Robert 1976, 
176–179, Z. 17 (SEG 2, 579. 26, 1305; Chandezon 2003, 205–121 Nr. 53; frühes 3. Jh. v. Chr.). 
178 Anm. 105; vgl. Pleket, SEG 44, 949, ad loc. Sie wurde wohl wegen ihres Wertes und ih-
rer großen wirtschaftlichen Bedeutung einer außerordentlichen Vermögenssteuer unterworfen. 
Blum 1998, 125  f. vermutet unter Bezugnahme auf die vorliegende Passage, dass Männerpurpur 
in Teos als Amtstracht diente und daher nur Frauenpurpur als zu deklarierender Vermögensge-
genstand in Betracht kam.

125  Die Wiederherstellung erfolgt nach dem Beispiel des großen Kultgesetzes aus Andania in 
Messenien, das umfangreiche Bekleidungsvorschriften für die Festprozession enthält: Frauen 
dürfen keine Kleider mit Borten (σαμεῖα) tragen, die breiter als ein halber Finger (μὴ πλατύτερα 
ἡμιδακτυλίου) sind; Gawlinski 2012, 70, Z. 21 (92/1 v. Chr.); vgl. Blum 1998, 139  f.; Bern-
hardt 2003, 101; Gawlinski 2012, 118–120. Die außerordentlich feine Maßangabe (1/2 eines 
Fingers einer Elle, ca. 1 cm) legt nahe, dass man von besonders wertvollen, wohl golddurchwirk-
ten Borten spricht. Eine Elle (πῆχυς) enthält 24 Finger (δάκτυλοι); Merkelbach 2000, 117.

126  Zu denken ist an Schmuckformen wie Goldblechdiademe, ‹Totendiademe› und goldene 
Eichenkränze mit Heraklesknoten, wie sie in Westkleinasien etwa in Elaia, Kyme und Pergamon 
für das 3. Jh. v. Chr. archäologisch nachweisbar sind; Pfrommer 1990, 239 FK68. 241  f. FK71. 
FK72 = 305  f. HK62 mit Tafel 6, 1–3. Lediglich «goldgewaschener» (vergoldeter) Kopfschmuck 
wird offenbar von der Deklarationspflicht ausgenommen; zum Ausdruck πλὴν χρυσο[κλύσ- 
τ]ων vgl. etwa die vergoldeten Opferschalen, die in den Abrechnungen der Tempelverwalter von 
Delos katalogisiert sind, z.  B. IG XI 2, 161 B, Z. 13: φιάλη χρυσόκλυστος.

127  Şahin 1994, 24.
128  Zum νόμιμος ὅρκος Glotz 1900, 749  f.; Robert – Robert 1976, 222; vgl. auch IG II2 

116, Z. 19  f. (361/0 v. Chr.); Thür – Taueber 1994, 158–251 Nr. 16, Z. 11  f. (234 v. Chr.);  Rizakis 
2008, 44–49 Nr. 3, Z. 10  f. (3. Jh. v. Chr.). 289 Anm. 135; SGDI 2072, Z. 17 (198 v. Chr.); Tit. Cal. 
79, Z. 51 (um 300 v. Chr.; SGDI 3591; Syll.³ 953; I.Knidos 221); I.Cret. III 3, 3, Z. 89 (frühes 2. Jh. 
v. Chr.; vgl. Chaniotis 1996, 241); Scharff 2016, 192. 196.
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zu rechnen ist.129 Die finanzielle Notlage und der äußere Druck erforderten, die Ver-
mögensdeklaration und die dazugehörige Vereidigung effektiv durchzusetzen. Im 
Kyrbissos-Dekret dagegen heißt es, folgt man einer Rekonstruktion von Sokolow-
ski, dass eine entsprechende Strafsumme durch einen gesonderten Beschluss fest-
zulegen sei.130 Drastische Sanktionen wie Konfiskation des Vermögens, Verlust des 
Bürgerrechtes und Vogelfreiheit dagegen sind besonderen historischen Umständen 
geschuldet.131

Die Wendung δίκην ἔχειν κατὰ μηθενός (Z. 52) ist, soweit ersichtlich, in dieser Form 
noch nicht belegt. Das einfache δίκην ἔχειν wird in der literarischen Überlieferung ge-
braucht in der Bedeutung «seine Strafe erhalten, bestraft werden, recht geschehen».132 
Tritt ein direkter Artikel und die Präpositionalphrase παρὰ τινός hinzu, bedeutet sie 
«von jemandem Genugtuung erhalten».133 In diesem Sinn ist vorliegender Beschluss 
zu lesen: Dem Delinquenten, der den Eid verweigert hat und deswegen mit einer Buße 
belegt worden ist, wird untersagt, sich gegen die Geldstrafe zu wehren, indem er einen 
Prozess anstrengt – beispielsweise gegen die Person, die das Recht wahrgenommen 
hat, sein Fehlverhalten anzuzeigen.134

Şahin stellt die Klausel, in der das Recht zur Anzeige festgelegt wird (Z. 52), in der 
Form κατὰ δὲ ἐκείνο[υ] τῶι βουλομένω[ι φῆναι ἔξεστιν] her. Mit Blick auf das Frag-
ment eines Eides aus Ios ist dies gut begründet.135 In vorliegender Neuedition wird 
dennoch vorgeschlagen, τῶι βουλομένω[ι ἐνδεῖξαι ἐξέστω] zu lesen. Dies geschieht 

129  IG XII 4, 1, 132, Z.  137  f.: αἰ δέ τίς κα μὴ ὀμόσηι, χιλίας δραχμὰς ἀποτεισάτω ἱερὰς |  
[τ]οῦ Διὸς τοῦ Πολιέως καὶ τᾶς Ἀθάνας τᾶς Πολιάδος (306–301 v. Chr.); zuletzt hierzu Scharff 
2016, 178–182. Eine Strafe von 100 Drachmen findet sich in einer nur fragmentarisch erhalte-
nen Inschrift aus Ios, IG XII 5, 2, Z. 4–6: ὅστις δ’ ἂμ μὴ ὁμό[σηι] [ἐντὸς (Zahl)] | ἡμερῶν [προ]
κηρυ[ξάντων τῶν] ἱεροποιῶν, ὀφειλέτω ἑκατὸν δρα[χμὰς τῶι] δημοσίωι (4. Jh. v. Chr.).

130  Siehe oben Anm. 100 mit Text.
131  Seebundeid der Bürgerschaft von Chalkis (Euboia): IG I³ 40, Z. 33–36 (446/5 v. Chr.); 

Scharff 2016, 110; Amnestieeid von Dikaia: Scharff 2016, 307, Z. 17–21 (SEG 57, 576; 365–
359 v. Chr.); vgl. ebd. 171–178.

132  LSJ s.  v. IV 3; Antiph. 3, 4, 9; Plat. rep. 429 c.
133  LSJ ebd.; Hdt. 1, 45, 2: ῎Εχω, ὦ ξεῖνε, παρὰ σέο πᾶσαν τὴν δίκην, ἐπειδὴ σεωυτοῦ 

καταδικάζεις θάνατον («Fremder, ich habe von Dir völlige Genugtuung, da Du Dich selbst des 
Todes schuldig erachtest» [Ü Feix]); Plat. epist. 319 e.

134  Pleket, SEG 44, 949, ad loc.; zum Verbot des Rechtsbehelfes gegen Bußgelder und Strafen 
vgl. Rubinstein 2010, 200  f. – Şahin 1994, übersetzt 11 «gegen niemanden soll - - -, dem [er-
laubt ist], wenn er will, [Anzeige zu erstatten]» und 24  f. «gegen niemanden, dem erlaubt ist, eine 
Anzeige zu erstatten, soll Unrecht getan/Prozess geführt werden». Şahin verkennt in beiden 
Fällen, dass – wie von ihm selbst durch einen Hochpunkt markiert – zwei Sätze in unpersönli-
cher Konstruktion vorliegen. Durch den Rückverweis κατὰ δὲ ἐκείνο[υ] wird zudem deutlich, 
dass ὁ βουλόμενος nicht das Agens des vorangehenden Satzes sein kann.

135  In Anschluss an die in Anm. 129 zitierte Strafklausel heißt es, IG XII 5, 2, Z. 6–7: φαίνεν 
[δὲ τὸμ βολόμ]ε[ν]ον π[ρ]ὸς τοὺς ἱεροποιὸς [ἐπὶ τῶι] ἡμίσει («derjenige, der will, soll Anzeige 
erstatten bei den Hieropoioi auf die Hälfte [= der Geldstrafe]»). Şahin führt den Beleg nicht zur 
Unterstützung seiner Lesung an.
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unter der Annahme, dass in Teos ähnlich wie in Athen die Popularklage aufgrund 
eines Zueignungsdeliktes, wie sie in Z. 57 deutlich hervortritt,136 von der personen-
bezogenen Anzeige wegen der Verweigerung des im Beschluss festgelegten Eides be-
grifflich unterschieden wurde.137 Letztere fiele in den Rahmen einer ἔνδειξις. Beide 
Prozessformen stehen etwa in dem athenischen Beschluss über den Export von Rot-
eisenerz paradigmatisch nebeneinander (τῶι δὲ φήναντι ἢ ἐνδείξαντ[ι]).138 Denkbar 
ist auch die Variante κατὰ δὲ ἐκείνο[υ] τῶι βουλομένω[ι ἔνδειξις ἔστω].139 Die hier 
vertretene Hypothese wird gestützt durch das Dossier zu Ehren der Archippe von 
Kyme. Eine als ἔνδειξις bezeichnete Popularklage wird dort für den Fall zugelassen, 
dass gegen die in den Beschlüssen niedergelegten Regelungen zur baulichen Instand-
haltung der von der Wohltäterin gestifteten Gebäude140 verstoßen wird.141

Die Bestimmungen über eine Vereidigung bezüglich der angegebenen Vermö-
gensverhältnisse enden zum einen damit, dass auch Abwesende nach ihrer Rückkehr 
nach Teos zu vereidigen sind: παραγενόμενοι («die zurückgekehrt sind», Z. 52) steht 
in Kontrast zu ἐπιδημῶν («obwohl er anwesend ist», Z. 51).142 Eine in sprachlicher 
Hinsicht sehr nahestehende Klausel findet sich in dem Gesetz aus Eretria auf Euboia 
über die Bestellung von dionysischen Techniten. Dort heißt es, dass die Künstler, die 
ein Engagement verpasst haben und innerhalb von 6 Monaten während des Winters 
in die Stadt zurückkehren, eine eidesstattliche Entschuldigung abzulegen haben.143 
Diese Parallele spricht dafür, dass die genannten 20 Tage nicht eine Frist meinen, in-
nerhalb derer nach Rückkunft ein Eid geleistet werden soll,144 sondern eine Frist, die 

136  Siehe hierzu den folgenden Abschnitt.
137  Angesichts der berechtigten Bedenken von Rubinstein 2003, 105 («the difficulty is that, 

when we find such terminology used in non-Athenian contexts, we cannot at all be sure that 
these procedural designations refer to the same procedural realities as they do in Athens»). 108, 
haben die folgenden Überlegungen hypothetischen Charakter.

138  IG II2 1128, Z. 18. 21. 28 (IG XII 5, 1277; Rhodes – Osborne 2003, 204–209 Nr. 40; 
Mitte 4. Jh. v. Chr.).

139  Die Belege sind jedoch jüngeren Datums; vgl. I.Eleusis 250, Z. 30  f.: καὶ ἔνδε[ιξις ἔσ|τω 
πρὸς τὸν βασιλέ]α τῷ βουλομένῳ; Oliver 1965, 292  f., Z. 8–10 (mit Begründung der Wie-
derherstellung ebd.; 37 v. Chr.): ἔστω κ[ατ’ αὐτοῦ | ἔνδειξι]ς πρὸς τὴν βουλὴν καὶ τὸν βασιλέα 
Ἀθή[νησιν | τῷ βουλομέ]νῳ.

140  Vgl. hierzu Meier 2012, 352  f.
141  Malay 1983, 6, Z. 119–121 (SEG 33, 1039; nach van Bremen 2008, 376. 381  f. wohl 

140er/130er Jahre v. Chr.): ἐὰν δέ τις τῶν ἐν τῷ ψη[φί]σματι τούτῳ κατακεχωρισμένων τι μὴ 
ποιήσῃ (…), εἶναι κατὰ τοῦ ἐναντίον τι ποιήσαντος ἔ[ν]|δειξιν κτλ.

142  Pleket, SEG 44, 949, ad loc.
143  IG XII 9, 207, Z. 51  f. (Le Guen 2001, 41–56 Nr. 1; 294–288 v. Chr.): ἐξωμοσίαν δὲ εἶναι 

τοῖς τεχνίτα[ις] τοῖς λιποῦσί τι τῶν ἔργων αὐτοῖς παραγενομέν[οις | ε]ἰς τὴν πόλιν οὗ ἂν λίπωσι 
τὸ ἔργον ἐντὸς τοῦ χειμῶνος ἐν ἐγμήνω[ι].

144  Dies ist in der Tat gut belegt: Scharff 2016, 307, Z. 14  f. (SEG 57, 576; Amnestieeid 
von Dikaia, 365–359 v. Chr.): τὸμ μὲν ἀπόδημον ὀμόσαι καὶ ἁγνισθ|ῆναι ἐπειδὰν ἔλθηι τριῶν 
ἡμερῶν; IG XII 4, 1, 132, Z. 136  f. (Bürgereid von Telos, 306–301 v. Chr.): ὀμοσάντω δὲ καὶ τοὶ 
ἀπόδαμοι ἀφ’ οὗ κά παραγέν[ω]νται ἐν ἁμέραις | [ἑ]ξήκοντα; vgl. auch Scharff 2016, 182 und 
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vermutlich mit Beginn der dreitägigen Vermögensschätzung (Z. 36. 64  f.) zu laufen 
beginnt. Leider hilft die Klausel aus Eretria aber nicht, die grammatikalische Struktur 
des vorliegenden Satzgefüges aufzuklären. Während dort eine Dativkonstruktion des 
Zuteilwerdens gewählt wurde (ἐξωμοσίαν δὲ εἶναι κτλ.), ist hier der Infinitiv ὀμόσαι 
(Z. 53) sicherlich von dem vorangehenden εἶναι abhängig: Eine Interpunktion vor 
ὀμόσαι ergäbe im Folgenden eine asyndetische Fügung, da verbindende Partikel (δέ, 
καί) fehlen. Auf den Versuch einer vollständigen Wiederherstellung von Z. 53  f. wird 
verzichtet.

Vermutlich wurde auch darauf verwiesen, dass die Rückkehrer in vollem Umfang 
an den Inhalt des Beschlusses gebunden seien (Z. 52  f.).145 Alle, die den Eid geleistet 
haben, sollen schließlich namentlich auf einer geweißten Tafel verzeichnet werden (Z. 
54  f.), die zur öffentlichen Einsicht auf der Agora aufgestellt wird.146 Dies findet eine 
unmittelbare Parallele in dem Beschluss über die Eingemeindung von Kyrbissos: Der 
Gehorsamseid der Neubürger wurde in gleicher Weise dokumentiert, wobei die Tafeln 
im Bouleuterion von Teos ausgestellt wurden.147 In beiden Fällen waren die geweißten 
Tafeln ein Kontrollinstrument, um den Eid allgemein durchzusetzen.

56–62 Bestimmungen über die Eröffnung einer Popularklage und Konfiskationen 
bei Verstößen gegen die Deklarationspflicht
Bürgern und Amtsträgern, die den ihnen auferlegten Pflichten nicht nachkommen, 
eine Konfiskation ihrer Güter anzudrohen, ist ein übliches Verfahren und mehrfach 
in hellenistischer Zeit belegt.148

In vorliegendem Fall ist vorgesehen, gegen Personen, die gegen die Deklarations-
pflichten verstoßen, eine Popularklage in Form der φάσις anzustrengen, wie sie ins-
besondere im spätklassischen Athen bezeugt ist. Die Benennung des Verfahrens hing 

die folgende Anmerkung. Merkelbach 2000, 107 übersetzt daher «- - - (die aus dem Ausland 
zurückkommen), müssen innerhalb von 20 Tagen ihren Eid leisten». Dies überzeugt jedoch 
aus syntaktischen Gründen nicht. Wie die zitierten Belege zeigen, ist die Angabe der Frist – in 
diesem Sinne verstanden – nach ὀμόσαι (Z. 53) zu erwarten.

145  Die Klausel wird wiederhergestellt nach dem Beispiel eines Beschlusses aus dem phrygi-
schen Zeleia, der wohl unmittelbar nach der Schlacht am Granikos (334 v. Chr.) zustande kam, 
nachdem sich Privatleute in der Folge eines Umsturzes unrechtmäßig öffentliche Grundstücke 
angeeignet hatten. Dort heißt es, Syll.³ 279, Z. 24–27: τοὺς δὲ ἀποδήμους, ἐπειδὰν ἔ|λθωσι ἐς 
τὴμ πόλιν, ἀποδοῦναι τὴν τιμ|ὴν διὰ μηνός, ἢ ἐνεχέσθων ἐν τῶι ψηφί[σ]|ματι κατὰ τὰ αὐτά («die 
Abwesenden sollen, wenn sie in die Stadt kommen, den Preis innerhalb eines Monats bezahlen, 
oder sie sollen dem Beschluss zu gleichen Bedingungen unterworfen sein»); Corsaro 1984, 
488; Schuler 1998, 201  f.; vgl. auch LSJ s.  v. ἐνέχω II 3 b. – Nach dem Beispiel der Eide der zwei-
ten Kretereinbürgerung von Milet (I 3, 37, Z. 85  f.: [ἐμμενῶ δὲ και πᾶ]σι τοῖς ἐν τῶι ψηφίσμα|[τι 
γεγραμμένοις], 229/8 v. Chr.) ist auch denkbar, καὶ ἐ[μμένειν κτλ.] zu lesen.

146  Vgl. Herrmann 1979, 253  f., B Z. 8 (SEG 29, 1130 bis; Schiedsspruch zwischen Temnos 
und Klazomenai, 1. Hälfte 2. Jh. v. Chr.): καὶ ἐχθέτωσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐφορᾶν.

147  Robert – Robert 1976, 155  f., Z. 57–59 mit den Bemerkungen 230  f. (SEG 26, 1306): 
τοὺ[ς] δὲ ὀμό|[σαντας τῶμ] πολιτῶν τῶν ἐγ Κυρβισσῶι ἀναγράψαι εἰς λεύκω[μα - - -]|[․ ․ ․ 
ca. 9․ ․ ․ κ]αὶ εἰς τὸ βουλευτήριον; vgl. auch Rhodes – Lewis 1997, 394  f.; Scharff 2016, 193.

148  Migeotte 2014, 313  f. 319 jeweils mit Belegen.
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dort davon ab, auf welche Weise es eröffnet wurde. Eine φάσις liegt dann vor, wenn 
ein beliebiger Kläger (ὁ βουλόμενος, «der, der will»)149 auf frischer Tat (Z. 56: φωράω, 
«den Übeltäter ertappen») ein Zueignungsdelikt aufdeckt (Z. 57: φαίνω, «ans Licht 
bringen»), das öffentliches Interesse verletzt:150 Es kann sich dabei um geschmuggeltes 
Geld handeln,151 um den unrechtmäßigen Erwerb von Grundbesitz im Gebiet von 
Bundesgenossen,152 Münzen, die vom Münzprüfer zu Unrecht anerkannt wurden,153 
oder Roteisenerz aus Ioulis auf Keos, das an einen anderen Ort als Athen ausgeführt 
wird.154 Auch die Klage gegen missbräuchliche Verwaltung von Mündelgut gehört 
in diesen Rahmen.155 Charakteristisch für die φάσις ist, dass dem Kläger bei einer 
Beschlagnahmung des Gegenstandes die Hälfte zugesprochen wird (Z. 57).156 Gegen-
stand des Klageverfahrens in Teos ist der Besitz von Luxusgegenständen, die «ver-
boten» sind (κεκτημένος τι τῶν ἀπειρημέ[νων], Z. 56), weil sie auf Grundlage außer-
ordentlicher Besteuerung der Polis zustehen. Befinden sie sich weiterhin im Besitz 
eines Bürgers oder Einwohners, hat sich dieser eines Zueignungsdeliktes schuldig 
gemacht, das zur Anzeige gebracht werden kann.

Auffällig ist, dass es in diesem Abschnitt einen Wechsel im Numerus gibt: Während 
der Kläger in Z. 57 im Singular erscheint (τοῦ φήναν[τος]), steht das implizite Subjekt 
in Z. 60, dem Steuerfreiheit sowohl bei Ausfuhr als auch vor Ort zugesichert wird, im 
Plural (καὶ εἶναι ἀτελεῖς κτλ.). Im vorliegenden Kontext können dies ebenfalls nur 
Kläger sein, denen finanzielle Privilegien zugestanden werden. Pleket schlägt daher 

149  Rubinstein 2003, 92–95. 111  f.
150  Berneker 1938; Ruschenbusch 1968, 70–73; MacDowell 1990, 187. 198; vgl. auch 

Harrison 1968, 218–232; Rhodes – Osborne 2003, 67; Rubinstein 2003, 104  f. Hansen 
1990, 200, schlägt vor, die athenischen Popularklagen nach folgendem idealtypischen Modell 
zu unterscheiden: 1. Festnahme einer Person (ἀπαγωγή), 2. Unmittelbare Beschlagnahme von 
Vermögen (φάσις), 3. Anzeige einer Person (ἔνδειξις), 4. Anzeige eines Zueignungs- oder Ver-
mögensdeliktes in Schriftform (ἀπογραφή). Charakteristisch sei demnach für die ἀπαγωγή und 
die φάσις, dass der Täter unmittelbar Selbsthilfe übt, während bei der ἔνδειξις und der ἀπογραγή 
zunächst ein Amtsträger eingeschaltet wird; vgl. auch Salviat 1958, 198–200. Ein solches 
Selbsthilfeverfahren ist jedoch in hiesiger Urkunde sicherlich nicht vorgesehen (Z. 58). – Das 
Rechtsinstitut des ἰμφάνειν, das aus Inschriften aus Arkadien bekannt ist, umfasst dagegen auch 
Klagen im Sinne der athenischen ἔνδειξις; Te Riele – Te Riele 1987, 167–190, Z. 22  f. (Thür – 
Taeuber 1994, 98–111 Nr. 9; Rhodes – Osborne 2003, 62–66 Nr. 3; Aufnahme von Helisson 
in die Polis von Mantineia; 4. Jh. v. Chr.); IG V 2, 6, Z. 24  f. (Thür – Taeuber 1994, 20–45 Nr. 3; 
Rhodes – Osborne 2003, 286–297; Bauvergabeordnung aus Tegea; um 350 v. Chr.). Ähnliches 
scheint auch für Ios zu gelten; siehe oben Anm. 136.

151  Isokr. 18, 6 (403 v. Chr.); MacDowell 1990, 191  f.
152  IG II2 43 Z. 35–44 (Syll.³ 147; Rhodes – Osborne 2003, 92–105 Nr. 22; Ausschreibung 

des 2. Attischen Seebundes, 378/7 v. Chr.).
153  Stroud 1974, 157–159, Z. 13–28 (SEG 26, 72; Rhodes – Osborne 2003, 112–119 Nr. 25; 

Athenisches Gesetz über die Silberprägung, 375/4 v. Chr.).
154  IG II2 1128, Z. 25–27 (IG XII 5, 1277; Rhodes – Osborne 2003, 204–209 Nr. 40; Atheni-

scher Beschluss über die Ausfuhr von Roteisenerz aus Keos, Mitte 4. Jh. v. Chr.).
155  MacDowell 1990, 195  f.
156  IG II2 43 Z. 45  f.; Stroud 1974, 157–159, Z. 28  f.; IG II2 1128, Z. 28  f.



154 Ludwig Meier

vor, in Z. 59  f. τοῖς φήνασι («den Klägern») als Dativobjekt zu ergänzen.157 Zugleich 
ist zu Beginn von Z. 59 lexikalisch und semantisch keine andere Lesung als [ἀποδί- 
δ]οσθαι denkbar. Treffen all diese Überlegungen zu, markiert der Wechsel des Nu-
merus eine Sonderregelung, die nur die Konfiskation von Luxuskleidung betraf: 
Sie war den Klägern von den Besitzern (τοὺς κεκτημένους τὸν [εἱ]ματισμὸν τὸν 
ἀπειρημέν[ον], Z. 59) vermutlich innerhalb einer Frist von drei Tagen auszuhändi-
gen und durfte steuerfrei ausgeführt oder vor Ort verkauft werden. Möglicherweise 
reflektiert diese Klausel, dass der Produktion und dem Handel von Kleidung in Teos 
eine besondere Bedeutung zukam. Dies kommt auch an anderer Stelle zum Ausdruck: 
Abgabenfreiheit bei Verkauf vor Ort oder Ausfuhr gestanden die Bürger von Teos in 
dem Beschluss über Steuererleichterungen für Neubürger etwa auch den Schneidern 
zu, die Mäntel aus milesischer Wolle herstellten.158

Die Bestimmungen zur Popularklage werden abschließend mit dem vorangehen-
den Abschnitt verklammert. Mit einer Fluch- und Segensformel (Z. 61  f.) kehrt man 
nochmals zur Vereidigung zurück. Die öffentliche Ausrufung von Verwünschungen 
lässt sich in Teos von den sogenannten «Teiorum dirae» (ca. 480–450 v. Chr.) bis zur 
Schulstiftung des Polythrous (Mitte 2. Jh. v. Chr.) verfolgen. Anders als in vorliegender 
Urkunde, in der diese Aufgabe dem Hierokeryx zukommt (Z. 60), sind in der Regel 
damit die Timouchen betraut.159 Die Vermögensdeklaration erforderte die Akzeptanz 
und die Mitwirkung der breiten Bevölkerung sowie die Bereitschaft Einzelner zur 
Popular klage, während der Stadt selbst nur begrenzte institutionelle Ressourcen zur 
Verfügung standen. Die Androhung einer Verwünschung kann daher als ein Mittel 
angesehen werden, um durch soziale Kontrolle den Beschluss allgemein durchzu-
setzen.160 Vorliegende Urkunde belegt möglichweise auch Veränderungen im Fest-
kalender von Teos. Während in den «Teiorum dirae» im 5. Jh. v. Chr. die Antheste-
rien, Herakleen und ein Zeusfest als Termin für öffentliche Verwünschungen genannt 
werden,161 sind es nun die Dionysien (Z. 9. 61) und Thesmophorien (Z. 61).

62–64 Rangordnungsklausel
Mit Formeln wie εἰς τὴν φυλακήν bzw. σωτηρίαν τῆς πόλεως («zum Schutz» oder 
«zur Rettung der Stadt») wird einem Beschluss Vorrang eingeräumt, falls es zu einem 
Normenkonflikt kommt. Derartige Rangordnungsklauseln im Sinne Gschnitzers 
tauchen seit der Alexanderzeit auf. Auch wenn die Bürger von Teos sich in der Tat von 

157  Pleket, SEG 44, 949, ad loc.
158  Robert – Robert 1976, 176–179, Z. 13–16 (SEG 2, 579. 26, 1305; frühes 3. Jh. v. Chr.); 

vgl. Migeotte 2003, 304; Migeotte 2014, 270; vgl. Pleket, SEG 44, 949, ad loc.
159  CIG 3044, Z. 29–31 (Syll.³ 37  f.; SGDI 5632), mit den Bemerkungen von Herrmann 1981, 

3. 9; Syll.³ 578, Z. 61–65 (Laum 1914, 93–96 Nr. 90); Rhodes – Lewis 1997, 504; Rubinstein 
2007, 272–275 mit allem Weiteren.

160  Ebd. 2007, 276  f. mit Anm. 14 («the weakest link in the process of law-enforcement was 
the individual citizen whose agency was required for setting the process of law-enforcement in 
motion»). 283; Scafuro 2007, 288  f.

161  CIG 3044, Z. 32–34; Herrmann 1981, 9; Rhodes – Lewis 1997, 504.
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einem Söldnertrupp (Z. 65. 69) und Geiselnahmen bedroht sahen (Z. 26) und sie da-
her diesem Beschluss äußerste Wichtigkeit einräumen mussten, ist doch bemerkens-
wert, dass Rangordnungsklauseln in der Regel nicht zwingend einer existenziellen 
Bedrohung der Stadt geschuldet sein mussten.162

Rangordnungsklauseln werden häufig mit etwas farblos wirkenden Formeln wie 
ταῦτα δ’ εἶναι εἰς κτλ. eingeleitet.163 Der Steinbefund erlaubt, die Rangordnungsklau-
sel in zwei verschiedenen Formen herzustellen. Die von Şahin und Merkelbach 
vorgeschlagene Form164 hat Anklänge an ein Gebet, dass anlässlich der Feiern für 
Zeus Sosipolis in Magnesia am Mäander gesprochen wurde.165 Auffällig ist aber, 
dass das Genitivattribut τῆς πόλεως am Ende von Z. 63 merkwürdig isoliert stünde 
(τῆς πόλεως κ[αὶ τῶν ἄλλων κτλ.]).166 Stattdessen erwartet man τῆς πόλεως κ[αὶ τῆς 
χώρας | τῆς Τηΐων], eine Klausel, die in den Asyliebeschlüssen von Teos zu finden 
ist.167 Eine alternative Wiederherstellung der Rangordnungsklausel wird dementspre-
chend vorgeschlagen. Falls die hier vorgetragenen Überlegungen zutreffen, ist auffäl-
lig, dass weder in der Segensformel noch in der Rangordnungsklausel explizit auf die 
Einwohner ohne Bürgerrecht verwiesen wird, wie es in der Urkunde an anderer Stelle 
geschieht (Z. 38. 44. 45). Nach dem Beispiel von Magnesia am Mäander168 würde man 
gerne etwas wie εἰς τὴν σωτηρίαν καὶ αὑτῶν καὶ τέκνων καὶ γυναικῶν καὶ τῆς πόλεως 
καὶ τῆς χώρας καὶ τῶν ἄλλων τῶν παροικούντων (vgl. Z. 44. 45) ἔν τε τῆι πόλει καὶ 
ἐν τῆι χώραι lesen. Der Steinbefund und der verfügbare Platz erlauben weder bei der 
Segensformel noch bei der Rangordnungsklausel eine in allen Punkten konsistente 
Wiederherstellung.

64  f. Anordnung der Vermögensschätzung
Die Überlegung, es sei an dieser Stelle von einer Art Volkszählung die Rede, um so-
wohl die durch den angenommenen Piratenüberfall entstandenen Schäden zu erfas-
sen als auch zu überprüfen, ob die Bevölkerung den Deklarationspflichten (Z. 35–44) 
nachgekommen sei,169 ist nicht notwendig. Es wird lediglich ein Termin für die Ver-
mögensschätzung festgesetzt, deren Verfahrensgang zuvor erläutert wurde. Unter 
dem Begriff πειραταί ist ein Söldnertrupp zu verstehen, der in Diensten eines hel-

162  Gschnitzer 2003, 153  f.
163  Vgl. hierzu die ebd. 171  f. zusammengestellten Belege.
164  Siehe den kritischen Apparat zu Z. 63  f.
165  I.Magnesia 98, Z. 26–31 (197/6 v. Chr.): ὑπέρ τε σωτηρί|ας τῆς τε πόλεως καὶ τῆς χώρας 

καὶ τῶμ πολιτῶν καὶ γυναικῶν καὶ τέκνων καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατοικούν|των ἔν τε τῆι πόλει καὶ 
τῆι χώραι ὑπέρ τε εἰρήνης καὶ | πλούτου καὶ σίτου φορᾶς καὶ τῶν ἄλλων καρπῶν πάν|των καὶ 
τῶν κτηνῶν; Gschnitzer 2003, 159.

166  Zu κ[αὶ τῶν ἄλλων κτλ.] vgl. z.  B. IG XII 6, 12, Z. 12 (Samos; ca. 198/7 v. Chr.); I.Iasos 33, 
Z. 2  f. (späteres 4./früheres 3. Jh. v. Chr.); IG II2 1225, Z. 19  f. (Athen; um 250 v. Chr.).

167  Rigsby 1996, 313  f. Nr. 152, Z.  10 (Lato pros Kamara; um 200 v. Chr.). 318  f. Nr. 155, 
Z. 12  f. 28  f. (Erynna; um 170 v. Chr.).

168  Siehe oben Anm. 165.
169  Şahin 1994, 26.
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lenistischen Herrschers – möglicherweise des Lysimachos – stand.170 Dass die Ver-
mögensschätzung für den Tag angeordnet wird, an dem die Piraten aus der Stadt ab-
ziehen, spricht dafür, dass ein Umlageverfahren Anwendung fand, um die Last der 
Kontributionen, die man der Stadt abgepresst hatte, auf die gesamte Einwohner- und 
Bürgerschaft zu verteilen.

65–68 Publikationsbestimmungen
Die Publikationsbestimmungen finden eine Parallele in dem Beschluss der Milesier 
über eine große Anleihe bei den Bürgern von Knidos171 und einer Mauerbauinschrift 
aus Oropos.172 Unter umgekehrten Vorzeichen kann man auch das Dossier über die 
Kultstiftung der Hegesarete von Minoa (Amorgos) heranziehen. Die Exetastai werden 
darin beauftragt, sobald aus dem Stiftungskapital ein Darlehen vergeben wird, den 
Schuldner zusammen mit dem Vatersnamen auf einem Pfeiler aufzuzeichnen und 
anzugeben, welche Hypothek er als Sicherheit stellte.173

Adolf Wilhelm hat anhand eines Ehrendekretes für einen Richter aus Teos wahr-
scheinlich gemacht, dass in Teos ein Altar des Herakles existierte (Z. 68), der als Ort zur 
Veröffentlichung von Beschlüssen diente.174 Der Kult des Herakles muss von gewisser 
Bedeutung gewesen sein; so geht aus den «Teiorum dirae» hervor, dass zumindest im 
5. Jh. v. Chr. Agone ihm zu Ehren gefeiert wurden.175 Soweit ersichtlich, gibt es keine 
Hinweise, wo der Altar in der Stadt zu verorten ist.176 Ein Blick auf die Agora von Athen 
vermag jedoch zu verdeutlichen, wie man sich die Situation vorstellen könnte. Im hei-
ligen Bezirk des Eleusinions befinden sich östlich des Tempels die Fundamente eines 
Altars sowie eine Langbasis, die sich von Ost nach West bei einer Breite von 2,20 m 
bis zu 15,60 m erstreckt, um darin eine Reihe von Stelen nebeneinander einzulassen. 
Es ist zwar nicht unumstritten, ob die Basis die berühmten «Attischen Stelen» trug,177 
auf denen die Poleten die Konfiskation des Vermögens von Alkibiades in der Folge 

170  Siehe hierzu unten Abschnitt 6.
171  I.Milet I 3, 138, Z. 60–62 (Migeotte 1984, 299–304 Nr. 96; 283/282 v. Chr.): ἀναγράψαι 

δὲ εἰς στήλην τό τε ψήφισμα τόδε καὶ τὰ ὀνόματα | τῶν δόντων ἅπαν τὸ ἀργύριον καὶ ὑπὲρ ὧν 
ἂν δῶσιν καὶ ἀναθεῖνα[ι] | εἰς τὸ ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Δελφινίου.

172  I.Oropos 302, Z. 14–20 (Maier 1959, II 118–120 Nr. 26 bis; Migeotte 1984, 35–38 Nr. 8; 
um 295 v. Chr.): τοὺς | τειχοποιοὺς ἀναγράψαι ἐν στήλαις λιθίναις τό τ[ε] | ψήφισμα τοῦ δήμου 
καὶ τὰ ὀνόματα τῶν τειχοπο[ι]|ῶν καὶ τῶν δανεισάντων τῆι πόλει καὶ ὅ τι ἕκαστος | [ἐ]δάνεισε 
καὶ τῶν ἐνγυησαμένων καὶ στῆσαι vv | [τὴν μ]ὲν ἐν τῶι ἱερῶι τοῦ Ἀμφιαράου, τὴν δὲ ἐν | [τῆι ἀγο]- 
ρᾶ[ι], ὅπου ἂν δοκεῖ ἐν καλλίστωι εἶναι.

173  IG XII 7, 237, B, Z. 48–51 (Laum 1914, 63–65 Nr. 50 a; LSCG 103; 1. Jh. v. Chr.): οἱ δὲ 
ἐξετασταὶ (…) ἀνα|γραψάντων εἰς τὴν φλιὰν τὸ ὄνομα τοῦ δανεισαμέ|νου πατρόθεν καὶ τὸ 
ἐνέχ[υ]ρον ὃ ἂν ὑποθῇ. Bei Rückzahlung des Darlehens wurden die Namen wieder gelöscht; 
ebd. Z. 52–54. Vgl. Fröhlich 2004, 131–133.

174  I.Iasos 608, Z. 40 (270–261 v. Chr.): καὶ σταθῆι παρὰ τῶι β[ωμῶι | τ]οῦ Ἡερακλείους; Wil-
helm 1897, 88; vgl. z. B auch IG XII 4, 319, Z. 46. 1053, Z. 19; Şahin 1994, 27.

175  Siehe oben Anm. 161 mit Text.
176  Bis auf eine Weihung im Kontext des Gymnasions (Kadıoğlu u.  a. 2013, 224) haben die 

jüngeren Grabungen in Teos bislang keine Hinweise auf den Herakleskult erbracht.
177  Zum Begriff Poll. 10, 97, mit den Überlegungen von Lewis 1966, 178.
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des Hermokopidenfrevels verzeichnet haben.178 Deutlich wird jedoch die Gruppierung 
von Heiligtum, Altar und eines herausragenden Textmonumentes, das der Aufarbei-
tung einer politischen Krise gedient haben könnte, wie es auch in Teos der Fall war.

III. Liste von Kreditgebern

Kreditgeber in Form einer inschriftlichen Liste zu ehren, ist eine geläufige Erschei-
nung. Beschlüsse, in denen Anleihen aufgelegt werden, weisen daher eine große for-
male Ähnlichkeit zu Spendenaktionen auf, sodass Migeotte von «emprunts par 
subscriptions» spricht.179 Die Zeichnung einer Anleihe ist in der Regel mit einem 
öffentlich abgelegten Zahlungsversprechen und einem entsprechenden schriftlichen 
Eintrag bei einem Amtsträger verbunden.180 Dass die vorliegende Gläubigerliste nach 
Tagen gegliedert ist, an denen die Gläubiger der Polis ihr Geld zur Verfügung stellten, 
spricht sicherlich dafür, dass dies in Teos ebenso gehandhabt wurde. Anders als Şahin 
annimmt,181 steht die Zeichnungsfrist, die sich aus der Gläubigerliste ergibt und sich 
wohl über mehrere Tage erstreckte, in keinem Zusammenhang mit der dreitägigen 
Frist, die für die Vermögensschätzung angesetzt wird (Z. 36).

Die Gläubigerliste wird mit einer Überschrift eröffnet, in der in aller Klarheit ein 
Trupp von Piraten dafür verantwortlich gemacht wird, die im Folgenden genannten 
Summen «eingetrieben» zu haben. In vergleichbarer Weise ist auch im Beschluss aus 
Milet über eine große Anleihe bei den Knidiern eine Überschrift zu finden. Dort 
heißt es: Οἵδε ἐδάνεισαγ Κνιδίωμ Μιλησίοις ἀργυρίου Ῥοδίου («von den Kni diern 
haben diese den Milesiern an rhodischem Silber geliehen: …»).182 Danach werden die 
Namen der Gläubiger im Nominativ angeführt. Anders als die Milesier aber wählten 
die Teier eine passivische Konstruktion, in der die Gläubiger stets im Dativ erscheinen 
(τοῖς δανείσα[σι], Z. 69 – τῶι δεῖνι, passim). Migeotte schlägt daher bei Gauthier 
eine Formulierung mit ὀφείλεται («es wird geschuldet») vor, die in vorliegender Edi-
tion den Raumverhältnissen entsprechend modifiziert wird.183

In beiden Fällen wird zudem der Charakter der Darlehen näher bestimmt. Der Kredit  
der Knidier besteht in Silbergeld nach rhodischem Standard (ἀργυρίου Ῥοδίου). Die 
Anleihe der Teier wird zu 10 % verzinst (τόκων δεκάτων), einem üblichen und ge-
mäßigten Zinssatz.184 Şahin aber wendet sich ausdrücklich gegen diese zwingende 
Interpretation des Ausdrucks τόκοι δέκατοι. Vom Kontext des Ersten Kretischen Krie-

178  IG I³ 421–430. Die Zuweisung geht zurück auf Thompson – Wycherley 1972, 153; 
zurückhaltend dagegen Miles 1998, 63; vgl. auch Berti i. Dr.

179  Migeotte 1984, 366–369; Migeotte 2014, 324.
180  Die Belege diskutiert Migeotte 1984, 390  f.; vgl. auch Meier 2012, 128  f.; Migeotte 

2014, 322–325.
181  Şahin 1994, 27  f. 35  f.
182  I.Milet I 3, 138, Z. 68 (Migeotte 1984, 299–304 Nr. 96; 283/282 v. Chr.).
183  Siehe den kritischen Apparat zur Stelle.
184  Migeotte 1984, 40. 387  f.; Walser 2008, 189  f.; siehe auch oben Anm. 70  f. mit Text.
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ges (206/205–201 v. Chr.) ausgehend, verweist er stattdessen auf die Sitte auf Kreta, 
den Göttern den Zehnten aus Kriegsbeute zu weihen (δεκάτη), um nachzuweisen, 
dass die Piraten von dort stammten.185 Dies ist sprachlich unmöglich, wie Gauthier 
betont.186 Alle Folgerungen, die sich aus dieser Hypothese ergeben, sind daher zu-
rückzuweisen.

Der Monat Τρυγητήρ («Winzer[monat]», Z. 70) ist an dieser Stelle, soweit ersicht-
lich, nicht nur in Teos erstmals belegt.187 Die Zeichnungsfrist beginnt am 30. dieses 
Monats188 und wird am ersten Tag des Monats Ἀπατουριών fortgesetzt (Z. 97). Mit 
vorliegender Urkunde erhöht sich die Zahl der bekannten Monatsnamen aus Teos 
auf fünf (in alphabetischer Reihenfolge):189 Ἀνθεστηριών,190 Ἀπατουριών, Λευκαθεών, 
Ποσιδηίων und Τρυγητήρ. Aus den Studien Trümpys zu den ionischen Kalendern191 
geht hervor, dass der Monat Ποσιδηίων dem athenischen Monat Ποσιδεών (Dezem-
ber/Januar) entspricht und dem Monat Ἀπατουριών direkt oder zumindest im Ab-
stand eines Monats folgt.192 Auch Ἀνθεστηριών ist wie sein athenischer Namensvetter 
zu verorten (Februar/März). Der Monat Λευκαθεών eröffnet in Teos das Amtsjahr193 
und «ist (…) ziemlich sicher dem athenischen Ἑκατομβαιών (…) zu gleichen».194 Da-
mit ergibt sich für die Stadt folgender fragmentarischer Kalender in tabellarischer 
Darstellung:

Λευκαθεών: Sommersonnenwende, Beginn des Amtsjahres;
Τρυγητήρ: Herbst; daran unmittelbar anschließend
Ἀπατουριών:  Spätherbst oder Winter; daran unmittelbar oder im Abstand eines 

Monats anschließend
Ποσιδηίων: Wintersonnenwende;
Ἀνθεστηριών: Februar/März.

185  Şahin 1994, 18–21. 27; gefolgt von Kvist 2003.
186  Gauthier, BE 1996, 353, ad loc.: «On ne peut faire de τόκοι δέκατοι l’équivalent de 

δεκάτη».
187  Şahin 1994, 27.
188  Siehe auch den kritischen Apparat zur Stelle.
189  Trümpy 1997, 105  f. – die Samuel 1972, 124 vorzuziehen ist – kennt und diskutiert zwei 

Monatsnamen (Λευκαθεών und Ποσιδηίων). Nicht zu zählen sind eine Reihe kretischer Mo-
natsnamen, die in den Asyliebeschlüssen genannt werden (Rigsby 1996, 306  f. Nr. 145, Z. 13. 
319–321 Nr. 156, Z. 39. 322 Nr. 158, Z. 1  f.), sowie der Brief des Kraton von Chalkedon an den 
Thiasos der Attalisten von Teos, der in den Monat Dystros (makedonischer Kalender) des 7. 
Herrscherjahres von Attalos II. datiert ist (CIG 3070, Z. 2 [OGIS 3070; Laum 1914, 97 Nr. 91]; 
152 v. Chr.).

190  GIBM 1032, Z. 1 (SEG 4, 598; Ehrenbeschluss des Thiasos der Dionysiastai für eine Pries-
terin, spätes 1. Jh. v. Chr. oder 1. Jh. n. Chr.).

191  Trümpy 1997, 13  f. 20–22. 39–119.
192  Direkte Folge gesichert: ebd. 89 (Samos). 93 (Milet). 96 (Priene). 102 (Smyrna); mög-

licherweise ein Abstand von einem Monat: ebd. 49 (Euböia). 63 (Tenos). 107 (Erythrai). 113 
(Herakleia am Latmos).

193  Herrmann 1965, 66  f.; Robert, BE 1973 Nr. 77, 71.
194  Trümpy 1997, 103  f. 105  f.
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Auffällig ist, dass die Nennung des Prytanen Sokrates195 nach dem Monatsnamen 
Τρυγητήρ folgt. Stattdessen wäre die Formel ἐπὶ πρυτάνευς196 τοῦ δεῖνος μηνὸς τοῦ 
δεῖνος zu erwarten.197 Vielleicht deutet dieser Befund auf einen halbjährlichen Wech-
sel der Prytanie im Monat Τρυγητήρ, sodass Λευκαθεών eher an das Frühjahrsäqui-
noktium zu setzen ist – die nach Trümpy «weniger wahrscheinliche» Annahme.198 
Trifft dies zu, wäre aber zu erwarten, dass der Wechsel von der eponymen zu einer 
nachgeordneten Prytanie deutlich markiert würde, wie es etwa in Temnos der Fall 
ist.199 Daher bleiben Zweifel an der weitreichenden Hypothese eines halbjährigen 
Wechsels der Prytanie im Τρυγητήρ.

Formular

Die Bürger, die der Vaterstadt ein Darlehen zur Verfügung stellten, erscheinen stets 
im Dativ und mit Patronym, die ihnen geschuldeten Beträge im Akkusativ. Trink-
gefäße werden stets in Alexanderdrachmen bewertet (ποτηρίου/ων Ἀλεξανδρείου 
δραχμάς κτλ., Z. 72. 75. 78  f. 80). Andere Gegenstände werden, wenn sie aus Gold 
sind (χρυσία), nach ihrem Gewicht (ὁλκή) in Goldstateren bemessen (Z. 82  f. 89  f. 
90. 101  f.), wenn sie aus Silber sind (ἀργυρώματα), in Alexanderdrachmen (Z. 72. 75. 
78  f. 80. 96  f.).200 Pfänder aus Edelmetall werden unter Angabe des Pfandschuldners 
(Z. 72  f. 77. 83–86. 95) ebenfalls nach Gattung und Gewicht spezifiziert. Das Formular 
weist jedoch eine gewisse Varianz auf (ἐνεχύρου παρὰ τοῦ δεῖνος, ἐνεχύρων παρὰ τοῦ 
δεῖνος, ἐνεχύρων τῶν παρὰ τοῦ δεῖνος). Insbesondere aus Z. 86 geht hervor, dass aus 

195  Überlegungen zur Person siehe unten Abschnitt 5.
196  Archaische Schreibung – kein Steinmetzfehler, wie Şahin 1994, 13 annimmt.
197  Beispiele aus Teos: Demangel – Laumonier 1922, 312–314 Nr. 1, Z. 20  f. (SEG 2, 580); 

Şahin 1985, 13, Z. 1; GIBM 4, 1032, Z. 1. – Lediglich ein Fragment aus Erythrai des späteren 
4. Jh. v. Chr. weist diesselbe Eigenart auf. Es handelt sich um einen gemeinsamen Beschluss des 
ionischen und des aiolischen Bundes, in dem wohl die Notwendigkeit, ‹überregional› einheitlich 
zu datieren, die Verfasser des Beschlusses dazu bewogen haben mag, eine Monatsangabe nach 
dem Kalender von Ephesos vor die Angabe eines unbekannten Prytanen zu setzen (I.Erythrai 17, 
Z. 6–9: [ἔδοξ]εν  Ἴωσι καὶ Αἰολεο̄σ[ι | μηνὸ]ς Ἁγνηιῶνος ὡς    Ἐφέ[σι|οι ἄγ]ουσιν, ἐπὶ πρυτάν[εως] 
| κτλ.).

198  Trümpy 1997, 105. Unter dieser Annahme ergibt sich folgender Kalender: Λευκαθεών 
(Frühjahrsäquinoktium, Beginn des Amtsjahres); Τρυγητήρ (Herbstäquinoktium mit Wechsel 
des Prytanen); unmittelbar daran anschließend Ἀπατουριών; wohl mit einem Monat Abstand 
anschließend Ποσιδεών (Wintersonnenwende); Ἀνθεστηριών (Februar/März).

199  Für Temnos ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein halbjährlicher Wechsel der Prytanie an-
zunehmen. Dort kam aber nur dem zu Jahresbeginn tätigen Prytanen die Eponymie zu, während 
der Nachfolger ohne Namensnennung mit der Präposition μετά und Verweis auf den eponymen 
Vorgänger kenntlich gemacht wird; vgl. I.Pergamon 5, Z. 14  f. (OGIS 265; StV III 555; spätes 4./
frühes 3. Jh. v. Chr.); Keil – Premerstein 1907, 96.

200  Eine Reihe von Beispielen für das Formular (ὁλκή + Gewicht in Münzeinheiten im Geni-
tiv) bieten Schatzurkunden aus Didyma aus dem frühen 3. Jh. v. Chr.: I.Didyma 426–433.
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dem Genitiv Singular ἐνεχύρου nicht zu schließen ist, es handle sich nur um einen 
einzigen Pfandgegenstand (ἐνεχύρου παρὰ Φιλιτίδος· χρυσίων ὁλκήν κτλ.).

Es ist deutlich, dass die Gläubigerliste ein hohes Maß an Differenzierung und 
Publizität ermöglichen sollte. Ein Grund liegt darin, dass die Darlehen nicht nur 
in Münzgeld, sondern auch in nicht vertretbaren Sachen wie Edelmetallgegenstän-
den und Pfändern bestanden. Es stellt sich daher die Frage, auf welche Weise letz-
tere verwertet wurden. Denkbar wäre, dass sie von der Polis als Sicherheit eingesetzt 
wurden, um von außerhalb weiteres Geld zu beschaffen. Die Gläubiger hätten damit 
ihrer Stadt denselben Dienst erwiesen wie Moschion, der seiner Vaterstadt Priene zu 
diesem Zweck Silbergegenstände im Wert von 4.000 Drachmen lieh.201 Die Urkunde 
spricht freilich eine eindeutige Sprache: Alles, was darin genannt ist, wurde von den 
Piraten «eingetrieben» (Z. 69) – und mitgenommen. Daher konnte weder die Polis 
ihren Gläubigern, noch konnten die Gläubiger selbst ihren Pfandschuldnern nicht 
vertretbare Wertgegenstände zurückgeben. Damit blieb nur die Forderung auf Rück-
zahlung des Gegenwertes in Münzgeld, zu verzinsen zu 10 %.

Münznominale

Die Alexanderprägungen sind im Zusammenhang mit der Datierung des Dossiers ge-
sondert zu diskutieren.202 Bemerkenswert ist, dass neben diesem ‹überregionalen› No-
minal auch regionales Geld (epichorische Drachmen, Bronzedrachmen) einen Reflex 
in der Gläubigerliste findet.203 Entsprechende Prägungen in Silber und Bronze sind 
zwischen dem späten 4. und 1. Jh. v. Chr. aus Teos überliefert; eine Feinchronologie 
der Prägungen wurde bislang noch nicht etabliert und ist ein Forschungsdesiderat.204 
Ausdrücklich als lokal gekennzeichnetes Geld ist bislang nur zweimal inschriftlich 
erwähnt, nämlich in zwei Abrechnungen der Tempelverwalter des Apollon von Delos 
und in einem Inventar von Weihungen an den Apollon von Didyma. Während in letz-
terem Fall nicht klar ist, ob die 90 ἐπιχώριαι aus Silber oder Bronze geschlagen sind,205 
ist im ersteren von lokalen Bronzedrachmen die Rede.206 Da aber in vorliegender Ur-
kunde epichorische Drachmen neben Bronzedrachmen eine eigene Kategorie darstel-
len, sind sie sicherlich als Silberprägungen anzusehen. Lokale Prägungen waren vor 

201  Siehe oben Anm. 85.
202  Siehe unten Abschnitt 5.
203  Knoepfler 1997, 45.
204  Price 1991, 298; Matthaei 2013, 77 mit Abb. 229–238.
205  I.Didyma 471, Z.  5–7: Ἀθηναίου τοῦ Τ[- - -έ]|ως φιάλη βοηγίαι νικήσαντος, ἐφ’ ἧς 

ἐπι|γραφή· ἐπιχώριαι ἐνενήκοντα (161/0 v. Chr.).
206  IG XI 2, 161, B Z. 20. 162, B Z. 16 (278 v. Chr.) nennen unter der Rubrik ἄλλο ἀργύριον 

παντοδαπόν («anderes verschiedenes Geld») folgenden Posten, dessen Bestand sich offensicht-
lich um eine Münze verringert hat: ἀργυρίου ἀττικοῦ καὶ ἀλεξανδρείου δοκίμου καὶ χαλκοῦ 
ἐπιχωρίου [[- - -]] δραχμὰς !∆∆#$ΙΙΙ bzw. ἀργυρίου ἀττικοῦ [κα]ὶ ἀλεξανδρείου δοκίμου καὶ 
[χαλκῶ]ν ἐπιχωρίων δραχμαὶ !∆∆#$$ΙΙ.
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allem für den täglichen Wirtschaftsverkehr von Bedeutung.207 Hierin liegt wohl der 
Grund, warum sie kaum in der inschriftlichen Überlieferung auftauchen: Sie wurden 
vermutlich selten in Heiligtümern hinterlegt oder für umfangreiche Geldgeschäfte 
verwendet – außer, es bestand der Druck, in kurzer Zeit große Summen aufbringen 
zu müssen, wie es in Teos der Fall war.

Darüber hinaus ist im Gegensatz zu ἡμιστάτηρον (Halbstater), einer Goldmünze 
mit dem Gewicht einer attischen Drachme,208 auch die alternative Bezeichnung 
ἡμιχρύσους in den Inschriften etwas seltener anzutreffen, hier aber an mehreren Stel-
len zwingend zu ergänzen (Z. 83. 86. 90). Neben Athen,209 Thasos210 und Perge211 
ist die Münze auch in Didyma212 bezeugt, wo sich eine besonders aufschlussreiche 
Parallele für das Formular in der Gläubigerliste findet: Die Schatzurkunde des Jah-
res 276/275 v. Chr. nennt einen Schlüssel, der für das Allerheiligste hergestellt wurde, 
und gibt sein Gewicht mit 17 Stateren, einem ἡμίχρυσους und einer Halbobole an.213 
Zudem rechnete man in Teos mit Viertelstateren in Gold (τετάρτη).214 Diese Einheit 
taucht, soweit ersichtlich, nur in Perge in den Inventaren des Artemisheiligtums ein 
weiteres Mal inschriftlich auf.215

Darlehenssummen

Bei vorsichtiger Berechnung auf Grundlage des Textbefundes errechnet sich die auf 
der Stele verzeichnete Darlehenssumme als mindestens 288,25 Goldstatere (= 5.765 
Drachmen),216 13.525 Alexanderdrachmen (≈ 16.906 Drachmen),217 2.120 epichori-
sche Drachmen, 175 Bronzedrachmen, 37 Obolen und 93 unbekannte Münzeinhei-
ten, die vermutlich auch als Alexanderdrachmen (≈ 116 Drachmen) anzusehen sind 
(Abb. 12). Unter Vernachlässigung des Bronzegeldes und Kleingeldes entspricht dies 
24.907 Drachmen bzw. etwas mehr als 4 Talenten. Es sind 17 Gläubiger fassbar; damit 
ergibt sich, dass eine Person im Durchschnitt mindestens 1.472 Drachmen als An-
leihe zeichnete; die Spanne reicht von 66 Alexanderdrachmen (≈ 83 Drachmen; N. N., 
Sohn des -doros, Z. 99  f.) bis zu umgerechnet mindestens 7.950 Drachmen (Eukletos, 
Z. 100).

207  Mittag 2016, 221  f.
208  Regling 1912, 254; vgl. auch Lejeune 1991, 198.
209  Agora XVI 296, Z. 36. 48. 49 (161/0 v. Chr.).
210  IG XII Suppl. 367, Z. 7 (1. Jh. v. Chr.).
211  I.Perge 10, Z. 29. 40. 49 (hellenistisch).
212  I.Didyma 432, 18.
213  I.Didyma 427, Z.  8–10: κλεὶς ἐπὶ τὸ ἄδυτον | [κ]ατεσκευάσθη ἔχουσα χρυσίου ὁλκὴν 

χρυσοῦς | δεκαεπτὰ ἡμίχρυσον ἡμιωβέλιον; vgl. auch I.Didyma 463, Z. 30  f.
214  Hesych. ε 1718 (Latte ΙΙ p. 55): ἕκτη, τρίτη, τετάρτη· νομίσματα ἀργυρίου καὶ χρυσίου 

καὶ χαλκοῦ; Lejeune 1991, 199 Nr. 2.
215  I.Perge 10, Z. 24. 53. 62  f. (hellenistisch).
216  Umrechnungsverhältnis nach Regling 1929, 2173: 1 Goldstater = 20 Silberdrachmen.
217  Zum Umrechnungsverhältnis siehe oben Anm. 34 mit Text.
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Die tatsächlichen Summen, die die 17 Männer zur Verfügung gestellt haben, sind 
sicherlich noch um einiges höher. Zudem ist zu berücksichtigen, dass mindestens 
eine weitere Spalte unbekannter Länge fehlt und die gesamte Darlehenssumme von 
dem von den «Piraten» geforderten Betrag abhängig war.218 Aufgrund des großen 
Textverlustes ist somit unklar, ob der durchschnittliche Beitrag pro Person an das 
heranreichte, was etwa in den beiden großen Anleihen von Milet (283/282 bzw. 
211/210 v. Chr.) dokumentiert ist. Die Gläubiger – Knidier im ersten Fall, Milesier 
im zweiten – kommen auf Summen von 3.650 bzw. 3.600 Drachmen pro Kopf.219 Im 
Vergleich mit den Zahlen in der Stiftungsinschrift des Polythrous von Teos, der Mitte 
des 2. Jh. v. Chr. eine Summe von 34.000 Drachmen zur Finanzierung von Unterricht 
im Gymnasion zur Verfügung gestellt hatte, lassen sich aber dennoch die finanziel-
len Belastungen abschätzen, die sich für die Bürger von Teos ergaben. Sie zeichne-
ten durchschnittlich etwa den doppelten Jahresverdienst eines Kithara-Spielers (700 
Drachmen) und fast den sechsfachen Jahresverdienst eines Lehrers für Fechten und 
Bogenschießen (250 Drachmen) als öffentliche Anleihe.220 Welche Belastung dies für 
die breite Bevölkerung mit sich brachte, die in Form einer außerordentlichen Vermö-
genssteuer zur Tilgung der Anleihe beitrug, lässt sich nicht ermessen.

Onomastik

Bei Betrachtung der Liste fällt auf, dass unter den Pfandschuldnern nur Timotheos, 
der Sohn des Demetrios (Z. 85), ein Patronym trägt. Trotz der großen Lücken im 
Text scheint diese Beobachtung nicht auf ein verkürztes Formular zurückzuführen zu 
sein. Denn der Pfandgläubiger von Timotheos, Athenopolis (Z. 81), hat noch weitere 
Kredite vergeben, bei denen die Pfandschuldner Charmides (Z. 83) und Philitis, eine 
Frau (Z. 86), ausdrücklich ohne Patronym stehen, d.  h. als Paröken oder gar Fremde 
gekennzeichnet werden. Innerhalb eines einzigen Eintrages wird also offensichtlich 
nach Status – Bürger oder Nichtbürger – differenziert. Trifft diese Überlegung zu, 
deutet dies auf einen hohen Anteil von Schuldverhältnissen, die Bürger von Teos mit 
Fremden oder ansässigen Nichtbürgern eingingen.

Folgende Namen in der Gläubigerliste (in alphabetischer Reihenfolge) sind nicht 
allgemein gebräuchlich oder weisen in ihrer Verbreitung bestimmte regionale Schwer-
punkte auf. Sie verdienen daher eine nähere Betrachtung:221

– Ἀθηνόπολις (Z. 81) ist ein typisch ionischer Name, mit einigen weiteren Belegen 
in Attika.222

218  «Hunderte von Menschen» und Geldbeträge von «mehreren hunderttausend Drachmen», 
wie Şahin 1994, 4 meint, sind dennoch nicht zu erwarten.

219  Migeotte 2014, 210  f. 324  f.
220  Syll.³ 578, Z. 15–17. 25  f. (Laum 1914, 93–96 Nr. 90); Migeotte 2014, 188  f.
221  Wo nicht anders angegeben, fußen die im Folgenden gemachten Beobachtungen auf 

LGPN 5 A und 5 B.
222  LGPN II s.  v.
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– Εὔκλητος (Z. 100) ist wohl als Variante des in Athen, der Ägäis und in Kleinasien 
geläufigen Namens Εὔκλειτος anzusehen. Für die hier vorliegende Schreibung gibt 
es zeitgenössische Belege allerdings nur in Messene.223 Ob dies für eine Herkunft 
dieses Gläubigers oder seiner Familie aus diesem Raum spricht, muss offen blei-
ben.

– Θεοδᾶς (Z. 78) scheint vor allem für Ionien und Mysien typisch zu sein; darüber 
hinaus finden sich vereinzelte Belege auf Euboia224 und in Thrakien.225 Der Name 
ist eine Variante des in Makedonien, in der Ägäis und Westkleinasien gebräuch-
lichen Θευδᾶς.226

– Für Θεοφαμίδης (Z. 74) lässt sich lediglich ein Θεοφαμίδας aus Kos als Namensvet-
ter anführen, dessen Sohn es laut einer Vaseninschrift nach Karthago verschlagen 
hatte.227 Aufgrund des Steinbefundes ist zwar möglich, als Patronym Θεοφά[νου] 
zu lesen, einen Namen, der in Teos und in Ionien geläufig ist. Doch ist dies un-
wahrscheinlich. Da Θεοφαμίδης derart selten ist, muss der Name eine Tradition 
in der Familie gehabt haben; zudem ist es in Teos nicht unüblich, dass Namen di-
rekt vom Vater auf den Sohn übergehen (Z. 81). Offensichtlich handelt es sich um 
 einen Namen dorisch-nordwestgriechischer Herkunft, bei dem nur die Endung an 
attisch-ionische Gepflogenheiten angepasst wurde.228

– Λυσιμαχίδης (Z. 88) ist vor allem in Athen allgemein gebräuchlich,229 darüber 
 hinaus aber nur punktuell belegt, wie im ionischen Raum etwa in einer zeitgenös-
sischen Spenderliste aus Smyrna. Der Name ist sicherlich auch in Z. 96 zu ergän-
zen.230

– Μαντίθεος (Z. 73) ist in Ionien nicht geläufig, aber im südlich benachbarten Mi-
let und Stratonikeia belegt. Der Name wurde zudem von Milet in seine Kolonie 
Sinope getragen, wo er sehr verbreitet ist. Der Pfandschuldner Mantitheos trägt 

223  LGPN III A s.  v. Nr. 5  f. Die Belege aus Sparta, ebd. Nr. 1–4, sind kaiserzeitlich und daher 
nicht verwertbar.

224  LGPN I s.  v.
225  I.Byzantion 374 (späthellenistisch).
226  Bechtel 1917, 202–207 subsumiert auf Θευ- gebildete Namen unter dem Eintrag «Θεο-, 

Θεε-, Θεᾱ-, -θεος zu θεός». Die eher seltene, ‹ionisierende› Form Θευδῆς findet sich auf Chios 
sowie in Ephesos und Smyrna.

227  CIG 5365: Χαρμῖνος Θεοφαμίδα Κῷος («ex ruderibus Carthaginis vasculum»; wohl kai-
serzeitlich); LGPN I s.  v. Der Befund ist auch mit dem Erscheinen von IG XII 4 unverändert.

228  Hierfür spricht die Wurzel -φαμ-, die attisch-ionisch -φημ- heißen würde, wie an dem 
Namen Εὐφημίδης ersichtlich ist, der in Inschriften aus Athen und Euboia auftaucht; LGPN I 
s.  v. II s.  v. Die Vermutung einer dorisch-nordwestgriechischen Herkunft wird durch den ver-
wandten Namen Θεόφαμος gestützt, der inschriftlich in Melitaia (Thessalien) überliefert ist; 
LGPN III B s.  v.

229  LGPN II s.  v.
230  Andere auf -μαχίδης endende Namen sind in Kleinasien nicht überliefert. Denkbar wären 

freilich auch Ἀλκιμαχίδης, Ἀμφιμαχίδης, Ἀντιμαχίδης und Νικομαχίδης, doch sind diese Namen 
insgesamt sehr selten.
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ebenso wie seine Kollegen Hermippos und Antisthenes kein Patronym. Er könnte 
daher aus dem karischen Raum stammen.

– Μιννίων (Z. 76) ist ein in ganz Karien verbreiteter Name, der nach Ionien aus-
strahlt.231

– Πολυάρητος (Z. 88) ist eine etwas seltenere Nebenform des Namens Πολυάρατος, 
der in Athen, in der Ägäis und in Makedonien allgemein verbreitet ist.

– Im LGPN entscheidet man, den Genitiv Σωδάμ[ου] (Z. 77) auf den Nominativ 
Σωδάμας zurückzuführen. Der Name Σώδαμος – allgemein verbreitet in Athen 
und in der Ägäis232 – ist nicht mit Sicherheit auszuschließen, doch scheint die 
Tatsache, dass dieser Name im benachbarten Kolophon in der Variante Σώδημος 
belegt ist, für die Lesung des LGPN zu sprechen.

– Mit Φιλιτίς233 (Z. 86) taucht eine Frau auf, die ein Darlehen aus der Hand von 
Timotheos mit der Gabe eines Pfandes (Goldgegenstände) abgesichert hat. Ein 
Ehemann oder männlicher Verwandter wird nicht angegeben. In ägyptischen Pa-
pyri des 3. Jh. v. Chr. sind ebenfalls Frauen greifbar, die ohne Beteiligung  eines 
Vormundes als Gläubigerinnen in Darlehensverträgen auftreten.234 Eine belast-
bare Aussage zur Rechts- und Vermögensfähigkeit von Philitis ist aber nicht mög-
lich.235 Im inschriftlichen Befund lässt sich, soweit ersichtlich, ein Text aus Chios 
als vergleichbares Beispiel anführen. Die Stadt hatte zum Zweck des Mauerbaus 
ein königliches Geldgeschenk aus Pergamon in Darlehen angelegt, die nicht rück-
zahlbar an die Bürger vergeben wurden. Die Darlehensnehmer stellten als Sicher-
heit Grundstücke, die mit einer dauernden Abgabe belastet wurden.236 In einer 
entsprechenden Liste finden sich drei von vier Frauen ohne Beteiligung eines 
männlichen Verwandten. Anders als bei Philitis wird dort aber stets ausdrücklich 
gekennzeichnet, ob sie Bürgerstöchter sind oder zu den Paröken gehören.237

231  Außerhalb dieser Regionen lediglich LGPN IV s.  v. (Philippi, Makedonien, 3. Jh. v. Chr.).
232  LGPN I s.  v. II s.  v.
233  LGPN I s.  v. (Milet, Knidos, Kos und Nisyros).
234  Von Reden 2007, 157  f.
235  In der Überlieferung sind Frauen vor allem durch die Gabe von Darlehen, Schenkun-

gen und Stiftungen präsent; van Bremen 1996, 37–40. 208–217; Stavrianopoulou 2006, 
226–249. Als Schuldnerinnen sind sie vor allem in den Abrechnungen der Hieropoioi von Delos 
und im «Verkaufsregister» (Walser 2008, 130  f.) von Tenos fassbar. Dort treten sie stets mit 
männlichen Vormündern oder Bürgen auf. Die Darlehenspraxis folgt eher den Bedürfnissen des 
Familienverbandes als der einzelnen Frau; Stavrianopoulou 2006, 159–180.

236  Ausführlich hierzu Meier 2012, 72. 304–308 Nr. 36.
237  Maier 1959, 192–195 Nr. 52 (SEG 19, 577; Bringmann – Steuben 1995, 255–259 

Nr. 231 E), Z.  17 (Theano, Tochter des Damasistratos). 22 (Metris, Tochter des Paröken Deme-
trios). 42 (Helias, Tochter des Theodoros). 
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5. Datierung

Aufgrund paläographischer Vergleiche datiert Şahin die Inschrift in die zweite Hälfte 
des 3. Jh. v. Chr.238 Er sieht die auf Peter Herrmann zurückgehende Vermutung be-
stätigt, dass ein schwerwiegender Überfall auf die Stadt die Bürger von Teos veranlasst 
habe, sich in großem Umfang um die territoriale Unverletzlichkeit ihres Dionysos-
Heiligtums und ihrer Stadt (Asylie) zu bemühen.239

Dieser Ansicht wurde weitgehend gefolgt.240 Der Hinweis in der Ehreninschrift für 
Antiochos III. (204/203 v. Chr.), dass sich die Bürger von Teos durch ständige Kriege 
finanziell überlastet fühlten,241 die Tatsache, dass ein bedeutender Teil aller Beschlüsse 
über die Anerkennung der Asylie (erste Serie um 200 v. Chr.) aus dem wegen Piraterie 
verrufenen Kreta stamme,242 der Erzpirat Dikaiarchos (s.  u.), der Erste Kretische Krieg 
(206/205–201 v. Chr.)243 und eine Episode bei Livius, demzufolge die Küste zwischen 
Teos und Samos als Schlupfwinkel für wendige Piratenboote (piratici celoces et lembi) 
gedient habe,244 ergeben in der Tat ein Bild von unruhigen, kriegerischen Zeiten, in 
das sich hiesiger Text vordergründig problemlos einfügt.245 Diese Nachrichten haben 
indes den Blick auf das Dossier gründlich verstellt. Zugunsten einer nicht zwingenden 
Argumentation mit historischem Kontext wurden andere im Text enthaltene Kriterien 
vernachlässigt, die zur Datierung geeignet sind.

238  Şahin 1994, 12–14. Der Beobachtung, dass «das neue Dokument (…) jünger aber als der 
Sympolitievertrag von Kyrbissos sein muss», mag man mit Blick auf die geschwungenen Außen-
hasten von Μ und Σ nicht zustimmen; vgl. Robert – Robert 1976, 157 Fig. 1. Das Kyrbissos-
Dekret und das vorliegende Dossier (II/III) stehen sich paläographisch sehr nahe.

239  Herrmann 1965, 131  f.
240  Ferone 1997, 90–92; Bussi 1999; De Souza 1999, 69; Strubbe 2000, 16–20; Aneziri 

2003, 94  f.; Buraselis 2003, 154  f.; Kvist 2003, 195–198; Chaniotis 2005, 119; Gabrielsen 
2005, 392. Akyürek Şahin 2012 setzt sich mit den Überlegungen von Gauthier, Pleket 
und Merkelbach nicht näher auseinander. Sie druckt die Edition von Şahin unverändert mit 
türkischer Übersetzung ab und verteidigt den von Şahin postulierten Zusammenhang zwi-
schen vorliegendem Dossier und der Asylie von Teos. Rigsby 1996, 22–24 zeigt sich dagegen 
zurückhaltend gegenüber derartigen Annahmen. Aus der Existenz von Asylievereinbarungen 
könne man nicht zwingend schließen, dass ein Gemeinwesen zuvor schlimme Gewaltakte erlit-
ten habe; es sei fraglich, ob sie als Mittel zur Eindämmung von Gewalt anzusehen seien. Zu den 
Asylie urkunden aus Teos vgl. ebd. 292–395 Nr. 132–161.

241  Herrmann 1965, Z. 13–14 (SEG 41, 1003 I).
242  Siehe hierzu oben die Bemerkungen zu Z. 69.
243  Wiemer 2002, 174–176.
244  Liv. 37, 27 (L. Aemilius Regillius trifft mit seiner Flotte, als er sich anschickt, im Krieg 

gegen Antiochos III. das Umland von Teos zu verheeren, auf Piratenboote, die mit Beute be-
laden von Chios zurückkehren; 190 v. Chr.). Vgl. auch Strab. 14, 1, 32 (C 644); Şahin 1994, 15 
Anm. 20.

245  In diesem Sinne Şahin 1994, 34–36; vgl. dagegen Ma 1999, 48, der den Krieg zwischen 
Attalos I. und Antiochos Hierax als Alternative vorschlägt. Wiemer 2002, 154  f. spricht sich 
klar gegen einen Zusammenhang zwischen dem Inschriftendossier aus Teos und dem Ersten 
Kretischen Krieg aus.
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Dies gilt zunächst für die Münzen, die in der Gläubigerliste genannt werden, näm-
lich Alexanderdrachmen, die von der Polis Teos zwischen 323 und 297/296 v. Chr. 
geprägt wurden.246 Lysimachos ließ dort zwischen 299 und 297/296 v. Chr. Alexander-
drachmen mit seiner Königssignatur schlagen.247 Für fast das gesamte 3. Jh. v. Chr. ist 
dieser Münztyp dort nicht mehr nachweisbar. Eine zweite Serie von Alexanderdrach-
men aus Teos kann schließlich zwischen etwa 204 und 190 v. Chr. datiert werden.248 
Dies ist ein Befund, der sich auch für alle anderen Prägestätten Ioniens ergibt, wo 
Alex andermünzen jeweils am Beginn des 3. Jh. v. Chr. sowie an der Wende vom 3. zum 
2. Jh. v. Chr. geschlagen werden.249 Bei diesen Überlegungen ist zwar zu berücksichti-
gen, dass Umlaufzeiten von Münzen ihre Prägeperioden überschreiten. Dennoch ist 
klar, dass es sich im vorliegendem Fall um Alexanderdrachmen aus der ersten Präge-
periode handeln muss, weil in dem Text auch Goldnominale genannt werden.

Alexandermünzen in Gold tauchen in Ionien nur am Ende des 4. Jh. v. Chr. auf 
und sind danach nicht mehr belegt. Neben Kolophon, Ephesos und Milet prägte man 
wahrscheinlich auch in Teos zwischen 323 und 301 v. Chr. Goldstatere im Namen 
 Alexanders.250 Da die Bürger von Teos bei Silbergeld zwischen Alexanderdrachmen 
und einheimischen Drachmen (s.  o.) unterschieden, ist es sicherlich fraglich, ob es 
sich bei den in unserem Text genannten χρυσοί um Alexandermünzen in Gold ge-
handelt hat. Es finden sich aber – wenn auch nur in geringem Umfang – in der Zeit 
von 394 bis 300 v. Chr. lokale Goldprägungen.251 Jüngere Exemplare scheinen nicht 
bekannt zu sein.252 In der inschriftlichen Überlieferung von Teos werden Goldstatere 
ebenfalls nur im ersten Brief des Königs Antigonos Monophthalmos (306–301 v. Chr.) 
genannt.253

Aufgrund dieser Beobachtungen kann das Dossier zuverlässig um 300 v. Chr. da-
tiert werden. Dies deckt sich auch mit der Paläographie, die charakteristisch für die 

246  Siehe auch oben Anm. 32.
247  Thompson 1968, 175.
248  Thompson 1968, 175; Price 1991, 294–299 mit Tafel LXIV, Abb. 2310–2312; Matthaei 

2013, 76 mit Anm. 310.
249  Price 1991, 246–299. Lediglich Chios bildet mit Laufzeiten von 290–275 (4 dr, dr), 

270–220 (AU, 4 dr) und 210–165 v. Chr. eine Ausnahme; Mørkholm 1991, 141; Price 1991, 
299–306. – Treffen die hier vorgetragenen Überlegungen zu, ist der Beschluss über die Sympo-
litie zwischen Teos und Kyrbissos, der dem vorliegenden Dossier (II/III) sachlich und paläogra-
phisch in Vielem ähnelt, tendenziell in das frühere 3. Jh. v. Chr. zusetzen (Robert – Robert 
1976, 156: «nous dirons, de façon générale, qu’elle remonte au IIIe siècle»). Auch darin erschei-
nen Alexanderdrachmen als Münznominal, in dem der Sold für den Garnisonskommandanten 
und seine Soldaten bemessen wird; ebd. 155, Z. 30. 31.

250  Price 1991, 294–297.
251  Head 1911, 595.
252  Dies ergab eine Durchsicht folgender Münzcorpora zu Ionien: SNG v. Aulock, BMC Ionia, 

SNG Copenhagen, Hunterian Collection, McClean Collection, SNG München, SNG Tübingen.
253  Bencivenni 2003, 171–176, Z.  73 (Welles 1934, 16–23 Nr. 3): ἐξαιρεῖσθαι ἀπὸ τῶν 

προσόδων χρυσοῦς τετρακοσί[ους καὶ χιλίους].
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Zeit ist.254 Mit Blick auf den eponymen Prytanen Sokrates, den wir am Beginn der 
Gläubigerliste finden (Z. 70), gewinnt dieses Bild weiter an Kontur. An sich ist sein 
Name in Ionien recht häufig verbreitet. In Teos jedoch ist er bislang nur ein einziges 
Mal als Name eines Münzmeisters belegt. Jener zeichnete verantwortlich für Drach-
men und Diobolen, die in der Zeit um 300 v. Chr. geprägt wurden.255 Bei dem derzei-
tigen Stand der Überlieferung spricht nichts dagegen, den Münzmeister mit unserem 
Prytanen zu identifizieren oder die beiden Personen zumindest als zur gleichen Fa-
milie zugehörig zu betrachten.

Das Dossier muss daher aus der Diskussion um die Gründe und Umstände der 
Asylie von Teos ausgeschieden werden. Dass bei der Revision der Inschrift im Prä-
skript von Beschluss II auch der Name von König Demetrios (Z. 20) gewonnen wer-
den konnte, fügt sich nahtlos in den dargelegten Befund ein. 283 v. Chr., Demetrios’ 
Todesjahr, ergibt sich damit als Terminus ante quem. Als Terminus post quem wird 
die Kleinasienexpedition des Königs 287/286 v. Chr. vorgeschlagen. Dies ist im Fol-
genden zu begründen. Das Dokument aus Teos wirft damit ein neues Licht auf die 
Verhältnisse Westkleinasiens nach der Schlacht bei Ipsos – eine Zeit, bei der uns die 
historiographische Überlieferung weitgehend im Stich lässt.

6. Historischer Kontext und Deutungsversuch

In der Forschung betont man zu Recht, dass der Begriff πειρατής (Z. 65. 69) über eine 
inhaltliche Bandbreite verfügt, die keinesfalls auf die Erscheinung des Seeraubes ein-
geengt werden kann, wie es etwa der moderne Sprachgebrauch nahelegt.256 «Piraterie» 
ist im Hellenismus ebenso wie in der frühen Neuzeit eine Erscheinung, die eng mit 
Kriegsführung, Söldnerwesen und dem Zwang verknüpft ist, Feldzüge durch Beute 
zu finanzieren. Ob eine gewaltsame Handlung gegen ein Gemeinwesen als «Piraterie» 
angesehen wird, hängt nicht zuletzt davon ab, ob der Beobachter sie für legitim, illegi-
tim oder gar für ein Zeichen devianter Sitten und Gebräuche hält.257

Schon Isokrates spricht mehrfach von marodierenden, beschäftigungslosen Söld-
nern, die besonders für die Städte Kleinasiens eine ständige Bedrohung darstellten.258 
Ob solche Gruppen auf eigene Faust Raubzüge unternahmen oder als Teil eines kö-
niglichen Heeresaufgebotes auftraten, machte für die belastete Bevölkerung kaum 

254  Siehe oben Abschnitt 1.
255  Babelon 1930, 54 Nr. 2670 (nach 301 v. Chr.); LGPN 5 A s.  v. Σώκρατης 19 (320–310 

v. Chr.).
256  Zur Begriffsgeschichte Ducrey 1999, 172–174; de Souza 1999, 2–12; Meissner 2012, 

24  f.
257  Vgl. Wiemer 2002, 114–116; Meissner 2012.
258  Isokr. ep. 9, 8–10. or. 4, 168. 5, 120  f. 8, 24; McKechnie 1989, 85. 90; Trundle 2004, 111. 

Diese Leute sind für Isokrates ein Argument, König Philipp II. einen Zug gegen Kleinasien und 
das Perserreich schmackhaft zu machen: Durch Krieg und Gründung von Städten könne man 
ihnen ein Auskommen verschaffen und der Gefahr begegnen, die von ihnen ausgehe.
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 einen Unterschied. Söldnerführer wurden gerne von den hellenistischen Königen zur 
Kriegsführung in Anspruch genommen und entwickelten sich zu schillernden Gestal-
ten mit gewissem politischen Einfluss. Der phokische Söldnerführer Ameinias etwa, 
den Antigonos II. Gonatas in Dienst nahm, erscheint je nach Tendenz der Gewährs-
männer in den Quellen einmal als Piratenführer (ἀρχιπειράτης), einmal als Feldherr 
(στρατηγός).259 Ähnliches gilt für den Söldnerführer Dikaiarchos, mit dessen Hilfe 
Philipp V. 205/204 v. Chr. seine Herrschaftsansprüche in der Ägäis durchzusetzen ver-
suchte.260 Er gelangte später zu hohen Ehren am Hof der Ptolemäer, die zu Gunsten 
seiner Privatschatulle eine Art Umsatzsteuer auf den Sklavenhandel erheben ließen.261 
Philipp V. hatte sich somit als gelehriger Schüler seines Ahnen Demetrios Poliorketes 
erwiesen: Als dieser die Polis von Rhodos belagerte, setzte auch er, wie es heißt, «Pira-
ten» ein, um die Küsten der Insel verwüsten zu lassen.262 Einem Trupp unter dem Pi-
ratenführer Timokles gelang es dabei, bis zur rhodischen Peraia vorzudringen, bevor 
er schließlich von einem rhodischen Flottenverband in einer Seeschlacht aufgebracht 
und gefangen genommen wurde.263

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass auch die Stadt Teos von einem solchen 
Söldnertrupp besetzt und erpresst wurde (Z. 27. 65. 69). Über seine Herkunft lassen 
sich der Urkunde jedoch keine Angaben entnehmen.264 Gesichert ist, dass Söldner-
trupps auch in der Zeit nach der Schlacht von Ipsos, als die Könige Demetrios Polior-
ketes und Lysimachos um die Vorherrschaft an der westkleinasiatischen Küste strit-
ten, von großer Bedeutung waren. Es sei insbesondere daran erinnert, welch wichtige 
Rolle der Söldnerführer Andron gespielt haben soll, als Lysimachos die Stadt Ephesos 
eroberte. Andron stand zunächst im Dienst von Ainetos, dem von Demetrios Poli-
orketes eingesetzten Stadtkommandanten von Ephesos, und hatte den Auftrag, die 
Nachbarterritorien zu verwüsten (τοὺς ὁμόρους κατατρέχειν).265 Gemeint sind offen-
bar die Städte, die sich bereits in der Hand von Lysimachos befanden. Dessen Feld-
herr Lykos wiederum bestach Andron, veranlasste ihn zu einem Seitenwechsel und 

259  Vgl. Polyain. 4, 6 gegen Plut. Pyrrhos 29, 11. Während nicht klar ist, auf welche Gewährs-
männer Polyainos zurückgreift, basieren die Ausführungen Plutarchs auf Hieronymos von Kar-
dia, der bei Antigonos Gonatas in Rang und Würden stand; Wiemer 2002, 114  f. Zur Figur des 
Ameinias vgl. auch de Souza 1999, 47  f.; Gabrielsen 2005, 395; Meissner 2012, 34  f.; Dixon 
2014, 82–85. 91  f.

260  Diod. 28, 1; vgl. auch Polyb. 18, 54; de Souza 1999, 56  f. 82; Wiemer 2001, 66  f.; Wiemer 
2002, 123; Chaniotis 2005, 252  f.; Meissner 2012, 36  f.

261  P. Col. I Inv. 480 (198/7 v. Chr.; ed. Westermann 1929); Wiemer 2002, 114; vgl. auch 
Keenan u.  a. 2014, 451  f.

262  Diod. 20, 83, 1–5; Meissner 2012, 32  f.
263  Diod. 20, 97, 5; de Souza 1999, 46–49; Wiemer 2001, 245  f.; Wiemer 2002, 78–83; 

Meissner 2012, 33  f.
264  Siehe hierzu die Bemerkungen zu Z. 69.
265  Vgl. dazu auch die Bemerkung bei Paus. 1, 7, 3, Ptolemaios II. Philadelphos habe, um 

einen Durchzug seines Gegners Antiochos II. nach Ägypten zu verhindern, gegen wehrhafte 
Regionen Soldaten eingesetzt, schwächere Gebiete aber durch «Räuber» verheeren lassen.
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eroberte so Ephesos. Da sich Lykos freilich der Loyalität der Söldner keineswegs sicher 
sein konnte, wurden sie entlohnt und entlassen, während er Andron selbst gefangen 
setzen ließ.266 Beim derzeitigen Stand der Überlieferung ist nicht deutlich, ob diese 
Episode vor 295 (erste Eroberung von Ephesos durch Lysimachos) oder in das Jahr 
287/286 v. Chr. (zweite Eroberung von Ephesos durch Lysimachos) zu datieren ist.267

302 v. Chr. fielen Teos und Kolophon in die Hand von Lysimachos.268 Der König 
ließ sogar kurzzeitig eine königliche Münzstätte in Teos betreiben (s.  o.). Daher ist 
durchaus denkbar, dass auch Teos unter den von Andron verübten Raubzügen zu lei-
den hatte. Es ist aber fraglich, ob gerade diese Ereignisse einen Reflex in vorliegender 
Urkunde gefunden haben. Denn die Stadt stand offensichtlich unter der Herrschaft 
von Demetrios Poliorketes (Z. 20), sodass eher an die Zeit nach 287 v. Chr. zu denken 
ist. In diesem Jahr landete Demetrios mit einer Streitmacht von 11.000 Mann bei Mi-
let, um Lysimachos Karien und Lydien wieder zu entreißen. Er heiratete Ptolemaïs, 
eine Tochter aus der Ehe Ptolemaios’ I. mit Eurydike von Milet – die Verlobung hatte 
Seleukos schon 299 v. Chr. vermittelt. Unmittelbar nach der Hochzeit zog er nach 
Sardeis.269 Sein Weg dorthin wird ihn über Ephesos und Smyrna zur Mündung des 
Hermos geführt haben, von wo man leicht nach Zentrallydien gelangte. Somit pas-
sierte er auch die Halbinsel von Çeşme und die dort gelegene Stadt Teos. Sie gehörte 
sicherlich zu den zahlreichen Städten, die zu ihm übergingen – sei es freiwillig, sei es 
durch Gewalt, wie Plutarch schreibt.270 Demetrios’ Unternehmen schlug jedoch insge-
samt fehl. Lysimachos behielt die Oberhand, nicht zuletzt, weil sein Sohn Agathokles 
Demetrios zwang, nach Phrygien und schließlich Kilikien abzuziehen.

Im Jahr 283/282 v. Chr. war die Bürgerschaft von Milet nicht in der Lage, eine 
zweite Rate an Kontributionen für Lysimachos zu begleichen. Sie schickte daher zwei 
Gesandte, Kallikrates und Philippos, nach Knidos. 16 Bürger von Knidos gewährten 
daraufhin den Milesiern im Namen ihrer Vaterstadt eine Anleihe (προδανεισμός)271 
in Höhe von 73.000 Drachmen rhodischen Silbers (12 Talente und 10 Minen). 
75 Bürger von Milet wiederum traten – ebenfalls im Namen der Stadt – als Bürgen 
auf (προεγγύησις). Offen bleibt, ob die Forderungen des Königs erfüllt werden konn-
ten. Auch die Gesamtsumme und die Anzahl der Raten sind unbekannt. Die Milesier 

266  Polyain. 5, 19; vgl. auch Frontin. strat. 3, 3, 7; Franco 1993, 92; de Souza 1999, 47  f.; 
Walser 2008, 81  f. Zum Verhältnis von Polyainos zu dem älteren Frontin vgl. jetzt Wheeler 
2010, 30–36.

267  Walser 2008, 87.
268  Diod. 20, 107, 5; zur Kampagne des Lysimachos vgl. Niese 1893, 380–382; Lund 1992, 

71  f. 119; Franco 1993, 47–52.
269  Plut. Demetrios 46, 4–6; Niese 1893, 380; Wehrli 1968, 188–192; Müller 1976, 13  f.; 

Buraselis 1982, 95  f.; Franco 1993, 57. 137; Walser 2008, 76–87.
270  Plut. Demetrios 46, 6: καὶ μετὰ τὸν γάμον εὐθὺς ἐπὶ τὰς πόλεις τρέπεται, πολλῶν μὲν 

ἑκουσίως προστιθεμένων, πολλὰς δὲ καὶ βιαζόμενος.
271  Zum Begriff vgl. auch IG II/III³ 1141, Z. 5 (Athen, kurz nach 229/8 v. Chr.), sowie I.Mylasa 

601, Z. 11 (nach 39 v. Chr.), mit den Bemerkungen von Migeotte 1984, 32. 1989, 196.
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ließen schließlich eine Kommission von 75 Männern über angemessene Ehrungen 
für die Gläubiger aus Knidos beraten, die zusammen mit den Bürgen namentlich in 
einer Liste verzeichnet wurden.272 Da Milet der Ausgangspunkt des Feldzuges von 
Demetrios gewesen war,273 spricht vieles dafür, dass Lysimachos von der Stadt In-
demnitätszahlungen eingefordert hatte, nachdem sie wieder unter seine Herrschaft 
gelangt war.274

Die Dekrete aus Milet und Teos weisen eine ausgesprochen sachliche Nähe zuein-
ander auf. Daher liegt die Frage nahe, ob nicht die beiden Städte ein ähnliches Schick-
sal teilten und Lysimachos als der Urheber der Misere in Teos zu sehen ist.275 Fol-
gendes Geschehen ist denkbar: Als sich das Scheitern der Kleinasienexpedition von 
Demetrios abzeichnete, bemühte sich Lysimachos zügig um die Wiederherstellung 
seiner Autorität in Ionien, indem er die Städte, die auf die Seite seines Gegners Demet-
rios übergegangen waren, mit Strafzahlungen belegte. Er könnte diesen Anspruch mit 
Gewalt durchgesetzt haben, indem er Teos durch einen Söldnertrupp (πειραταί, Z. 65. 
69) besetzen ließ, der nicht davor zurückschreckte, dort Geiseln zu nehmen (Z. 26). 
Öffentliche Mittel reichten nicht aus, um die geforderte Summe aufzubringen. Um 
einen schnellen Abzug zu erwirken (Z. 65), beteiligte sich eine Reihe von Bürgern an 
der öffentlichen Anleihe (III), während andere auch zinslose Darlehen zur Verfügung 
stellten (Z. 15). Sicherlich ist auch mit Geldgeschenken zu rechnen.

Die Bürger von Teos erkannten die Forderungen offenbar an, indem sie wohl zu-
nächst einen Beschluss fassten, in dem die Summe niedergelegt wurde (Z. 21  f.). Frei-
lich musste diese finanzielle Last auf die Schultern aller Einwohner und Bürger von 
Teos verteilt werden. Die Bürger von Teos wählten daher eine Sonderkommission (Z. 
19), um zusammen mit den Timouchen und den Strategen eine Vorlage in die Volks-
versammlung einzubringen, wie man das geforderte Geld aufbringen solle. Sie wurde 
als Beschluss II angenommen, in dem zwei Wege gewiesen wurden: So rief man zum 
einen die Bürger auf, eine zu 10 % zu verzinsende Anleihe zu zeichnen, um kurzfristig 
flüssige Mittel zu beschaffen. Die Tatsache, dass den Gläubigern verschiedene Ehren 
und Privilegien in Aussicht gestellt wurden (Z. 29–34) und ihre Namen auf einer Liste 
veröffentlicht werden sollten (Z. 66  f.), spricht dafür, dass dies auf freiwilliger Basis 
erfolgen sollte und somit keine ‹Zwangsanleihe› vorliegt. Dieser Vorgang ist daher von 
einer Vermögensdeklaration zu scheiden, die für alle Einwohner von Teos verpflich-
tend war (Z. 37  f. 64). Sie stellte die Bemessungsgrundlage für eine außerordentliche 

272  I.Milet I 3, 138 (Migeotte 1984, 299–304 Nr. 96); Walser 2008, 78; Meier 2012, 131  f.; 
Migeotte 2014, 210  f.

273  Ob Milet schon vor Demetrios’ Kleinasienexpedition unter Lysimachos’ Kontrolle stand, 
ist aber fraglich; Wörrle 1977, 55  f.

274  Müller 1976, 73–76; Lund 1992, 129; zurückhaltend dagegen Franco 1993, 111  f.; 
Walser 2008, 78 Anm. 130: «Das Dekret für die Knidier gibt kaum Hinweise auf die Gründe 
für die Zahlung, was aber gerade dann, wenn es sich um Strafzahlungen handelt, auch nicht zu 
erwarten ist».

275  Vgl. auch Meier 2011, 117.
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Vermögenssteuer als eine zweite Maßnahme zur Geldbeschaffung dar. In die Bemes-
sungsgrundlage gingen Geschirr und Schmuck aus Silber und Gold, geprägtes und 
ungeprägtes Edelmetall, Pfänder, purpurgefärbte Kleidung und wohl Kopfschmuck 
ein (Z. 35–49). Die Erträge aus der Steuer dienten vermutlich dazu, die Ansprüche der 
Gläubiger auf Rückzahlung zumindest zu einem guten Teil zu befriedigen. Darüber 
hinaus wurden sicherlich öffentliche Einkünfte verschiedener Art für den Schulden-
dienst heranzogen (Z. 3).276

Der vorgetragene Interpretationsversuch ist aufgrund der Lücken im Präskript von 
Beschluss II mit großen Unsicherheiten belastet: Mit Lysimachos wird ein Handelnder 
unterstellt, der in dem Dossier, soweit es erhalten ist, überhaupt nicht auftaucht. Wenn 
diese Hypothese zutrifft, wird sein Name verschwiegen und werden seine Söldner-
trupps mit dem feindseligen Begriff πειραταί bezeichnet,277 während der in der Folge 
unterlegene Demetrios nach wie vor den Titel βασιλεύς (Z. 20) trägt. Wie aber die 
verschiedenen Hände von Beschluss I und II zeigen, entstand das Textmonument in 
mehreren Etappen. Möglicherweise war also zwischen den turbulenten Ereignissen in 
Teos und der Errichtung des Monumentes – bzw. der Eingravierung von Beschluss II 
und der Gläubigerliste – schon einige Zeit verstrichen und Lysimachos inzwischen 
in der Schlacht von Kouroupedion (281 v. Chr.) gefallen. Die Bürger von Teos mö-
gen daher keinen Grund mehr gehabt haben, dem toten König zu viel der Ehre zu 
erweisen.278 Nicht zuletzt verarbeiteten Strabon279 und Plutarch Traditionen, denen 
zufolge die Herrschaft von Lysimachos in Kleinasien als äußerst drückend empfunden 
worden sei. So lässt letzterer einen phrygischen Bauern angesichts der neuen Herr-
schaftsverhältnisse nach der Schlacht von Ipsos beim Umgraben eines Feldes sagen: 
«Ich suche den Antigonos» (‹Ἀντίγονον› εἶπε ‹ζητῶ›).280

Selbst wenn die hier vertretene Hypothese nicht zutrifft und letztlich eine un-
bekannte Partei für den Überfall auf Teos verantwortlich war, wird eines deutlich: 
Nicht nur bei dem phrygischen Bauern, sondern auch in der Stadt Teos war trotz 

276  Entsprechendes ordnete Antigonos Monophthalmos in Zusammenhang mit dem ge-
planten Synoikismos von Lebedos und Teos an; vgl. Bencivenni 2003, 171–176, Z.  117  f. 
(Welles 1934, 23–26 Nr. 4; Migeotte 1984, 278–282 Nr. 86): τὴν δὲ κομιδὴν γενέσθαι τοῖς 
προεμπορίσασιν πρώτοις ἐκ τῶν προσόδω[ν τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῦ ἐ]|[ν]εστῶτος; vgl. Meier 
2012, 357; Migeotte 2014, 282. Zur Tilgung von Anleihen aus öffentlichen Einkünften vgl. 
 Migeotte 1984, 396; Meier 2012, 129–131.

277  Siehe oben Anm. 259 mit Text.
278  Dass grundsätzlich mit der Redaktion von Urkunden bei ihrer Veröffentlichung auf Stein 

zu rechnen ist, zeigt Migeotte 2000, 162–164 anhand der drei Kopien der großen Subskription 
aus Kos aus der Zeit des Ersten Kretischen Krieges; IG XII 4, 75–77 (Migeotte 1992, 147–160; 
202/1 v. Chr.); vgl. auch Meier 2012, 29  f.

279  Strab. 14, 1, 21 (641 C): Lysimachos lässt angeblich bei Starkregen die Kloaken verstopfen, 
um die Ephesier zur Umsiedelung und Neugründung ihrer Stadt zu zwingen; vgl. auch Walser 
2008, 73.

280  Plut. Phokion 29, 2; vgl. Wehrli 1968, 189 mit Anm. 105; Buraselis 1982, 95 mit 
Anm. 241; Franco 1993, 245; Mileta 2008, 109 mit Anm. 299.
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des von Antigonos Monophthalmos initiierten und letztlich gescheiterten Versuches, 
der Stadt einen Synoikismos mit dem benachbarten Lebedos aufzuerlegen,281 eine 
ausgesprochen positive Haltung gegenüber den Antigoniden vorherrschend.282 Die 
Bürger von Teos waren davon überzeugt, eine bedrohliche Situation gemeistert, Ge-
meinsinn bewiesen und einem übermächtigen Gegner trotz des finanziellen Verlustes 
standgehalten zu haben. Dies dokumentierten sie in ihrer Stadt voll Stolz mit einem 
eindrucksvollen, freistehenden Textmonument. Es hat einen ausgesprochen perfor-
mativen Charakter, der weit über die Dokumentation von Rückzahlungsansprüchen 
oder dem Zweck historischer Erinnerung hinausgeht: Die Bürger, die mit ihrem Dar-
lehen geholfen hatten, die Geiseln auszulösen und die Söldnertruppen zum Abzug zu 
bewegen, wollten ihre Namen auf Stein sehen und durften erwarten, die Ehren, die 
sie für ihren Einsatz empfingen, in Zukunft in eine hervorgehobene Stellung in der 
Stadtgesellschaft ummünzen zu können.283
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